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Barbara Egloff

Selbstbestimmung als Herausforderung 
für die Sonderpädagogik

Wahl- und Entscheidungsautonomie sind 
Grundlage eines selbstbestimmten Lebens. 
Auch wenn diese Leitidee in der Heil- und 
Sonderpädagogik unbestritten ist, bringt 
sie bei der Umsetzung in der Praxis einiges 
an Herausforderungen mit sich. Denn viel-
mals ist ein selbstbestimmtes Leben für 
Menschen mit einer Behinderung nur mit 
der Unterstützung anderer Menschen mög-
lich und damit eine potenzielle, wenn auch 
unbeabsichtigte Fremdbestimmung stets in 
Reichweite. Somit erstaunt es nicht, dass 
sich diese Thematik immer wieder in For-
schungsprojekten niederschlägt. Deren Er-
gebnisse weisen oft auf die Notwendigkeit 
der Refl exion von pädagogischem Handeln 
hin, wie Trescher dies in seinem Artikel be-
schreibt.
 Besonders im Bereich Wohnen und Ar-
beiten hat sich in letzter Zeit viel getan. Bis-
her konnten jedoch Menschen mit einer ko-
gnitiven oder psychischen Beeinträchtigung 
weniger davon profi tieren. Der Kanton Bern 
ermöglicht nun durch den Systemwechsel 
von der Objekt- zur Subjektfi nanzierung ei-
ne tatsächliche Wahlfreiheit. Der Artikel 
von Oberholzer, Reisel und Stalder berichtet 
darüber und über ein neu entwickeltes Ver-
fahren zur individuellen Bedarfsabklärung. 
 Als eine mögliche Begleitung zum 
selbstbestimmten Leben wird die «Persön-
liche Zukunftsplanung» von Adler und Ge-
orgi-Tscherry beschrieben. Im Bereich von 
erwachsenen Menschen mit einer kogniti-

ven Beeinträchtigung gehören stellvertre-
tende Entscheidungen jedoch stets zum All-
tag. Ritzenthaler geht in ihrem Beitrag der 
Frage nach, wie medizinisch-ethische Ent-
scheidungen am Lebensende advokatorisch 
getroffen werden können. Die Wünsche 
und Vorstellungen einer Person sind von 
aussen aber schwer wahrnehmbar. Mit dem 
Konstrukt der «Aktiven Partizipation» 
schlagen Mohr und Meier einen Weg vor, 
wie Fachpersonen mithilfe von gezielter In-
teraktion Fremdbestimmung verringern 
können.
 Antener, Girard-Groeber und Lich-
tenauer betrachten die Kommunikation und 
Information als wichtige Voraussetzung für 
Selbstbestimmung. Die Autorinnen sehen 
im Konzept der Leichten Sprache grosses 
Potenzial, da eine klare Sprache gerade bei 
behördlichen Prozessen den Zugang zu In-
formation erleichtert und dadurch die Teil-
habe und Autonomie in Abklärungs- und 
Entscheidungssituationen erhöht werden. 
Informierte Entscheide als Grundlage für 
Selbstbestimmung sind auch Thema im Ar-
tikel von Schriber und Stokar. Menschen mit 
Behinderung sollten vermehrt zu Akteurin-
nen und Akteuren von Selbstbestimmung 
und Selbstverantwortung werden, indem 
sie sich selbst vertreten.
 Die vorliegenden Artikel gehen unter-
schiedlichen Ansätzen nach, mit denen dem 
Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und 
Fremdbestimmung begegnet werden kann.
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R U N D S C H A U

INTERNATIONAL

Global Accessibility Awareness Day

Am 17. Mai 2018 wurde der Global Accessi-
bility Awareness Day (GAAD) zum siebten 
Mal durchgeführt. Seit einigen Jahren fin-
det dieser Tag jeweils am dritten Donners-
tag des Monats Mai statt, mit dem Ziel, auf 
das Thema Barrierefreiheit und Inklusion 
aufmerksam zu machen. Viele Menschen 
interessieren sich für das Thema der Zu-
gänglichkeit, wissen aber häufig nicht, wie 
sie diese umsetzen können. Ziel dieses Ak-
tionstages ist es, zu informieren und sensi-
bilisieren.
Weitere Informationen: 

www.globalaccessibilityawarenessday.org

DE: Behindertenbeauftragter 

der Bundesregierung

Jürgen Dusel wird als neuer Behindertenbe-
auftragter der Bundesregierung ins Amt 
eingeführt. Er folgt damit auf Verena Bente-
le, die das Amt seit 2014 bekleidete. Der 
53-jährige Jurist, der von Geburt an eine 
Sehbehinderung hat, war zuvor der Beauf-
tragte der Landesregierung Brandenburg 
für die Belange der Menschen mit Behinde-
rungen. In einem Interview mit dem SWR 
kündigte Dusel an, sich besonders für das 
Thema Wohnen einsetzen zu wollen. Sozia-
ler Wohnungsbau sollte grundsätzlich bar-
rierefrei sein, fordert Dusel und kritisiert be-
sonders das Fehlen von barrierefreiem und 
bezahlbarem Wohnraum in Städten wie auf 
dem Land. Der Behindertenbeauftragte 
wird vom Bundeskabinett jeweils für die 
Dauer einer Legislaturperiode gestellt. Die-
ses Amt soll darauf hinwirken, dass die Ver-
antwortung des Bundes, für gleichwertige 
Lebensbedingungen für Menschen mit und 

ohne Behinderungen zu sorgen, in allen Be-
reichen des gesellschaftlichen Lebens er-
füllt wird.
Quelle: www.bhponline.de ➝

Medienmitteilung vom 09.05.2018

NATIONAL

Lehrplan 21 und Sonderschulung 

Die Kommission Volksschule der D-EDK hat 
eine Arbeitsgruppe – mit Beteiligung des 
SZH – damit beauftragt, die Bedeutung des 
Lehrplans 21 für den Bereich der Sonder-
schulung aufzuarbeiten. Die Arbeitsgruppe 
hat dazu einen Fachbericht vorgelegt. Darin 
wird thematisiert, in welcher Art der Lehr-
plan 21 für die Förderung von Schülerinnen 
und Schüler mit verstärkten Massnahmen 
genutzt werden kann: Welche Bedeutung 
haben die im Lehrplan ausgewiesenen 
Grundansprüche für Schülerinnen und 
Schüler mit verstärkten Massnahmen? Und 
wie kann der Lehrplan in den Kontext von 
bestehenden Instrumenten im Bereich von 
verstärkten sonderpädagogischen Mass-
nahmen (ICF, SAV, SSG) eingebettet wer-
den? Der vorliegende Fachbericht richtet 
sich primär an Berufsgruppen, die im Rah-
men der Sonderschulung tätig sind. Dazu 
gehören Regelklassenlehrpersonen, Schuli-
sche Heilpädagoginnen und Heilpädago-
gen, Fachpersonen aus den Bereichen 
Schulpsychologie, Logopädie, Psychomoto-
rik sowie weitere spezialisierte Fachperso-
nen. In einem erweiterten Kreis dient die 
Broschüre auch zur Information von Schul-
leitungen, Behörden sowie Personen aus 
der Bildungsverwaltung.
Weitere Informationen: 

www.d-edk.ch/sonderschulung

Rundschau

Zeitschrift_Inhalt_7–8_18.indd   2 03.07.18   12:03

Permalink: www.szh-csps.ch/z2018-07



3

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 24, 7 – 8 / 2018

R U N D S C H A U

Bundesrat verstärkt  

seine Behindertenpolitik

In der Schweiz ist es noch nicht allen Men-
schen mit Behinderungen möglich, selbst-
bestimmt am gesellschaftlichen Leben teil-
zuhaben. Der Bundesrat will dies ändern. 
An seiner Sitzung vom 9. Mai 2018 hat er ei-
nen entsprechenden Bericht zur Stärkung 
der Behindertenpolitik verabschiedet. Prio-
rität haben die Gleichstellung in der Ar-
beitswelt, die Förderung eines selbstbe-
stimmten Lebens sowie die barrierefreie di-
gitale Kommunikation. Zudem wird die Zu-
sammenarbeit von Bund und Kantonen 
verstärkt. Für eine Gesellschaft, an welcher 
Menschen mit Behinderungen teilhaben, 
müssen Bund und Kantone stärker zusam-
menarbeiten. Der Nationale Dialog Sozial-
politik Schweiz übernimmt künftig die dazu 
notwendige Steuerung. Auch auf Bundes-
ebene wird die Zusammenarbeit über die 
Departemente hinweg verstärkt.
Weitere Informationen: www.admin.ch ➝ 

Medienmitteilung vom 09.05.2018

Bildungschancen für sozial  

benachteiligte Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene

Im Rahmen des Nationalen Programms zur 
Prävention und Bekämpfung von Armut 
leistete das Bundesamt für Sozialversiche-
rungen finanzielle Beiträge an 27 Pilot-, 
Modell- oder Forschungsprojekte sowie an 
Evaluationen zur Förderung von Bildungs-
chancen. In der Synthese werden die in den 
Projekten generierten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen 
zusammengefasst und gebündelt. Daraus 
werden Erfolgsfaktoren und Empfehlungen 
abgeleitet. Der Bericht liegt in deutscher 
Sprache mit Zusammenfassungen in Fran-

zösisch, Italienisch und Englisch vor. Die 
gedruckte Publikation kann beim Bundes-
amt für Bauten und Logistik BBL bestellt 
werden.
Weitere Informationen: www.gegenarmut.ch

& www.bundespublikationen.ch ➝  

Bestellnummer 318.010.6/18D

Invalidenversicherung –  

Zahlen und Fakten 2017

Die Zahl der neu zugesprochenen IV-Renten 
lag im Jahr 2017 bei 14 700 gewichteten 
Einheiten und somit in der Grössenordnung 
der vorangegangenen Jahre. Es wurden 
wiederum mehr Massnahmen zur berufli-
chen Eingliederung durchgeführt. Die Be-
kämpfung des Versicherungsmissbrauchs 
wurde weitergeführt, ab August 2017 ohne 
Observationen.
Weitere Informationen: www.bsv.admin.ch 

➝ Medienmitteilung vom 14.05.2018

Fremdplatzierung bei Kindern  

und Jugendlichen

Kinder und Jugendliche sind heute bei ihrer 
ersten Platzierung in einem Heim älter als 
noch vor fünf bis zehn Jahren. Während vor 
dem Jahr 2010 Kinder bei einer Erstplatzie-
rung in einem Heim noch durchschnittlich 
neun Jahre alt waren, folgte von 2010 bis 
2011 ein steiler Anstieg auf fast 13 Jahre. 
Heute sind die Kinder und Jugendlichen bei 
ihrer erstmaligen Platzierung im Schnitt fast 
15 Jahre alt und bringen beim Heimeintritt 
komplexere Belastungen mit. Dies hat das 
Forschungsteam der Universitären Psychia-
trischen Kliniken Basel in einer Analyse der 
Daten von 467 Kindern und Jugendlichen in 
Heimen festgestellt.
Weitere Informationen: www.integras.ch ➝ 

Sozialpädagogik ➝ EQUALS
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KANTONAL / KOMMUNAL

TG: Niederschwelliges 

Ausbildungsangebot

Eine neue Ausbildung schliesst eine Ange-
botslücke ausserhalb der beruflichen 
Grundbildung (EBA, EFZ) für Personen mit 
kognitiven Schwächen, die jedoch nicht IV-
berechtigt sind. Die Ausbildung dauert zwei 
Jahre und umfasst neben der Ausbildung im 
Betrieb auch Unterricht an einer Berufsfach-
schule. Im Zentrum steht die Ausbildung in 
Tätigkeitsbereichen des Betriebes. Es gibt 
keine Lernziele und die Jugendlichen erhal-
ten auch kein Zeugnis, sondern vom Betrieb 
und der Berufsschullehrperson je einen 
Kompetenzausweis. Bei Beginn der Ausbil-
dung muss das Alter mindestens 15 und 
höchstens 18 Jahre sein. Dieses kantonale 
Angebot ist schweizweit einzigartig.
Weitere Informationen: https://abb.tg.ch

Luzern: Arbeitszufriedenheit von 

Menschen mit Behinderung

Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gehören heute auch in Werkstät-
ten für Menschen mit Behinderung zum 
Standard. Herkömmliche Befragungstools 
ergeben jedoch oft zu wenig aussagekräfti-
ge Resultate und Handlungsempfehlungen. 
Deshalb hat die Hochschule Luzern gemein-
sam mit acht Institutionen ein neues Befra-
gungsinstrument entwickelt, das schweiz-
weit eingesetzt werden soll. In einem nächs-
ten Schritt will die Hochschule Luzern ge-
meinsam mit interessierten Institutionen 
auch ein Instrument für Menschen mit 
schweren Beeinträchtigungen erarbeiten, 
die sich schlecht artikulieren können. Zudem 
ist ein Online-Tool in Planung, um die Erfas-
sung und Auswertung zu automatisieren.
Weitere Informationen: www.hslu.ch ➝

Medienmitteilung vom 08.03.2018

Siders: Neue Forschungsstelle 

für Assistenztechnologien

Ende März wurde in Siders eine neue For-
schungsstelle für Assistenztechnologien er-
öffnet. Sie gehört wie die Forschungsstelle 
in Nottwil zum Innovationszentrum für as-
sistive Technologien (IAT). Das Innovations-
zentrum für assistive Technologien (IAT) ist 
aus der aufgelösten Schweizerischen Stif-
tung für elektronische Hilfsmittel (FST) her-
vorgegangen. Einige der laufenden Projek-
te könnten auch bei Menschen mit geistiger 
Behinderung auf Interesse stossen. Das ei-
gentlich Neue der Forschungsstelle in Siders 
ist eine Art Labor für Ideen und Verfahren, 
in dem sich Forschende, Menschen mit Be-
hinderung und die breite Öffentlichkeit aus-
tauschen können. Ausserdem geht es dar-
um, innovative und an die Bedürfnisse der 
Menschen angepasste Lösungen zu finden 
und erfinden. Zurzeit befindet sich das Li-
vingLab Handicap in einer Entwicklungs-
phase.
Weitere Informationen: www.insieme.ch 

➝ Medienmitteilung vom 05.04.2018 &

www.iatlab.ch

VARIA

TOUCHDOWN 21 gewinnt 

Public-Relations-Preis

TOUCHDOWN 21, ein Forschungsprojekt 
von Menschen mit Trisomie 21, wurde in der 
Kategorie Verantwortungs- und Nachhal-
tigkeitskommunikation und in der Katego-
rie Digitale Public Affairs mit dem Internati-
onalen Deutschen PR-Preis der Deutschen 
Public Relations Gesellschaft e. V. (DPRG) 
ausgezeichnet.
Weitere Informationen: http://pr-preis.de
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T H E M E N S C H W E R P U N K T E  2 0 1 8

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2018

Heft Schwerpunkt Ankündigung Einsendeschluss

1 / 2018 Migration und Integration 10.09.2017 10.10.2017

2 / 2018 Integrative Förderung 10.09.2017 01.11.2017

3 / 2018 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 10.10.2017 10.12.2017
in der Schweiz 

4 / 2018 Frühe Bildung 10.11.2017 10.01.2018

5 – 6 / 2018 Herausforderndes Verhalten 10.12.2017 10.02.2018

7 – 8 / 2018 Selbstbestimmung und Behinderung 10.02.2018 10.04.2018

9 / 2018 Autismus-Spektrum-Störung 10.04.2018 10.06.2018

10 / 2018 Zehn Jahre Sonderpädagogik-Konkordat 10.05.2018 10.07.2018

11 –12 / 2018 Digitalisierung und Robotik 10.06.2018 10.08.2018

Autorinnen und Autoren werden gebeten, so früh wie möglich einen Artikel per Mail anzukündigen.  
Die Redaktion entscheidet erst nach der Sichtung eines Beitrages über dessen Veröffentlichung.  
Die Beschreibungen zu den Themenschwerpunkten, eine Checkliste sowie unsere Redaktionsrichtlinien 
finden Sie unter www.szh.ch/zeitschrift.

Thèmes 2018 de la Revue suisse de pédagogie spécialisée

Numéro Dossier

1 (mars, avril, mai 2018) Éducation précoce spécialisée : de la détection à l’intervention

2 (juin, juillet, août 2018) Accessibilité et participation sociale

3 (septembre, octobre, novembre 2018) Médecine et handicap

4 (décembre 2018, janvier, février 2019)  Diversité professionnelle et fonctionnelle des mesures de soutien 
à l’intégration d’élèves en classe ordinaire

Une description des thèmes 2018 est disponible sur le site Internet du CSPS : 
www.csps.ch/revue ➝ Thèmes 2018

Informations auteurs : merci de prendre contact avec la rédaction avant l’envoi d’une contribution
sur l’un de ces thèmes ou sur un sujet de votre choix : redaction@csps.ch

Lignes directrices rédactionnelles : www.csps.ch/revue
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S E L B S T B E S T I M M U N G  U N D  B E H I N D E R U N G

postmodernen Diskursen besteht die Gefahr, 
dass Selbstbestimmung immer mehr zur 
Aufgabe der je individuellen, neoliberalen 
Selbstvermarktung wird, in der jede Person 
selbst die Verantwortung für das eigene Le-
ben übernehmen muss (Rösner, 2002; Forne-
feld, 2009). Im Kontext der Behindertenhilfe 

Hinführung

Selbstbestimmung bewegt sich in der Ambi-
valenz von Selbstverfügung – anhand derer 
das Subjekt sich selbstermächtigen soll – 
und Selbstbeherrschung, die Ausdruck dis-
kursiver Abhängigkeiten ist und anhand de-
rer auch Zwang ausgeübt wird (Rösner, 
2002; siehe auch Horkheimer & Adorno, 
2006). Diese diskursive Eingebundenheit des 
Subjekts und die darin verortete wechselsei-
tige Abhängigkeit, in der sich Diskurs und 
Subjekt gegenseitig hervorbringen, sind 
Ausdruck davon, dass Selbstbestimmung als 
Telos nie erreicht werden kann, da «die dis-
kurrierenden Subjekte Teil eines diskursiven 
Feldes sind – hier finden sie ihren Platz (und 
ihre Möglichkeiten der Deplatzierung), ihre 
Funktion (und ihre Möglichkeiten funktionel-
ler Wandlung)» (Foucault, 2005, S. 33) 1. In 

Hendrik Trescher

Selbstbestimmung – Ambivalenzen pädagogischen Handelns

Zusammenfassung
Pädagogisches Handeln vollzieht sich in Ambivalenzen, die durch ein normatives Selbstbestimmungspostulat ver-
schärft werden können. Durch die wechselseitige Abhängigkeit von Diskurs und Subjekt (Foucault, 1981; Trescher, 
2018) kann Selbstbestimmung nie vollumfänglich erreicht werden, weshalb sie als Orientierungsgrösse pädagogischen 
Handelns infrage gestellt werden muss. Diese Ambivalenzen werden anhand empirischer Ergebnisse der Studie «Wo-
hin mit dem Wohnheim? – Institutionsanalyse und Organisationsentwicklung in der stationären Behindertenhilfe» 
(Trescher, 2018) diskutiert. Abschliessend wird dargelegt, inwiefern es einer (Re-)Fokussierung des Subjekts bedarf, 
um pädagogisches Handeln zu ermöglichen.

Résumé
L’action pédagogique se déroule dans un contexte marqué par les ambivalences. Celles-ci peuvent être encore exa-
cerbées par le principe d’autodétermination normatif. En raison de l’ interdépendance du discours et du sujet (Fou-
cault, 1981 ; Trescher, 2018), l’autodétermination ne peut jamais être atteinte pleinement ; elle doit donc être remise 
en question en tant que valeur indicative de l’action pédagogique. Ces ambivalences sont discutées ici sur la base des 
résultats empiriques de l’étude « Wohin mit dem Wohnheim? – Institutionsanalyse und Organisationsentwicklung in 
der stationären Behindertenhilfe » (Que faire du foyer ? – Analyse de l’ institution et développement organisationnel 
dans l’aide stationnaire aux personnes en situation de handicap) (Trescher, 2018). Enfin, il sera démontré à quel point 
un (re-)centrage du sujet est nécessaire pour permettre l’action pédagogique.

1 Foucault versteht Diskurse «als Praktiken […], die 

systematisch die Gegenstände bilden, von denen 

sie sprechen» (Foucault, 1981, S. 74). Diskurse 

sind also keine starren Gebilde, sondern sie brin-

gen Gegenstände und Personen in je bestimmter 

Art und Weise hervor und werden (wechselseitig) 

selbst durch diese (re-)produziert. Diskurse folgen 

bestimmten Regeln, die als Prozeduren der inne-

ren und äusseren Ausschliessung bezeichnet, und 

anhand derer die Teilhabe(-möglichkeiten) am 

Diskurs reguliert werden (Foucault, 2003, S. 11ff). 

Diskurs hat also immer auch subjektivierende Voll-

zugskraft (Trescher, 2018).
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S E L B S T B E S T I M M U N G  U N D  B E H I N D E R U N G

geben, und innerhalb derer alle Diskursbe-
teiligten sich stetig wechselseitig (neu) her-
vorbringen (Trescher, 2018). Aus dieser 
wechselseitigen Verknüpfung können Ambi-
valenzverhältnisse resultieren, deren Aus-
handlung zur Herausforderung für pädago-
gisch Handelnde wird. Wechselseitige Ab-
hängigkeits- und daraus resultierende Ambi-
valenzverhältnisse entstehen, insbesondere 
im Kontext pädagogischen Handelns in der 
Behindertenhilfe, unter anderem dadurch, 
dass bürokratische und verwaltungstechni-
sche Vorgaben von unterschiedlicher Seite 
(Kostenträger, Einrichtungsträger, jeweilige 
Einrichtung etc.) an die Praxis herangetra-
gen werden. Pädagogisches Handeln droht 
dadurch oftmals auf bürokratisches Verwal-
tungshandeln enggeführt zu werden und 
sowohl pädagogisch Handelnde als auch 
Adressatinnen und Adressaten werden so 
(potenziell) als Verwaltungsobjekte her-
vorgebracht. In der konkreten Praxis kann 
sich dies zum Beispiel darin äussern, dass 
Mitarbeitende in Einrichtungen der Behin-
dertenhilfe oftmals «mehr für ‹die Akte› als 
für das zu betreuende Subjekt» (Trescher, 
2017, S. 174) arbeiten. Vorgaben und Orien-
tierungsrahmen werden darüber hinaus 
auch in normativer Hinsicht wirksam, indem 
zum Beispiel von unterschiedlicher Seite «In-
klusion» als Aufforderung an die Praxis ge-
stellt wird (u. a. durch Sozialpolitik, Öffent-
lichkeit, fachwissenschaftliche Bezugsdiszi-
plinen, Selbstvertretungsgruppen). Durch 
dieses diskursive Netz, in dem das päda-
gogische Handeln gleich einem «Bündel 
von Beziehungen» (Foucault, 1981, S. 70) 
aufgespannt ist, drohen Selbstbestim-
mungsmöglichkeiten sowohl pädagogisch 
Handelnder als auch ihrer Adressatinnen 
und Adressaten eingeschränkt zu werden 
bzw. stehen äussere Vorgaben, innere An-
sprüche und Aushandlung in der Beziehungs-

droht durch dieses Selbstverantwortlich-
keitsprinzip der Abbau wohlfahrtsstaatlicher 
Leistungen legitimiert zu werden (Dederich, 
2001; Rösner, 2002). Es zeigt sich also, dass 
«Selbstbestimmung» möglicherweise eine 
schwierige Orientierungsgrösse für pädago-
gisches Handeln ist, da sie selbst bereits am-
bivalent ist (Dederich, 2001) und in ihrer 
Konstitution als Telos infrage gestellt wer-
den muss. Demgegenüber wird Selbstbe-
stimmung, gerade im Kontext von Teilhabe-
möglichkeiten und oftmals ungeachtet et-
waiger Ambivalenzverhältnisse, als ein 
wichtiger normativer Bezugspunkt erachtet, 
der pädagogisch Handelnden als Orientie-
rung dienen soll (Wansing, 2017). Es wird al-
so deutlich, dass Selbstbestimmung und pä-
dagogisches Handeln ein oftmals span-
nungsvolles Gefüge sind, dessen Aushand-
lung eine Herausforderung für pädagogisch 
Handelnde sowie ihre Adressatinnen und 
Adressaten ist. Um das Verhältnis von Selbst-
bestimmung und pädagogischem Handeln 
weitergehend zu untersuchen, steht hier 
konkret eine Wohneinrichtung für Menschen 
mit geistiger Behinderung im Zentrum. Da-
bei bedarf das Verhältnis von pädagogi-
schem Handeln in der Behindertenhilfe und 
Selbstbestimmung einer besonderen Unter-
suchung, steht dieses doch in Anbetracht 
häufig lebenslanger Unterstützungsnotwen-
digkeiten der Personen mit Behinderung im-
mer wieder vor einer reflexiven (Re-)Situie-
rung. Dies wird im Folgenden ausgeführt.

Pädagogisches Handeln als Handeln 

in Ambivalenzverhältnissen

Pädagogisches Handeln vollzieht sich in Am-
bivalenzen, die sich, zumindest aus der Per-
spektive einer kritischen Pädagogik, vor al-
lem aus der wechselseitigen Verknüpfung 
von pädagogisch Handelnden, Adressatin-
nen und Adressaten sowie Lebenspraxis er-
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auf der Ebene der Rekonstruktion zum einen 
organisationale Dokumente (u. a. Dienstplä-
ne, Tagesablaufpläne, Grundrisse) und zum 
anderen Interviews mit Mitarbeitenden so-
wie Bewohnerinnen und Bewohnern zum 
Gegenstand der Untersuchung gemacht. Auf 
Ebene der Reflexion wurden Protokolle von 
Beobachtungen in der Wohneinrichtung als 
Grundlage der Analyse herangezogen. An-
hand der multi-methodalen Untersuchung 
dieses umfangreichen Materialkorpus war es 
möglich, vielgestaltige Ambivalenzen päda-
gogischen Handelns in der Wohneinrichtung 
herauszuarbeiten und zu diskutieren. Auf-
bauend darauf wurden Ansätze zur konzep-
tionellen Weiterentwicklung der Wohnein-
richtung respektive des pädagogischen Han-
delns erarbeitet und – um dem Anspruch der 
Vermittlung der Forschungsergebnisse an 
die Praxis gerecht zu werden – an diese wei-
tergegeben. Handlungspraktisch wurden da-
bei unterschiedliche Vermittlungsverfahren 
gewählt, deren Kern ein Workshop mit den 
Mitarbeitenden der Wohneinrichtung war. 
Dabei stellte sich die Frage nach dem Ver-
hältnis der Selbstbestimmungsmöglichkei-
ten der Bewohnerinnen und Bewohner, den 
äusseren institutionellen und organisationa-
len Vorgaben und den (pädagogischen) 
Handlungsmaximen der Mitarbeitenden im-
mer wieder.

Selbstbestimmung als Herausforde-

rung für pädagogisch Handelnde

Selbstbestimmung und pädagogisches Han-
deln vollziehen sich, wie oben dargelegt, in 
Verhältnissen wechselseitiger Ambivalenz. 
Diese Verschränkung soll im Folgenden hin-
sichtlich dreier Schwerpunkte – Fürsorge, 
Selbstermächtigung und Inklusion – näher 
betrachtet werden. Dabei werden Ergebnis-
se der Studie «Wohin mit dem Wohnheim?» 
(Trescher, 2018) herangezogen.

praxis 2 ggf. in einem ambivalenten Verhältnis 
zueinander. Dadurch haben pädagogisch 
Handelnde unter Umständen nur einge-
schränkte Möglichkeiten zu Spontaneität 
und Eigenverantwortlichkeit, die jedoch 
wichtige Grundlage einer stellvertretenden 
bzw. gemeinsamen Krisenbewältigung sind 
(Oevermann, 2002b). Angesichts dieser Am-
bivalenzverhältnisse stellt sich nun die Frage, 
wie pädagogisch Handelnde sowie die Ad-
ressatinnen und Adressaten darin unterstützt 
werden können, Ambivalenzen aushandeln 
und Beziehungspraxis gestalten zu können.

Zur Studie

Die Studie «Wohin mit dem Wohnheim? – In-
stitutionsanalyse und Organisationsentwick-
lung in der stationären Behindertenhilfe» 
(Trescher, 2018) verfolgte die Frage nach der 
Konstitution pädagogischen Handelns in ei-
ner Wohneinrichtung für Menschen mit geis-
tiger Behinderung. Dazu wurden die Struktu-
ren und Praxen dieser Wohneinrichtung auf 
der Ebene der Rekonstruktion sequenzanaly-
tisch untersucht (u.a. Oevermann, 2002a; 
Trescher, 2015) und auf der Ebene der Refle-
xion hinsichtlich dreier Verstehenszugänge 
(subjektiv-intentional, subjektiv-affektiv, ob-
jektiv) methodisch geleitet reflektiert (Tre-
scher, 2018). Forschungspraktisch wurden 

2 Pädagogisches Handeln wird in der Aushandlung 

von pädagogisch Handelnden sowie Adressatin-

nen und Adressaten konstituiert, welche sich als 

je situative Beziehungspraxis vollzieht, die stetig 

(re-)konstituiert wird (Oevermann, 1996).

In welchem Verhältnis stehen 
Selbstbestimmung, äussere institutionelle 
und organisationale Vorgaben sowie 
(pädagogische) Handlungsmaximen?
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derich, 2011). Konträr dazu ist es jedoch 
auch möglich, dass Fürsorgepraxen ein Mo-
ment wider die Bürokratisierung darstellen 
können, anhand derer dem häufig vorherr-
schenden Pragmatismus ein Handeln, das 
Wärme und Nähe schafft, entgegengestellt 
werden kann. Fürsorge bedeutete in dieser 
Hinsicht also eher «menschliche Zuwen-
dung und auch demütige Verantwortungs-
übernahme» (von Kardorff, 2011, S. 82). In-
sofern könnte in Fürsorgepraxen unter an-
derem eine Möglichkeit gesehen werden, 
bürokratisierenden Praxen einen Kontra-
punkt entgegenzusetzen. Es stellt sich die 
Frage, wie pädagogisch Handelnde mit die-
sen Ambivalenzverhältnissen umgehen 
können, um handlungsfähig zu bleiben.

Selbstbestimmung, Selbstermäch-

tigung und Aneignung

Ergebnisse sowohl auf Ebene der Rekon-
struktion als auch auf derjenigen der Refle-
xion zeigten auf, inwiefern das Leben in ei-
ner Wohneinrichtung oftmals von Lange-
weile, Monotonie und Passivität gekenn-
zeichnet ist (Trescher, 2018). Ein Grossteil 
der Bewohnerinnen und Bewohner konstru-
iert sich als nicht dazu ermächtigt, selbst 
über sein/ihr Leben zu bestimmen, weshalb 
auch nur wenige Kritik äussern und / oder 
Veränderungsvorschläge vorbringen, die ei-
ner solchen Monotonie des Lebens entge-
genwirken könnten. Nebst der Gestaltung 
des Alltags sind auch die Möglichkeiten 
stark eingeschränkt, sich Raum als Wohn-
raum anzueignen, in dem sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner selbstbestimmt ent-

Selbstbestimmung und Fürsorge

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass sich 
pädagogisch Handelnde teils als besonders 
fürsorglich den Bewohnerinnen und Be-
wohnern gegenüber konstruieren und dar-
aus mitunter auch die Begründung ihres 
Handelns ableiten (Trescher, 2018). Fürsor-
ge gilt, gerade im Verhältnis zu Selbstbe-
stimmungsmöglichkeiten der Adressatin-
nen und Adressaten, oftmals «als ethisch 
fragwürdiger Paternalismus» (Ackermann 
& Dederich, 2011, S. 8). Dabei ist pädagogi-
sches Handeln als fürsorgliches Handeln 
durchaus ambivalent: Denn Fürsorge be-
deutet einerseits eine Orientierung an der 
jeweiligen Person und ihren Bedürfnissen, 
andererseits wird jedoch diese Person in 
Fürsorgepraxen als primär abhängig und 
hilfebedürftig hervorgebracht. Weitere Am-
bivalenzverhältnisse von Fürsorge und 
Selbstbestimmung liegen darin begründet, 
dass Fürsorge einerseits als Schutz im pä-
dagogischen Protektorat verstanden wer-
den kann, in welchem persönliche Entwick-
lung in einem geschützten Rahmen erfolgt. 
Andererseits begrenzt dieses Protektorat 
jedoch möglicherweise den Erfahrungshori-
zont der Adressatinnen und Adressaten pä-
dagogischen Handelns und wirkt sich inso-
fern als ein (überfürsorgliches) Begrenzen 
der erfahrbaren Lebenswelt aus. Darüber 
hinaus kann problematisiert werden, dass 
das Unbekannte immer auch ein gewisses 
Risiko birgt, das zwar einerseits neue Erfah-
rungen und damit auch eine Erweiterung 
des eigenen Horizonts ermöglichen kann, 
andererseits aber auch eine gewisse Gefahr 
darstellt (bspw. die Gefahr, – auch emotio-
nal – verletzt zu werden), vor der fürsorgli-
ches pädagogisches Handeln bewahren 
kann. Infolgedessen können Fürsorgepra-
xen ggf. Selbstermächtigung und Selbst-
ständigkeit erschweren (Ackermann & De-

In Fürsorgepraxen könnte eine Möglichkeit 
gesehen werden, bürokratisierenden Praxen 
einen Kontrapunkt entgegenzusetzen.
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zieht sich Geschlossenheit zum einen durch 
eine tatsächliche physische Eingeschlossen-
heit: Einige Personen dürfen zum Beispiel 
ausdrücklich die Wohneinrichtung nicht oh-
ne Begleitung verlassen. Zum anderen zeigt 
sich die Geschlossenheit auch darin, dass so 
gut wie alle Aktivitäten unter dem Dach des 
Trägers oder anderer Behindertenhilfeein-
richtungen stattfinden. Der Zugang zur ge-
meinsamen Lebenswelt ausserhalb der 
Wohneinrichtung ist dadurch deutlich er-
schwert und diese hat infolgedessen für vie-
le Bewohnerinnen und Bewohner einen 
eher geringen Stellenwert. Die Wohnein-
richtung droht so zu einer «behinderten In-
sel» ohne eine Anbindung zur Lebenswelt 
ausserhalb zu werden, wodurch wiederum 
Teilhabemöglichkeiten eingeschränkt wer-
den. Ambivalent ist dabei, dass das Eröff-
nen von Teilhabemöglichkeiten als erstre-
benswerte pädagogische Maxime darge-
stellt wird, jedoch offen bzw. zu diskutieren 
ist, inwiefern es möglicherweise auch Aus-
druck von Selbstbestimmung ist, das (pä-
dagogische) Protektorat nicht verlassen zu 
wollen. Zudem kollidieren hier unter Um-
ständen sogenannte Praxen einer erlernten 
Hilflosigkeit – die den Horizont beschränken 
und ggf. auch Ängste manifestieren – und 
mögliche Maximen pädagogischen Han-
delns, die an Teilhabe und Inklusion ausge-
richtet sind. Erneut stellt sich die Frage, wie 
pädagogisch Handelnde mit dieser Ambiva-
lenz umgehen können bzw. sollen.

(Re-)Fokussierung des Subjekts

In diesem abschliessenden Kapitel werden 
die aufgeworfenen Fragen in den Blick ge-
nommen, die sich im Kern darum drehen, 
wie die vielgestaltigen Ambivalenzverhält-
nisse von Selbstbestimmung und pädago-
gischem Handeln ausgehandelt werden 
können. Als ein Ansatzpunkt sollen hier die 

falten und den sie «Zuhause» nennen kön-
nen (Trescher, 2018; siehe auch Hasse, 
2009). Die Folge ist, dass sich Bewohnerin-
nen und Bewohner Raum oftmals primär als 
«Territorium der Anderen» (Trescher & 
Hauck, 2017) aneignen und sich infolgedes-
sen sozusagen «mit einer halben Welt ab-
finden» (Goffman, 1975, S. 32) müssen. 
Ausgehend von dieser Problematik eröff-
nen sich Anknüpfungspunkte für ein päda-
gogisches Handeln, das darauf abzielt, die 
Bewohnerinnen und Bewohner zu ermäch-
tigen und Möglichkeiten selbstbestimmten 
Handelns zu eröffnen. Mögliche Ambiva-
lenzverhältnisse liegen dabei darin, wie in 
grösstenteils fremdbestimmenden Struktu-
ren und durch pädagogisches Handeln, das 
im Kern ebenfalls fremdbestimmende An-
sätze zeigt, zur Selbstermächtigung der Be-
wohnerinnen und Bewohner beigetragen 
werden kann. Selbstbestimmung und Selbst-
ermächtigung drohen so zu einer Art «Leer-
formel» zu werden (siehe Krähnke, 2007), 
die in der tatsächlichen Beziehungspraxis 
zwischen pädagogisch Handelnden sowie 
Adressatinnen und Adressaten nur eine un-
tergeordnete Rolle spielen. Wie dieses Am-
bivalenzverhältnis ausgehandelt werden 
könnte, ist offen.

Selbstbestimmung und Inklusion

Auch im Rahmen dieser Studie wurde deut-
lich, wie sehr Wohneinrichtungen der Be-
hindertenhilfe von Geschlossenheit geprägt 
sind und wie wenige Bezüge ihre Bewohne-
rinnen und Bewohner zur «Welt ausser-
halb» haben (Trescher, 2018). Dabei voll-

Maxime pädagogischen Handelns ist, 
dessen Adressatinnen und Adressaten als 
handlungsmächtige Subjekte anzuerkennen.
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mit einer (Re-)Fokussierung des Subjekts 
einhergehenden Handlungsmöglichkeiten 
diskutiert werden. Ziel einer solchen (Re-)
Fokussierung des Subjekts ist, die Adressa-
tinnen und Adressaten pädagogischen 
Handelns als handlungsmächtige Subjekte 
anzuerkennen und dies als Maxime des pä-
dagogischen Handelns zu verstehen. «In 
der pädagogischen Betrachtungsweise von 
Selbstbestimmung geht es darum, den 
Menschen mit Behinderung nicht länger 
zum Objekt pädagogischer Bemühungen 
zu machen, sondern ihn als Subjekt seiner 
eigenen Entwicklung zu erkennen» (Forne-
feld, 2009, S. 185). Hier wird auf ein Aner-
kennungsverständnis nach Butler (2014) 
Bezug genommen, in dem die Frage da-
nach im Vordergrund steht, welche Sub-
jektpositionen (nicht) anerkannt werden – 
bspw. eine Anerkennung als selbstbe-
stimmt. Pädagogisch Handelnde müssen 
sich im Zuge dessen immer wieder verge-
genwärtigen, inwiefern ihr Handeln die 
Adressatinnen und Adressaten als wer 
und / oder was hervorbringt. Dazu bedarf 
es, und dies ist der zweite Pfeiler der (Re-)
Fokussierung des Subjekts, der Reflexion 
der pädagogisch Handelnden, die diese da-
zu ermächtigt, Ambivalenzen nicht zu 
übergehen, sondern kritisch in den Blick zu 
nehmen und zum Gegenstand zu machen. 
So kann pädagogisches Handeln als refle-
xives Handeln etabliert werden. Hand-
lungspraktisch ist es dabei ggf. sinnvoll, 
fallverstehende Praxen zu etablieren, an-
hand derer sich unterschiedliche Perspek-
tiven auf eine Situation eröffnen und pä-
dagogische Handelnde diese somit abwä-
gen können. Eine methodisch geleitete 
Praxis des pädagogischen Verstehens, die 
subjektiv-intentionale, subjektiv-affektive 
und objektive Verstehenszugänge unter-
scheidet, wird in Trescher (2018) dargelegt.
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rungen als nachteilig. Ausserdem sind aus 
historischen Gründen die Tarife für die ver-
schiedenen Institutionen unterschiedlich 
hoch ausgestaltet. Des Weiteren sind die 
kantonalen Versorgungssysteme sowie die 
Konzepte vieler Institutionen angebotsori-
entiert und berücksichtigen damit den Be-
darf der Klientinnen und Klienten vielfach 
nur ungenügend (Detreköy, Steiner & Zür-
cher, 2016).

Während der Kanton Bern zunächst die 
vom Bund verwendeten Planungs- und Fi-
nanzierungsinstrumente praktisch unverän-
dert weiterführte, entwickelte er gleichzei-
tig zusammen mit Vertreterinnen und Ver-
tretern von Menschen mit Behinderung, 
kantonalen Behindertenorganisationen so-
wie institutionellen Leistungserbringenden 
ein neues Behindertenkonzept, welches 
vom Bundesrat am 22. Juni 2011 bewilligt 
wurde (Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
des Kantons Bern, 2011).

Behindertenkonzept Kanton Bern

Ein Blick auf die aktuellen Leistungsange-
bote im Behindertenwesen in der Schweiz 
zeigt, dass zentrale Forderungen der UN-
Behindertenrechtkonvention nach Selbst-
bestimmung und gesellschaftlicher Teilha-
be nicht oder nur ansatzweise erfüllt wer-
den. Es besteht weder ein ausreichendes 
Mass an Möglichkeiten zur Selbstbestim-
mung, Eigenverantwortung und gesell-
schaftlicher Teilhabe, noch gibt es genü-
gend Alternativen zum stationären Versor-
gungssystem. Der allgemeine Arbeitsmarkt 
bleibt vielen Personen aufgrund der fehlen-
den Finanzierungsmöglichkeiten verwehrt. 
Bis zum Inkrafttreten der NFA im Jahr 2008 
erhielten alle Tagesstätten, Werkstätten 
und Wohnheime, unabhängig vom Unter-
stützungsbedarf der Person mit Behinde-
rung, den gleichen Betrag für deren Betreu-
ung und Pflege. Dies zeigte sich insbeson-
dere für Menschen mit schweren Behinde-

David Oberholzer, Monika Reisel und René Stalder

Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe
Der Kanton Bern als Pionier bei der Integration von Menschen mit Behinderung

Zusammenfassung
Mit dem Inkrafttreten der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kanto-
nen (NFA) vor zehn Jahren mussten alle Kantone ein Konzept für die kantonale Behindertenpolitik vorlegen. Der Kan-
ton Bern orientierte sich bei der Ausarbeitung seines Behindertenkonzepts an den Grundsätzen der Selbstbestimmung 
und der gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Um diese Ziele zu verwirklichen, wird in den kom-
menden Jahren eine Systemumstellung von der Objekt- zur Subjektfinanzierung vorgenommen. 

Résumé
Avec l’entrée en vigueur de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons (RPT) il y a dix ans, tous les cantons ont dû présenter un projet pour leur politique cantonale en 
matière de handicap. Lors de l’élaboration de son plan stratégique, le canton de Berne a choisi de se baser sur les 
principes de l’autodétermination et de la participation sociale des personnes en situation de handicap. Pour parvenir 
à ces objectifs, on prévoit dans les années à venir une restructuration du système, qui passera d’un financement de 
l’objet au financement du sujet.

Zeitschrift_Inhalt_7–8_18.indd   13 03.07.18   12:03

Permalink: www.szh-csps.ch/z2018-07-02



14

Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Jg. 24, 7 – 8 / 2018

S E L B S T B E S T I M M U N G  U N D  B E H I N D E R U N G

• «Kostenbeteiligung: Der Kanton Bern
gewährleistet, dass erwachsene Men-
schen mit einer Behinderung durch die
Inanspruchnahme von Leistungen zur
Deckung ihres individuellen behinde-
rungsbedingten Bedarfs keine finanziel-
len Nachteile erfahren.» (ebd., S. 17)

Um diese Ziele zu erreichen, sollen die Bei-
träge am individuellen Bedarf der Person 
ausgerichtet werden. Die historisch ge-
wachsenen Unterschiede der kantonalen 
Beiträge zwischen den verschiedenen Insti-
tutionen werden aufgehoben. Es gilt der 
Grundsatz: gleicher Preis für gleiche Leis-
tung. Dies bedeutet, dass für die gleichen 
Betreuungs- und Pflegeleistungen, unab-
hängig vom Leistungserbringenden, die 
gleichen Beiträge bezahlt werden. 

Ein Novum ist, dass alle Menschen mit 
Behinderung mit zivilrechtlichem Wohnsitz 
im Kanton Bern – unabhängig von ihrem 
Wohn- oder Arbeitsort – Unterstützungs-
leistungen vom Kanton beziehen und ihrem 
Bedürfnis entsprechend einsetzen können. 
Die Institutionen müssen sich aufgrund der 
neuen Wahlfreiheit und dem damit verbun-
denen Konkurrenzangebot verstärkt am Be-
darf ihrer Klientinnen und Klienten ausrich-
ten. Den Menschen mit Behinderung steht 
es aber frei, die kantonalen Beiträge auch 
oder ausschliesslich für persönliche Assis-
tenzdienste einzusetzen, wobei für letztere 
Familienangehörige angestellt werden kön-
nen. Mit dem neuen Behindertenkonzept 
wird das Leben und Arbeiten ausserhalb 
von Institutionen ermöglicht und gefördert.

Subjektfinanzierung 

im Kanton Bern

Als Subjektfinanzierung gilt die Gewährung 
von kantonalen Beiträgen bzw. von ande-
ren Formen der kantonalen Kostenbeteili-

Der Kanton Bern entschied sich dazu, sich 
vom bisherigen «Giesskannen-Prinzip» 
gänzlich zu verabschieden und rückte neue 
Grundprinzipien in den Vordergrund:
• «Rahmenbedingungen: Der Kanton Bern 

gewährleistet ein am individuellen Be-
darf orientiertes und auf die Ermögli-
chung von Selbstbestimmung sowie ge-
sellschaftlicher Teilhabe ausgerichtetes
kantonales Versorgungssystem, welches 
den Grundsätzen von Wirksamkeit, Qua-
lität und Wirtschaftlichkeit Rechnung
trägt.» (Gesundheits- und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern, 2011, S. 14)

• «Bedarfsorientierter und rechtsgleicher
Zugang zu den Leistungen: Der Kanton
Bern gewährleistet, dass erwachsene
Menschen mit einer Behinderung ent-
sprechend ihrem individuellen behinde-
rungsbedingten Bedarf rechtsgleichen
Zugang zu anerkannten Leistungen ha-
ben.» (ebd., S. 15)

• «Beteiligung am Bedarfsermittlungsver-
fahren: Der Kanton Bern gewährleistet,
dass erwachsene Menschen mit einer Be-
hinderung am Verfahren zur Ermittlung
ihres individuellen behinderungsbeding-
ten Bedarfs beteiligt sind.» (ebd., S. 15)

• «Wahlfreiheit: Der Kanton Bern gewähr-
leistet, dass erwachsene Menschen mit
einer Behinderung ihrem individuellen
Bedarf sowie ihren persönlichen Voraus-
setzungen entsprechend möglichst frei
zwischen unterschiedlichen Angebots-
formen und zwischen verschiedenen
Leistungserbringenden wählen kön-
nen.» (ebd., S. 16)

• «Gewährleistung der Versorgung: Der
Kanton Bern gewährleistet die Verfüg-
barkeit, Qualität und Wirksamkeit der
Leistungen zur Deckung des individuel-
len behinderungsbedingten Bedarfs.»
(ebd., S. 16)
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Damit wird sichergestellt, dass Menschen 
mit sehr schweren Beeinträchtigungen ei-
nen genügend hohen Beitrag erhalten, um 
ihren Unterstützungsbedarf tatsächlich zu 
decken und gleichzeitig Menschen mit einer 
weniger komplexen Beeinträchtigung nicht 
bevorteilt werden.

Es wird nur der individuelle behinde-
rungsbedingte Unterstützungsbedarf finan-
ziert, welcher nicht bereits durch andere So-
zialversicherungen gedeckt wird. Die kan-
tonalen Beiträge sind somit subsidiär. Nicht 
zu den Leistungen gehören Lebenserhal-
tungskosten wie beispielsweise Wohnungs-
miete, Essen oder Kleidung sowie materiel-
ler Unterstützungsbedarf wie ein Rollstuhl 
oder Treppenlift. Diese werden weiterhin 
durch den Lohn bzw. die Renten der Invali-
denversicherung und durch Leistungen von 
Sozialversicherungen gedeckt (Detreköy, 
Steiner & Zürcher, 2016).

VIBEL: Entwicklung und 

Grundlagen des Verfahrens

Bern betritt mit der Subjektfinanzierung 
Neuland. Um die Ziele des Behinderten-
konzepts umzusetzen, muss der individuel-
le Bedarf von Menschen mit Behinderung 
differenziert erfasst werden. Dadurch 
kann die Unterstützungsleistung passge-
nau und realitätsnah finanziert werden. 
Bestehende Abklärungsinstrumente ver-
mochten den Zielsetzungen des Kantons 
Bern nicht zu genügen. Entweder wurden 
einzelne Behinderungsformen oder Le-
bensbereiche zu wenig berücksichtigt oder 

Für eine passgenaue und realitätsnahe 
Finanzierung der Unterstützungsleistungen 
muss der individuelle Bedarf differenziert 
erfasst werden.
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gung, welche der Abgeltung von Leistun-
gen des kantonalen Versorgungssystems 
dienen. Auf der Basis einer Kostengutspra-
che werden künftig den Menschen mit Be-
hinderung bzw. deren gesetzlichen Vertre-
tung die Ausgaben für Unterstützungsleis-
tungen direkt vergütet (Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion des Kantons Bern, 2011). 

Die Subjektfinanzierung bildet die Vor-
aussetzung, um eine tatsächliche Wahlfrei-
heit gewährleisten zu können. Erst wenn 
Menschen selbst über die finanziellen Mit-
tel verfügen, um ihren behinderungsbe-
dingten Unterstützungsbedarf zu decken, 
besteht die Möglichkeit, frei zwischen ver-
schiedenen Angeboten zu wählen. Basis für 
eine gelingende Subjektfinanzierung ist die 
umfassende Ermittlung des individuellen 
Unterstützungsbedarfs des jeweiligen Men-
schen mit Behinderung.

Damit die Subjektfinanzierung tat-
sächlich zu mehr Selbstbestimmung und 
Wahlfreiheit für Menschen mit Behinderung 
führt, sind geeignete Massnahmen zur Stär-
kung der Wahlkompetenz der Leistungs-
empfänger (z. B. Beratungsangebote) sowie 
zur Erhöhung der Transparenz und Ver-
gleichbarkeit der Leistungsangebote vorge-
sehen (Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
des Kantons Bern, 2011). 

Individueller Unterstützungsbedarf 
Wie in den Grundprinzipien beschrieben, 
besteht ein individueller Rechtsanspruch 
auf Leistungen des kantonalen Versor-
gungssystems. Der erste Schritt, damit je-
der Mensch mit Behinderung jene Unter-
stützung erhalten kann, die er aufgrund der 
individuellen Situation zur gleichberechtig-
ten gesellschaftlichen Teilhabe benötigt, ist 
die individuelle Bedarfsermittlung. Der Um-
fang der kantonalen Kostenbeteiligung be-
misst sich nach dem individuellen Bedarf. 
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• Freizeit: Freizeitaktivitäten und gesell-
schaftliche Teilhabe, Wohnen und Mobi-
lität während Ferien und auf Reisen, Um-
gang mit Zeit, in welcher keine Aktivitä-
ten stattfinden

• Arbeit: Arbeitstätigkeit / Tagesstruktur, 
Aus- und Weiterbildung, gemeinnützige
Tätigkeit

• Kindererziehung
• Überwachung am Tag und Unterstüt-

zung in der Nacht

In den Modulen werden verschiedene Tätig-
keiten abgefragt, welche nötig sind, um den 
Alltag zu bewältigen. Kann eine Tätigkeit 
von der Person mit Behinderung nicht selbst 
ausgeführt werden, wird das Ausmass des 
Unterstützungsbedarfs anhand von vier 
Stufen eingeschätzt. Den Stufen sind unter-
schiedliche Zeitwerte hinterlegt. Es ist da-
bei nicht relevant, ob es sich um direkte Un-
terstützung – bspw. in Form von stellvertre-
tenden Handlungen – oder um indirekte Hil-
fe im Sinne von Beratung, Anleitung, 
Motivierung oder Kontrolle handelt. Auch 
starke Schwankungen des Bedarfs an Un-
terstützungsleistungen werden einbezogen 
und als Spezialtage mit höherem Unterstüt-
zungsbedarf anerkannt (VIBEL, 2018). 

Die Bedarfsabklärung mit VIBEL wurde 
bereits mit mehreren hundert Personen er-
folgreich durchgeführt. Dabei wurde unter 
anderem ersichtlich, dass vor allem der Be-
darf von Menschen mit einer psychischen 
Behinderung und die Unterstützungsleis-
tungen im Bereich Arbeit im ursprünglichen 
Abklärungsinstrument zu wenig abgedeckt 
werden konnten. In einer zweiten Entwick-
lungsphase wurde das Projekt von der Fir-
ma sensiQoL AG übernommen. Im Auftrag 
des Kantons Bern wurde das Instrument zu-
sammen mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus den Bereichen «psychische Behinde-

sie waren nur für ein stationäres oder am-
bulantes Setting vorgesehen. Eine weitere 
Schwierigkeit ist, dass die Bedarfsermitt-
lung bei einigen bisherigen Verfahren 
durch die Institutionen selbst vorgenom-
men wird und somit gewissen Verzerrun-
gen unterliegen kann (Detreköy, Steiner & 
Zürcher, 2016). Aus diesen Gründen wurde 
ein Projekt ins Leben gerufen, um ein Ver-
fahren zur individuellen Bedarfsermittlung 
und Leistungsbemessung (VIBEL) zu ent-
wickeln. Zielperspektive war es, den For-
derungen nach mehr Selbstbestimmung 
und gesellschaftlicher Teilhabe zu entspre-
chen. 

In VIBEL wird Teilhabe als Bewältigung 
des normalen Alltags definiert. Der Wohn-
ort (privat oder in einer Institution woh-
nend) und der Arbeitsort werden in die Ab-
klärung miteinbezogen. Die Grundannahme 
ist dennoch, dass die Menschen in einer pri-
vaten Wohnung leben, was ihnen die vom 
Kanton zugesprochenen Leistungen auch 
ermöglichen sollen. 

Bei VIBEL ist alleine der individuelle, 
behinderungsbedingte Bedarf an Unter-
stützung massgebend. Organisatorische 
Umstände, wie die Betreuung in Wohn-
gruppen, werden nicht berücksichtigt. Es 
kommt dadurch weder zu einer Leistungs-
minderung noch zu einer Leistungserhö-
hung. Das bedeutet beispielsweise, dass 
weder zusätzliche Aufwände aufgrund ei-
ner institutionellen Betreuung (z. B. Finan-
zierung einer Gruppenleitung) noch Einspa-
rungen aufgrund einer Gruppenbetreuung 
Auswirkungen auf den zugesprochenen Be-
darf haben.

Der Unterstützungsbedarf wird mit 
VIBEL in fünf Leistungsbereiche (Module) 
aufgeteilt: 
• Wohnen: alltägliche Lebensverrichtun-

gen und Haushalt
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ben. Andererseits sind verschiedene Kon-
trollmechanismen in das Instrument integ-
riert, welche eine Unter- oder Überschät-
zung des Unterstützungsbedarfs anzeigen. 
In einem solchen Fall muss die Abklärungs-
fachperson ihre Einschätzung überprüfen 
und möglicherweise zusätzliche Informatio-
nen einholen. Stellt sich der erhobene Unter-
stützungsbedarf als korrekt heraus, müssen 
keine Anpassungen vorgenommen werden. 

Die Abklärungsfachpersonen verfassen 
im Anschluss daran einen Abklärungsbe-
richt, welcher der Person mit Behinderung 
bzw. ihrer gesetzlichen Vertretung zugestellt 
wird. Innerhalb von dreissig Tagen kann sich 
diese zum Abklärungsergebnis äussern. 
Nach allfälligen Anpassungen bei der Leis-
tungsbemessung wird der Abklärungsbe-
richt dem Alters- und Behindertenamt (AL-
BA) zugestellt, welches die Kostengutspra-
che zuhanden der Person mit Behinderung 
bzw. ihrer gesetzlichen Vertretung verfügt. 
Gegen die Verfügung kann innert dreissig 
Tagen Beschwerde erhoben werden.

Fazit

Mit der konsequenten und systematischen 
Systemumstellung von der Objekt- zur Sub-
jektfinanzierung beschreitet der Kanton 
Bern einen innovativen Weg. Durch die Ori-
entierung an Grundsätzen wie Wahlfreiheit, 
Selbstbestimmung und gesellschaftlicher 
Teilhabe erhalten die Rechte von Menschen 
mit Behinderung mehr Gewicht. Das Behin-
dertenkonzept des Kantons Bern nimmt da-
mit zentrale Forderungen der UN-Behinder-
tenrechtskonvention auf.

Ein zentraler Grundsatz von VIBEL ist, 
dass der Mensch mit Behinderung in jedem 
Fall in die Abklärung einbezogen wird.
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rung» und «Arbeit» sowie unter Einbezug 
von Praxispersonen zu VIBEL2 weiterentwi-
ckelt und die Anpassungen in drei kleineren 
Tests (Stichprobengrösse zwischen 10 und 
144 Personen) laufend überprüft. Seit April 
2018 läuft eine neue Pilotphase, in welcher 
die VIBEL2-Bedarfsabklärung mit ca. 1500 
Menschen mit Behinderung validiert wird.

Bedarfsabklärung mit VIBEL
Die Bedarfsabklärungen werden durch eine 
unabhängige Abklärungsstelle durchge-
führt. Diese erhält vom Kanton den Auftrag 
für die Abklärung, steht jedoch unter der 
Trägerschaft des «Verbandes sozialer Insti-
tutionen Kanton Bern» (socialbern) sowie 
der kantonalen Behindertenkonferenz (kbk). 

Ein zentraler Grundsatz von VIBEL ist, 
dass der Mensch mit Behinderung in jedem 
Fall in die Abklärung einbezogen wird. Falls 
es für die Feststellung des individuellen be-
hinderungsbedingten Bedarfs nötig er-
scheint, können weitere Personen (Bezugs-
personen, professionelle Leistungserbrin-
gende etc.) hinzugezogen und bereits beste-
hende Unterlagen (IV-Bericht, medizinische 
Berichte etc.) eingefordert werden. Sollte es 
der Person mit Behinderung nicht möglich 
sein, sich an der Bedarfsabklärung zu betei-
ligen, kann auf die Auskünfte einer Vertrau-
ensperson zurückgegriffen werden. Auch in 
diesem Fall muss aber ein persönlicher Kon-
takt zwischen der Abklärungsfachperson 
und der Person mit Behinderung stattfinden. 

Die Erhebung hat den Anspruch, den 
individuellen Unterstützungsbedarf reali-
tätsnah und differenziert auszuweisen. Da-
mit dies gelingt, stehen den Abklärungs-
fachpersonen verschiedene Mittel zur Ver-
fügung. Einerseits sind die einzelnen Stufen 
der Leistungen mit beispielhaften Beschrei-
bungen charakterisiert, welche Hinweise 
auf die individuell passende Einstufung ge-
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ren integriert werden. Weitere Stolperstei-
ne werden sicherlich auftauchen. Diese 
können in der aktuell laufenden Pilotphase 
aufgedeckt und behoben werden. Trotz der 
noch bevorstehenden Hürden und Wider-
stände lohnt es sich, diesen Weg weiter zu 
gehen. Der Kanton Bern zeigt damit, dass er 
die Forderungen der UN-BRK ernst nimmt 
und gewillt ist, den Rechten und dem indi-
viduellen Bedarf von Menschen mit Behin-
derung gerecht zu werden.
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Der Kanton Bern vollzieht mit seinem neuen 
Behindertenkonzept einen grundsätzlichen 
Systemwechsel. Der Prozess wird mit der 
gesetzlichen Verankerung (voraussichtlich 
im Jahr 2021) jedoch nicht abgeschlossen 
sein. Vielmehr handelt es sich um ein «Ge-
nerationenprojekt», bei dem ...
• ... die über Jahre bis Jahrzehnte gewach-

senen Strukturen neu gedacht und gege-
benenfalls angepasst werden müssen,

• sich das Selbstverständnis der Leis-
tungserbringenden wandeln muss,

• die Leistungserbringenden ihre Angebo-
te in den kommenden Jahren stark an
den Bedürfnissen der Menschen mit Be-
hinderung orientieren müssen, was mit
hoher Wahrscheinlichkeit zu einer Ver-
änderung der Angebote führen wird,

• die Menschen mit Behinderung die neu
gewonnene Selbstbestimmung und
Wahlmöglichkeiten nutzen lernen müs-
sen.

Es braucht daher mit Sicherheit einige Zeit, 
diesen innovativen Ansatz nicht nur auf dem 
Papier, sondern auch in den Köpfen und Hal-
tungen der beteiligten Akteurinnen und Ak-
teure sowie den entsprechenden Handlun-
gen und Angebotsstrukturen zu verwirkli-
chen. Damit dies gelingt, ist es von grundle-
gender Bedeutung, dass von Anfang an alle 
involvierten Personen und Personengrup-
pen aktiv miteinbezogen sowie umfassend 
vorbereitet und begleitet werden.

Die ersten Erfahrungen, welche bisher 
gesammelt wurden, sind vielversprechend. 
Wichtige Herausforderungen konnten be-
reits umsichtig analysiert und in das Verfah-

Der Kanton Bern vollzieht mit 
seinem neuen Behindertenkonzept einen 
grundsätzlichen Systemwechsel.
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Judith Adler und Pia Georgi-Tscherry

«Als ob man die Rollläden hochzieht und 
draussen scheint die Sonne»
Persönliche Zukunftsplanung (PZP) und ihr Beitrag zur Veränderung 
im Leben von Menschen mit Beeinträchtigung

Zusammenfassung
Die von der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik im Auftrag der Vereinigung Cerebral durchgeführte Stu-
die beschreibt Veränderungen durch eine Persönliche Zukunftsplanung. Dazu wurden die von den Menschen mit Be-
einträchtigung subjektiv erlebten und wahrgenommenen Veränderungen in der Lebenssituation während und nach 
einer Persönlichen Zukunftsplanung untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die planenden Personen durch das 
Zukunftstreffen gestärkt fühlen, eigene Ziele weiterzuverfolgen und neue Umsetzungsmöglichkeiten anzugehen. Sie 
erleben sich selbstbestimmt, indem sie persönliche Wünsche und Interessen ins Zukunftstreffen einbringen sowie ver-
schiedene Wege prüfen und Entscheidungen dazu fällen. Diese Stärkung ihres Selbstvertrauens wirkt über das Zu-
kunftstreffen hinaus und im Alltag weiter.

Résumé
A la demande de l’association Cerebral, la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée a mené une étude sur 
la Planification personnelle de l’avenir et les changements qu’elle occasionne. On a étudié pour cela la manière dont 
les personnes en situation de handicap ont vécu et perçu subjectivement les transformations pendant et après une 
Planification personnelle de l’avenir. Les résultats montrent que ces rencontres renforcent la détermination des per-
sonnes concernées dans la poursuite de leurs propres objectifs et leur permet de découvrir de nouvelles possibilités 
de les mettre en œuvre. En intégrant leurs souhaits et intérêts personnels à leur projet d’avenir, en examinant diffé-
rents chemins possibles et en prenant des décisions à ce sujet, elles se sentent autodéterminées. Ce renforcement de 
leur confiance en soi se répercute bien au-delà, puisque la projection vers l’avenir impacte aussi le quotidien.

Persönliche Zukunftsplanung

Der Titel dieses Beitrags 1 ist ein Zitat einer 
befragten Person, das zeigt, dass durch eine 
Persönliche Zukunftsplanung Stärkung und 
Veränderung erlebt werden können. Eine 
«Persönliche Zukunftsplanung» (PZP) unter-
stützt Menschen mit einer Beeinträchtigung 

darin, über ihre eigenen Vorstellungen, 
Wünsche und Ziele für ihr Leben nachzuden-
ken und diese mit der Unterstützung ande-
rer Menschen Schritt für Schritt umzusetzen. 
Im Mittelpunkt der Planung stehen das 
Nachdenken über die konkrete Gestaltung 
des eigenen Lebens und das Entdecken von 
Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten. Die 
planende Person2 mit ihren Stärken und Res-
sourcen steht im Zentrum. Dieser Planungs-

1 Dieser Beitrag basiert auf dem Forschungsbericht 

«Persönliche Zukunftsplanung mit Menschen mit 

körperlicher und intellektueller Beeinträchtigung 

und ihr Beitrag zu Veränderungen» von 2017.

Der Forschungsbericht kann auf der Website der 

Hochschule für Heilpädagogik www.hfh.ch oder 

bei der Vereinigung Cerebral Schweiz www.verei-

nigung-cerebral.ch kostenlos heruntergeladen 

werden.

2 Planende Personen sind in diesem Zusammen-

hang Personen, welche eine Persönliche Zu-

kunftsplanung für sich in Anspruch nehmen. Im 

folgenden Artikel wird dieser Begriff anstelle von 

Menschen mit Beeinträchtigung verwendet. 
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da diese in Grossbritannien und in mehre-
ren Bundesstaaten der USA für Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung ver-
pflichtend eingeführt wurde.

Beispielsweise haben Holburn und sein 
Team (2004) in den USA den Übergang in ei-
ne integrierte Wohnform in der Gemeinde 
untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Lebensqualität für die mit einer Persönlichen 
Zukunftsplanung begleiteten Personen sig-
nifikant höher war als in der Vergleichsgrup-
pe mit herkömmlicher Planung. Fast alle Per-
sonen mit einer Persönlichen Zukunftspla-
nung lebten nach Projektabschluss in der 
Gemeinde, während es in der Vergleichs-
gruppe nur 5 von 18 Personen waren (Hol-
burn et al., 2004). Robertson et al. (2005 
und 2007) zeigten in einer zweijährigen 
Langzeitstudie mit 98 Personen in Grossbri-
tannien auf, dass die Persönlichen Zukunfts-
planungen zu einer signifikanten Zunahme 
der subjektiv empfundenen Lebensqualität 
führten; dies bezüglich der empfundenen 
Wahlmöglichkeiten, der Grösse der sozialen 
Netzwerke sowie dem Ausmass und der 
Vielfalt an Tätigkeiten ausserhalb von Insti-
tutionen. Keine signifikante Veränderung 
zeigte sich in der Wahrscheinlichkeit, einen 
bezahlten Arbeitsplatz zu erlangen oder in 
einer individualisierten Wohnform zu leben. 
Die Autorinnen und Autoren begründen dies 
mit starren institutionellen Strukturen und 
folgern, dass «Persönliche Zukunftsplanung 
für traditionelle Dienstleistungsunterneh-
men für behinderte Menschen eine immens 
komplexe Innovation darstellt, die zuerst ei-

Die Berücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse führt zu Selbstvertrauen und 
zum Gefühl, nützlich für die Welt zu sein.
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prozess geschieht gemeinsam mit unterstüt-
zenden Personen, welche die planende Per-
son einlädt. Diese Gruppe von Personen, 
auch «Unterstützungskreis» genannt, (im 
Englischen Circle of Support oder Circle of 
Friends) ist vergleichbar mit einem sozialen 
Netzwerk. Eine Persönliche Zukunftspla-
nung wird durch ausgebildete Moderieren-
de begleitet. Ziele einer PZP sind die Verbes-
serung der Lebensqualität, das Finden von 
individuellen Lösungen und die Ermögli-
chung eines selbstbestimmten Weges.

Die Persönliche Zukunftsplanung ist 
ein handlungsorientiertes Konzept. Entwi-
ckelt wurde es in den 1980er Jahren in eng-
lischsprachigen Ländern, ausgehend von 
Erfahrungen in der Praxis und in Auseinan-
dersetzung mit unterschiedlichen theoreti-
schen Zugängen. So zum Beispiel die Per-
sönlichkeitstheorie in der Tradition der The-
orien von Abraham Maslow (2016) und Carl 
Rogers (2016) und das Konzept der sozialen 
Rollen «Social Role Valorization» von Wolf 
Wolfensberger (2000) (Becker, Pallin & Ro-
bert, 2001; O’Brien & O’Brien, 1999; O’Brien 
& O’Brien, 2002).

Mit der Ratifizierung der UN-Behinder-
tenrechtskonvention durch die Schweiz gel-
ten die Grundsätze der Partizipation und 
Selbstbestimmung von Personen mit Beein-
trächtigung als handlungsleitend. Dadurch 
wird die Entwicklung von personenzentrier-
ten und sozialräumlichen Unterstützungs-
angeboten notwendig. Diese sollen auf die 
Kompetenzen und den Bedarf der Person 
mit Beeinträchtigung zugeschnitten und 
von dieser aktiv mitgestaltet werden (vgl. 
Dieckmann, 2009).

Hintergrund der Studie

Zu den Auswirkungen der Umsetzung der 
Persönlichen Zukunftsplanung liegen vor 
allem englischsprachige Forschungen vor, 
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ne geht es um die Frage, ob die Person Ent-
wicklungsmöglichkeiten und -räume entde-
cken und sich selbst zunehmend als Akteu-
rin erleben kann. Auf der kontextuellen 
Ebene (im Umfeld) wird danach gefragt, ob 
vermehrte Akteurschaft oder Selbstbestim-
mung auch von zentralen Unterstützungs-
personen und Organisationen wahrgenom-
men wird und ob individuelle Lebensent-
würfe ermöglicht werden. In einem qualita-
tiven Untersuchungsdesign wurden mit vier 
planenden Personen sowie einem Elternpaar 
als Unterstützungspersonen nach einer PZP 
problemzentrierte Interviews nach Witzel 
(1985) geführt und inhaltsanalytisch ausge-
wertet (Mayring, 2010). Die planenden Per-
sonen sind zwischen 20 und 50 Jahre alt, 
drei Personen haben einen besonderen Un-
terstützungsbedarf aufgrund einer körperli-
chen Beeinträchtigung, bei der vierten Per-
son stand das Thema Lernen im Vorder-
grund. In der Untersuchung umfasst die PZP 
die Vorgespräche und das Planungstreffen, 
pragmatisch gesehen die bezahlte Tätigkeit 
der Moderierenden. Die Umsetzung der Pla-
nungsergebnisse wurde nicht abschliessend 
und langfristig untersucht (vgl. Abb. 1: Ele-
mente und Prozess der Persönlichen Zu-
kunftsplanung).

Ergebnisse

Veränderungen bei der planenden 

Person

Die Persönliche Zukunftsplanung ist ein 
Prozess, der sich auf unterschiedlichen Ebe-
nen vollzieht. Auf der Grundlage der Unter-
suchungsergebnisse wurde folgende Dar-
stellung entwickelt, welche Elemente und 
den Prozess der Persönlichen Zukunftspla-
nung aufzeigt (vgl. Abb. 1).

Die planende Person erlebt das Im-Mit-
telpunkt-Stehen und die Bereitschaft der 
eingeladenen Personen, am Zukunftstref-

ne tiefgreifende Veränderung in den etab-
lierten Kulturen und Praktiken der Organisa-
tionen bedarf» (Robertson, 2007, zit. und 
übersetzt nach Koenig, 2008).

Das Konzept der Lebensqualität

Der Studie der Interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik (HfH) wurde das Konzept 
der Lebensqualität zugrunde gelegt. Die Le-
bensqualität einer Person hängt nach Seifert 
(1994) vom Grad der Berücksichtigung ihrer 
individuellen Bedürfnisse durch die sozial-
ökologischen Bedingungen der Umwelt ab. 
Die Freiheit, selbst Entscheidungen treffen 
zu können, eigene Interessen zu verfolgen, 
die individuelle Kompetenz zu erfahren so-
wie zu erleben, dass die persönlichen Wün-
sche und Handlungen vom Umfeld akzep-
tiert werden, entspricht dem Bedürfnis nach 
Achtung und Selbstverwirklichung. Dies 
wird von Seifert (1994) als «Akteurschaft» 
bezeichnet. Die Berücksichtigung der indivi-
duellen Bedürfnisse führt zu Selbstvertrauen 
und zum Gefühl, nützlich und notwendig für 
die Welt zu sein. Andererseits entstehen Ge-
fühle der Minderwertigkeit und Hilflosigkeit, 
wenn die Bedürfnisse nicht berücksichtigt 
werden (Seifert, 1994, S. 223). Die Bewer-
tung der eigenen Bedürfniszufriedenheit ist 
eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Sie 
setzt jedoch voraus, dass Personen Wahl-
möglichkeiten haben sowie Alternativen be-
züglich ihrer Lebensumstände kennen.

Methodisches Vorgehen

Das von der Interkantonalen Hochschule für 
Heilpädagogik (HfH) in Zürich durchgeführ-
te Forschungsprojekt untersucht die von den 
planenden Personen wahrgenommenen 
Veränderungen in ihrer Lebenssituation 
nach einer Persönlichen Zukunftsplanung 
auf zwei Ebenen. Bei Veränderungsprozes-
sen auf der persönlichen, individuellen Ebe-
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Die wertschätzende Haltung in einer PZP 
gegenüber der planenden Person wird in 
den Interviews immer wieder positiv er-
wähnt. Die Haltung, den Blick auf die Stär-
ken zu richten, ermöglicht es, dass die Bei-
träge jeder Person gesehen und anerkannt 
werden. Dies wurde von einer planenden 
Person wie folgt beschrieben:

«Ich glaube, die Ermutigung, Menschen er-
mutigen, in dem was sie können, ist wich-
tiger, als den Menschen ihre Defi zite aufzu-
zeigen. Weil das nützt mir nichts, wenn ich 
weiss, dass ich jetzt halt, weil ich schiele, 
keinen sauberen Kreis kann ausschneiden, 
weil ich es nicht sehe. Es nützt mir viel 
mehr, wenn ich höre: Du hast Geduld und 
du kannst jetzt da den Kindern Zeit lassen, 
dass sie sich können lernen anzuziehen, 
zum Beispiel.» (A4: Z.131)

fen 3 teilzunehmen, als eindrücklich. Dies 
bleibt als Wertschätzung und stärkendes 
Gefühl in Erinnerung. Die planenden Perso-
nen erfahren dadurch eine positive Rück-
meldung zu ihrer Person.

Insbesondere bei Menschen, die ihr so-
ziales Netzwerk als klein und begrenzt 
wahrnehmen, ist die Erarbeitung eines Un-
terstützungskreises zusammen mit der Mo-
deratorin bedeutsam.

«Also zu merken, das Boot, wo wir da ge-
malt haben, ist voll mit Menschen, und die 
unterstützen mich. Und ich muss das nicht 
alles alleine machen.» (A4: Z.39)4

3  Die moderierten Planungstreffen im Unterstützer-

kreis werden im Folgenden als Zukunftstreffen 

bezeichnet.
4  Zur Illustration der Ergebnisse der Untersuchung 

werden ausgewählte Zitate aus den Interviews 

aufgeführt.

Abbildung 1: Elemente und Prozess der Persönlichen Zukunftsplanung
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Im Rahmen der untersuchten Planungen 
werden gezielt teilhabeorientierte Unter-
stützungsangebote beigezogen, welche die 
persönlichen Veränderungswünsche unter-
stützen. Erwähnt wurde beispielsweise die 
Organisation Impulse in Basel. Diese wurde 
im Jahr 2011 mit dem Ziel gegründet, «Men-
schen mit Behinderung in der Gesellschaft 
und der Arbeitswelt voranzubringen». Sie 
unterstützte eine der befragten Personen 
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz.

Nebst den förderlichen Bedingungen 
auf institutioneller Ebene werden jedoch 
auch Barrieren und Rückschläge erlebt. Dies 
ist zum Beispiel der Fall, wenn Anfragen der 
planenden Personen nicht unterstützt wer-
den, welche die persönliche Entwicklung 
und Teilhabe in der Gesellschaft ermögli-
chen könnten. 

Eine planende Person erlebt, dass es 
bei einer einmal zugesprochenen vollen 
Rente keine finanzielle Unterstützung für ei-
ne weitere Ausbildung gibt.

«Aber, wenn du überlegst, dass eigentlich 
eine Behörde, wo jedem sagt: Du hast ir-
gendwie die volle Rente, und du willst 
schaffen und willst eine zweite Ausbildung 
machen, und sie lehnen dich ab.» (A2: 
Z.164) 

In den aufgeführten Beispielen werden zur 
Umsetzung Vereine und Organisationen 
beigezogen, welche vermehrte Teilhabe un-
terstützen. Sie nehmen die Interessen und 
Anstrengungen der planenden Person auf 
und ermöglichen so die Realisierung der 
Ziele. In der Folge der Zukunftstreffen fan-
den die planenden Personen Praktikums- 
und Ausbildungsplätze sowie Stellen auf 
dem ersten Arbeitsmarkt.

Die planenden Personen erleben sich selbst-
bestimmt, indem sie persönliche Wünsche 
und Interessen ins Zukunftstreffen einbrin-
gen sowie verschiedene Möglichkeiten prü-
fen und Entscheidungen dazu fällen. Diese 
Stärkung ihres Selbstvertrauens ermutigt 
sie, eigene Ziele auch nach dem Zukunfts-
treffen weiterzuverfolgen und neue Umset-
zungsmöglichkeiten anzugehen. 

Die Auswertung der Interviewdaten zeigt, 
dass Zukunftstreffen neue Wege und Ideen 
aufzeigen können bei Personen, die in einer 
schwierigen Situation sind und nicht weiter-
wissen.

«Und wie, wie das mich selber, in meinem 
Selbstbewusstsein und in meinem Wesen 
bekräftigt hat, meinen Weg zu gehen.» 
(A3: Z.512)

Innerhalb der Untersuchung stellt die Arbeit 
ein wichtiges Medium zur gesellschaftli-
chen Teilhabe dar. Die meisten der befrag-
ten Personen äussern Wünsche und Ziele 
hinsichtlich ihrer bisherigen Arbeitssituati-
on. So geht es unter anderem darum, her-
auszufinden, in welchen Bereichen Stärken 
und Interessen der planenden Personen lie-
gen, um daraufhin eine geeignete Arbeit im 
ersten Arbeitsmarkt oder ein Ausbildungs-
angebot zu finden. 

Veränderungen im Umfeld 

Auf der institutionellen Ebene kann die Um-
setzung nur gelingen, wenn Unterstüt-
zungssysteme die Ziele, die von den planen-
den Personen formuliert werden, aufneh-
men und entsprechend darauf reagieren. In 
den Interviews wird sichtbar, dass das sozi-
ale Umfeld die Veränderungswünsche und 
die individuellen Bedürfnisse und Ziele in 
unterschiedlichem Ausmass aufgreift.
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bisherigen Angeboten eine veränderte Hal-
tung zu sehen: Wünsche und Interessen zur 
Gestaltung der individuellen Lebensent-
würfe werden auf- und ernstgenommen. 
Sie unterstützen die planende Person in der 
Umsetzung ihrer Ziele, so werden neue We-
ge hinsichtlich vermehrter Teilhabe mög-
lich. Durch die untersuchten Planungen 
wurden zwar die bestehenden Unterstüt-
zungssysteme nicht verändert, was ein Ziel 
der Persönlichen Zukunftsplanung wäre. 
Aber es zeigt sich, dass die Zusammenarbeit 
mit und Unterstützung durch neuere, teilha-
beorientierte Angebote ausserhalb des ins-
titutionellen Settings grössere Veränderun-
gen möglich machen.

In der Folge der Planung kann für die Person 
von einer (je individuell unterschiedlich 
grossen) Zunahme der Lebensqualität in 
den jeweils untersuchten Lebensbereichen 
ausgegangen werden. Es kann eine Zunah-
me von Wertschätzung und Selbstbestim-
mung festgestellt werden, indem vermehrt 
Wünsche wahrgenommen, Entscheidungen 
getroffen und die eigenen Interessen ver-
treten werden können.

Die Moderation einer Persönlichen Zu-
kunftsplanung ist ein zentraler Teil der Per-
sönlichen Zukunftsplanung und wird zu 
zweit übernommen. Die Moderierenden 
begleiten die planende Person in der Vor-
bereitung und leiten durch das Zukunfts-
treffen. Eine der Hauptaufgaben der Mode-
rierenden ist, dafür zu schauen, dass die 
planende Person mit ihren Wünschen und 
Zielen im Mittelpunkt bleibt. Es geht dar-
um, zu verhindern, dass im Unterstüt-

Das Zukunftstreffen ist eine stärkende 
Erfahrung und führt zu Veränderungen 
der Lebenssituation.
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Bedeutung der Ergebnisse 
Menschen mit Beeinträchtigung erleben 
oft, dass die eigenen Interessen und Wün-
sche in der Lebensplanung wenig beachtet 
werden. Davon berichten alle Befragten. 
Vor diesem Hintergrund kann eine Persönli-
che Zukunftsplanung eine neue Erfahrung 
darstellen.

Auf der individuellen Ebene erleben 
sich die planenden Personen als Akteurin-
nen. Ihre Interessen und Wünsche werden 
gehört. Die positive Grundhaltung gegen-
über der planenden Person in einem Zu-
kunftstreffen macht die Planung für die Per-
son zu einer stärkenden, wichtigen Erfah-
rung. Sie kann verschiedene Umsetzungs-
möglichkeiten zu ihren Plänen prüfen und 
sich für ein Vorgehen entscheiden. Der 
Unterstützungskreis denkt im moderierten 
Zukunftstreffen mit, bestärkt die Person, 
die Umsetzungsmöglichkeiten selbst anzu-
gehen und unterstützt, falls nötig.

Die Stärkung durch den Planungspro-
zess sowie die gelungene Umsetzung der 
Ziele wirkt nach Aussagen der befragten Per-
sonen auch über das Zukunftstreffen hinaus 
und in andere Lebensfelder hinein und hilft, 
die Umsetzung eigener Ziele und Interessen 
auch später weiterzuverfolgen.

Es konnten bei allen Personen nach 
dem Zukunftstreffen Veränderungen in ih-
rer Lebenssituation erreicht oder Entwick-
lungsmöglichkeiten erschlossen werden. In 
den untersuchten Planungen betrifft das 
Entwicklungen im Bereich der Ausbildung, 
der Arbeit und des Wohnens.

Im Umfeld, auf der kontextuellen Ebe-
ne, wurden in der Untersuchung selbstbe-
stimmte Wege insbesondere von Unterstüt-
zungsangeboten oder Organisationen er-
möglicht, deren Ziel die Teilhabe von Men-
schen mit Beeinträchtigung ist. In diesen 
Strukturen und Angeboten ist gegenüber 
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Weitere Informationen

Die Studie wurde von der Interkantonalen 

Hochschule für Heilpädagogik HfH durch-

geführt und von der Vereinigung Cerebral 

Schweiz in Auftrag gegeben und finanziert.

Die Interkantonale Hochschule für Heilpäda-

gogik HfH hat für das personenzentrierte 

Arbeiten mit Menschen mit intellektueller 

Beeinträchtigung einen Leitfaden und ein 

Arbeitsbuch in leichter Sprache entwickelt. 

Ziel ist das Nachdenken und darüber Spre-

chen und Aufschreiben, was der Person 

persönlich jetzt und in Zukunft wichtig ist. 

Die Unterlagen können bei der HfH bezo-

gen werden.

Zudem wurde ein Kursangebot für die Zu-

kunftsplanung für erwachsene Menschen 

mit einer intellektuellen Beeinträchtigung 

und ihren Familien entwickelt. Auch diese 

Unterlagen können von interessierten Kurs-

anbietenden bei der HfH bezogen werden.

Literatur

Becker, C. & Pallin, R. (2001). Person-centered 

planning approaches. A literature review.

Ontario: James Brodie Productions. www.

qamtraining.net /docs/english/Person-

Centered %20Planning %20Approaches.

pdf [Zugriff am 05.04.2018].

Dieckmann, F. (2009). Heilpädagogische Un-

terstützung von erwachsenen Menschen 

mit Behinderung. In H. Greving & P. Ond-

racek (Hrsg.), Spezielle Heilpädagogik. Ei-

ne Einführung in die handlungsfeldorien-

tierte Heilpädagogik (S. 34–82). Stutt-

gart: Kohlhammer.

Holburn, S., Jacobson, J. W., Schwartz, A. A., 

Flory, M. J. & Vietze, P. M. (2004). The Wil-

lowbrook Futures Project: A Longitudinal 

Analysis of Person-Centred Planning. 

American Journal on Mental Retardation, 

109 (1), 63–76.

zungskreis Entscheide gefällt oder Ideen 
geplant werden, welche die Person gar 
nicht will. Den ausgebildeten Moderieren-
den stehen je nach Fragestellung und The-
ma unterschiedliche Planungsformate zur 
Verfügung. Die Moderatorinnen und Mo-
deratoren übernehmen in der Persönlichen 
Zukunftsplanung im ganzen Prozess und 
bei der Suche nach unterstützenden Ange-
boten eine entscheidende Rolle, wie die 
Studie zeigt. 

Es bleibt zu hoffen, dass noch mehr 
Personen mit Beeinträchtigung von den 
Veränderungen durch eine Persönliche Zu-
kunftsplanung profitieren können, um 
Wahlmöglichkeiten für sich zu entdecken, 
und das eigene Leben selbstbestimmt ge-
stalten zu können. Dies entspricht dem 
Auftrag zur Veränderung, welcher sich die 
Schweiz durch die Ratifizierung der Behin-
dertenrechtskonvention (BRK) verpflichtet 
hat.

Die Beschreibung einer Persönlichen 
Zukunftsplanung durch eine interviewte 
Person soll hier als Schlusswort stehen:

«Es ist schon ein bisschen das Bild von ei-
nem Brunnen, wo einfach zugeschüttet ge-
wesen ist. Und zugeschüttet mit Sand, mit 
Kies, mit Geröll und jemand hat noch den 
Deckel darauf gemacht. Also man hat da 
können darüber laufen und nicht merken, 
dass da ein Brunnen ist. Die Frau X (die Mo-
deratorin, Anm. der Autorin) hat einfach 
die Schaufel genommen und das ausge-
buddelt wieder.» (A4: Z.442)
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mit Behinderungserfahrungen bedeutet, 
handelt der folgende Artikel.

Beispiel: Sorgen und Bedenken

Den Einstieg in den Artikel bildet ein fiktives 
Beispiel, das jedoch auf vielen Gesprächen 
und einem Forschungsprojekt der Autorin 
beruht 1.

Rolf Berger ist 52 Jahre alt. Er hat das 
Downsyndrom und lebt in einem Dorf bei 
seinen Eltern. Seine Eltern, Heidi und Paul 
Berger, sind beide 80 Jahre alt. Rolf hilft 
beim Kochen und geht in den Dorfladen 
einkaufen. Seit Heidi an einer fortschrei-

Einleitung

In unserer Gesellschaft ist die Selbstbestim-
mung ein bedeutender Wert, der heute 
auch für Menschen mit Behinderung einge-
fordert wird. Wir wollen entscheiden dür-
fen, mit wem wir unser Leben teilen, wo wir 
wohnen und wohin wir in die Ferien fahren. 
Manchmal geht ob all der Wahlmöglichkei-
ten vergessen, dass wir in vielen Entschei-
dungen weniger frei sind, als wir uns dies 
erhoffen. Das gilt ebenfalls für das Lebens-
ende. Wir können zwar mitbestimmen, wel-
che Therapien wir nicht mehr möchten und 
wo wir am liebsten die letzte Lebenszeit 
verbringen würden. Allerdings hängt die 
Umsetzung dieser Wünsche von vielen Fak-
toren ab, die nur zum Teil in unserer Macht 
stehen. Davon, und was dies für Menschen 

Daniela Ritzenthaler

Selbstbestimmung am Lebensende
Wie Menschen mit einer Beeinträchtigung mitentscheiden können

Zusammenfassung
Der Artikel geht der Frage nach, wie Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung möglichst selbstbestimmt und 
mit hoher Lebensqualität ihre letzte Lebenszeit verbringen können. Dafür ist es bedeutsam, in der gewohnten Umge-
bung gut betreut zu werden. Auf die Erläuterung, was dies konkret heisst, folgen Hinweise zur medizinischen Voraus-
planung im Gespräch mit den betroffenen Personen, den Gesundheitsfachkräften sowie den Angehörigen. Zum 
Schluss thematisiert der Artikel die unterschiedlichen Rollenverständnisse der Betreuungspersonen. Das Fazit betont 
die Wichtigkeit des offenen, fachkundigen Gesprächs der Fachpersonen und Angehörigen mit den Menschen mit ko-
gnitiver Beeinträchtigung rund um die Themen des Lebensendes, damit die Selbstbestimmung erhöht werden kann.

Résumé
Le présent article examine comment préserver autant que possible l’autodétermination et la qualité de vie des per-
sonnes avec une déficience intellectuelle lors de la dernière étape de leur vie. Il est important pour cela qu’elles soient 
bien accompagnées dans leur cadre de vie habituel. Après quelques précisions sur ce que cela signifie concrètement, 
suivront des indications pour la planification médicale en concertation avec les personnes concernées, les profession-
nel-le-s de la santé et les proches. Sera ensuite abordée la question du rôle de chaque professionnel impliqué. En 
conclusion, le présent article souligne l’ importance du dialogue ouvert et compétent des professionnel-le-s et des 
proches avec la personne ayant une déficience intellectuelle autour des thèmes relatifs à la fin de vie, pour une auto-
détermination accrue.

1 Im Dissertationsprojekt der Autorin sind 16 Ge-

schichten von Menschen mit einer kognitiven Be-

einträchtigung detailliert beschrieben (Ritzentha-

ler-Spielmann, 2017, S. 118f.)
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therapie im Spital notwendig? Rolf reagiert 
aber sehr verängstigt auf das Spital. Soll er 
trotzdem hospitalisiert werden, damit sei-
ne Überlebenschancen besser sind? Fra-
gen, die Vater Paul sehr beschäftigen. Was 
würde Rolf wohl wünschen, wenn man ihn 
fragen könnte? Jetzt scheint es aufgrund 
der Demenz kaum mehr möglich, mit ihm 
darüber zu reden. 

Betreuungsorte 

bei Pflegebedürftigkeit

Das Beispiel zeigt, in welchen Bereichen bei 
Menschen mit einer kognitiven Beeinträch-
tigung in der letzten Lebensphase Entschei-
dungen getroffen werden müssen. Im For-
schungsprojekt von Ritzenthaler-Spielmann 
(2017) war es häufig – wie bei Rolf – der 
Fall, dass weder die Angehörigen noch die 
Betreuungspersonen der Institutionen mit 
den Menschen mit einer Beeinträchtigung 
über die letzte Lebenszeit gesprochen hat-
ten. Die Menschen in die Entscheidungsfin-
dungen einzubeziehen respektive schon 
früh über Wünsche zu sprechen, wo und wie 
sie leben möchten, ist ein erster Schritt, um 
Selbstbestimmung zu ermöglichen.

Wenn die Person mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung bei den Eltern lebt, kön-
nen diese oft eines Tages die Betreuung 
nicht mehr gewährleisten. Dann stellt sich 
die Frage, wo und wie die Person mit Beein-
trächtigung in den letzten Lebensjahren be-
treut und gepflegt werden kann. Gemäss 
Jennessen und Voller (2009) wünschen sich 
80 Prozent aller Menschen, zu Hause oder 

Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung in Entscheidungsfindungen
einzubeziehen, ist ein erster Schritt, 
um Selbstbestimmung zu ermöglichen.
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tenden Lungenerkrankung leidet, wird es 
für die Eltern immer schwieriger, Rolf zu 
Hause zu betreuen. Paul kommt mit dem 
Haushalt und den Bedürfnissen von Rolf an 
eine Grenze. Auch Rolfs Verhalten macht 
Heidi und Paul zunehmend Sorgen. Früher 
konnte Rolf ohne Probleme Einkaufszettel 
schreiben. In der letzten Zeit werden seine 
Zettel immer «kritzeliger»; es kommt vor, 
dass er im Laden nicht mehr lesen kann, 
was er aufgeschrieben hat. Manchmal 
kommt er später als verabredet vom Dorf 
zurück. Eines Tages hat Heidi akute Atem-
not und muss für drei Wochen auf die In-
tensivstation. In den folgenden Tagen ist 
Paul mit der Situation überfordert. Rolf 
weint viel, weil er Angst um seine Mutter 
hat und die Situation nicht einschätzen 
kann. Nach fünf Tagen hat Paul seine Be-
lastungsgrenze erreicht und Rolf muss für 
zwei Wochen ins Ferienbett in eine soziale 
Institution im Nachbardorf. Für Paul ist 
dies schrecklich, er leidet aufgrund Heidis 
gesundheitlicher Situation und fühlt sich 
schuldig, weil er zuhause nicht für Rolf sor-
gen kann. Heidi stirbt vier Monate später. 
Paul behält Rolf noch einige Monate nach 
ihrem Tod daheim. Dann wünscht sich Rolf 
von sich aus, dass er in die Wohngruppe 
ziehen möchte, auf der er Ferien gemacht 
hatte. Er genoss die Kontakte zu den 
gleichaltrigen Personen sowie die Ausflüge 
der Institution. Rolf lebt daraufhin zwei 
glückliche Jahre auf der Wohngruppe, bis 
er aufgrund einer diagnostizierten Demenz 
zunehmend Probleme beim Schlucken hat 
und dadurch immer wieder Lungenentzün-
dungen bekommt. Damit stellen sich viele 
Fragen zur medizinischen und pflegeri-
schen Betreuung von Rolf. Wie sollen die 
Lungenentzündungen in Zukunft behan-
delt werden? Klappt es in der Institution 
noch, oder ist eine Antibiotika-Infusions-
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Damit eine hochstehende Pflege und Be-
treuung in der letzten Lebenszeit gewähr-
leistet ist, braucht es Fachwissen und eine 
gute interprofessionelle Vernetzung (Rit-
zenthaler-Spielmann, 2017, S. 32f.). Hedde-
rich, Hecker und Schneider (2003, S. 155f.) 
sind überzeugt, dass selbstbestimmtes Le-
ben im Alter nur dann denkbar ist, wenn der 
Personalschlüssel der Institution dies er-
laubt (und nicht nur für Sauberkeit und ge-
nügend Essen gesorgt wird). Dies gilt eben-
so für gesundheitspolitische Entscheidun-
gen: Nur, wenn die Spitex durch die Kran-
kenkassen-Grundversicherung finanziert 
wird, ist es für Menschen mit einer Beein-
trächtigung möglich, in der sozialen Institu-
tion zu sterben. Denn auch die Betreuungs-
personen benötigen bei komplexen Pflege-
situationen (vor allem, wenn mehrere Be-
wohnerinnen und Bewohner gleichzeitig 
schwer krank und pflegebedürftig werden), 
Unterstützung durch die Spitex, da der Per-
sonalschlüssel sonst nicht ausreicht.

Entscheidungen 

am Lebensende planen

Verschiedene Studien zeigen, dass medizin-
ethische Entscheidungen am Lebensende 
einen bedeutsamen Teil einer guten pallia-
tiven Versorgung ausmachen (Steinhauser 
et al., 2003). Im Folgenden werden Resulta-
te des Dissertationsprojektes der Autorin 
beschrieben. Dabei werden 16 Entschei-
dungssituationen am Lebensende von Men-
schen mit einer kognitiven Beeinträchti-
gung untersucht. Es handelte sich dabei um 
sehr unterschiedliche Entscheidungen wie 
diese, ob bei einem Herz-Kreislaufstillstand 
eine Reanimation durchgeführt werden soll, 
ob bei schweren Schluckproblemen eine 
künstliche Ernährung begonnen wird oder 
ob bei chronischen Lungenentzündungen 
mit schweren Nebenwirkungen der Antibio-

in ihrer gewohnten Umgebung zu sterben. 
Bei Menschen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung gibt es dazu keine Studien. Wi-
cki (2014, S. 7) hat in einer quantitativen 
Studie in der Schweiz soziale Institutionen 
befragt, ob Menschen mit einer Beeinträch-
tigung bei einer Erhöhung des Pflegebe-
darfs bis zum Tod in der Institution bleiben 
können, oder ob sie in eine andere Instituti-
on (in der Schweiz meist in ein Pflegeheim) 
übertreten müssen. In der Stichprobe von 
Wicki (2014, S. 8) sieht ungefähr ein Drittel 
der Institutionen nicht vor, Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung bis zum 
Lebensende zu begleiten. Bei einem zwei-
ten Drittel hängt es vom Grad der Pflegebe-
dürftigkeit ab und ein letztes Drittel, meis-
tens Wohnheime für Menschen mit Mehr-
fachbehinderungen, geben in ihren Konzep-
ten ausdrücklich an, dass die Menschen bis 
zu ihrem Tod gepflegt werden können.

In der Stichprobe der qualitativen 
Studie von Ritzenthaler-Spielmann (2017, 
S. 216f.) fällt auf, dass sich Betreuungsper-
sonen meist sehr für die Personen mit Be-
einträchtigung einsetzen. Sie versuchen,
dafür zu sorgen, dass die Menschen in ihrer 
vertrauten Umgebung bleiben können. Da-
für waren viele Betreuende auch bereit, ei-
nen beträchtlichen Mehraufwand zu leis-
ten. Viele Institutionen wollten in palliati-
ven Situationen2 den Menschen ermögli-
chen, vor Ort sterben zu können. Auch für
die Angehörigen ist es ein wichtiges Anlie-
gen, dass ihre nahestehenden Menschen in
der gewohnten Umgebung bleiben können. 
Die Bedürfnisse der Personen mit einer Be-
einträchtigung sind dort bekannt und sie
fühlen sich wohl.

2 Zur Definition von Palliative Care und deren Be-

deutung siehe Bundesamt für Gesundheit (2012).
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Bewusstlosigkeit durch Herzinfarkt oder 
Herzstillstand (Reanimationssituationen). 
Bei zwei weiteren Situationen befand sich 
die Person in einem wachkomaähnlichen 
Zustand und konnte deshalb ebenfalls nicht 
zu ihren Wünschen befragt werden. Die in 
die Entscheidungsfindung involvierten Per-
sonen versuchten, den mutmasslichen Wil-
len der Person mit Beeinträchtigung mög-
lichst in die Entscheidung einzubringen. Für 
alle Beteiligten (sowohl für die Angehörigen 
als auch für die Betreuungspersonen sowie 
die Ärztinnen und Ärzte) stellte die Ent-
scheidungsfindung eine grosse emotionale 
und fachliche Herausforderung dar.

Von der Patientenverfügung 

zum Advance Care Planning

Eine Möglichkeit, dass Entscheidungen am 
Lebensende mit mehr Selbstbestimmung 
getroffen werden können, ist das Erstellen 
von Patientenverfügungen. Eine Patienten-
verfügung ist eine schriftliche Willensäus-
serung einer urteilsfähigen Person, die ihre 
zukünftigen medizinischen Behandlungs-
wünsche für den Fall der Urteilsunfähigkeit 
schriftlich festhält (Naef, Baumann-Hölzle 
& Ritzenthaler-Spielmann, 2012, S. 126). Es 
fällt auf, dass in der Stichprobe des Disser-
tationsprojekts vielerorts eine Verfügung 
erstellt wurde, welche die vertretungsbe-
rechtigten Personen anstelle der Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung un-
terschrieben haben (Ritzenthaler-Spiel-
mann, 2017, S. 235f.). In Deutschland wer-
den solche Verfügungen als «Vertreterver-
fügungen» bezeichnet (in der Schmitten et 
al., 2015). In der Schweiz ist der rechtliche 

Die Vertretungspersonen müssen sich 
an den mutmasslichen Willen der Patientin 
oder des Patienten halten.
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tika eine erneute Therapie begonnen wer-
den soll. 

Juristisch gesehen entscheiden urteils-
fähige Patientinnen und Patienten selbst 
über medizinische Therapien, welche ihnen 
die behandelnde Ärztin bzw. der behan-
delnde Arzt vorschlägt. Ist die Person selbst 
nicht (mehr) urteilsfähig, gilt in der Schweiz 
Artikel 378 ZGB des Erwachsenenschutz-
rechtes. Dieser besagt, dass Personen in ei-
ner gesetzlich festgelegten Reihenfolge die 
Vertretung in medizinischen Belangen über-
nehmen dürfen und somit stellvertretend in 
Therapien einwilligen oder diese ablehnen. 
Die Vertretungspersonen müssen sich je-
doch an den mutmasslichen Willen der Pa-
tientin oder des Patienten halten. Der mut-
massliche Wille ist der Wille «einer urteils-
unfähigen Person, den sie wahrscheinlich 
hätte, wenn man sie befragen könnte. Er er-
gibt sich aus der Bewertung aller vorhande-
nen Informationen über den Patientenwil-
len wie Patientenverfügung, früher ge-
machte Äusserungen, andere biographi-
sche Hinweise» (Naef, Baumann-Hölzle & 
Ritzenthaler-Spielmann, 2012, S. 126). 

Die Entscheidungssituationen
Die Analyse der 16 Entscheidungsgeschich-
ten zeigt, dass die allermeisten Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung zum 
Zeitpunkt der Entscheidungsfindung ge-
mäss den interviewten Fachpersonen nicht 
urteilsfähig waren (Ritzenthaler-Spielmann, 
2017, S. 110f.). Dies nicht primär – oder nur 
bei einzelnen unter ihnen – wegen einer von 
Geburt an vorhandenen komplexen kogniti-
ven Beeinträchtigung, sondern vielmehr 
aufgrund der aktuellen Zusatzerkrankung. 
So lag bei fünf Personen zusätzlich zum 
Downsyndrom eine fortgeschrittene De-
menz vor. Bei drei weiteren Situationen 
handelte es sich um Notfallsituationen mit 
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gruppen die wichtigsten Beteiligten in der 
Entscheidungsfindung: nahestehende An-
gehörige (die in der Studie meistens auch 
die gesetzliche Vertretung innehaben), be-
handelnde Ärztinnen und Ärzte sowie Be-
treuungspersonen in den sozialen Instituti-
onen (Sozialpädagoginnen und -pädago-
gen, Fachpersonen Betreuung etc.).
Die Angehörigen sind sehr bemüht, eine 
möglichst gute Entscheidung zu treffen. Es 
war für sie jeweils eine enorme Belastung, 
wenn sie sich gegen eine lebenserhaltende 
Therapie aussprachen. In solchen Situatio-
nen waren sie sehr unsicher, ob die Ent-
scheidung richtig war. Ebenso erwähnen 
die Angehörigen die Einsamkeit: Die meis-
ten reden kaum mit ihrem Umfeld über die 
belastenden Entscheidungen und ihre Fol-
gen.

Durch die Art und Weise, wie Ärztinnen 
und Ärzte die Gespräche mit den Angehöri-
gen gestalten, beeinflussen sie die Ent-
scheidung stark. Einerseits geschieht dies 
dadurch, wie sie die Therapieoptionen be-
schreiben, andererseits aber auch dadurch, 
dass sie eine Therapie grundsätzlich infrage 
stellen.

Die Betreuungspersonen sind rechtlich 
gesehen keine Entscheidungsträger. Indem 
sie die Betreuung nach der Rückkehr in die 
soziale Institution wieder übernehmen, tra-
gen sie jedoch in der Praxis die Entschei-
dung mit.

Deshalb macht es Sinn, die Betreuungs-
personen in die Entscheidungsfindung ein-
zubeziehen, damit sie über die Informatio-
nen verfügen, die für eine gute Betreuung 
notwendig sind. Die folgende Abbildung 
zeigt, dass die Sozialpädagoginnen und So-
zialpädagogen ihre Rolle sehr unterschied-
lich sehen. Eine Person hat eine eigenmäch-
tige Entscheidung getroffen (was nach gel-
tendem Recht nicht möglich wäre). Andere 

Status von solchen «Vertreterverfügungen» 
nicht geregelt. Auch ist wenig darüber be-
kannt, wie oft sie in der Praxis vorkommen 
(Ritzenthaler, 2016). Wichtig ist zu erwäh-
nen, dass in der Stichprobe der Studie vor 
der Erkrankung selten ein ausführlicher Be-
ratungs- resp. Gesprächsprozess mit Men-
schen mit einer kognitiven Beeinträchti-
gung stattgefunden hatte.

Aus Forschungsresultaten aus den USA und 
Kanada weiss man, dass eine Patientenver-
fügung nur dann wirksam ist, wenn sie in ei-
nen sogenannten Advance Care Planning 
Prozess eingebettet ist (in der Schmitten et 
al., 2015). Advance Care Planning meint, 
dass eine ausgebildete Person mit der Pati-
entin oder dem Patienten und den nahen 
Angehörigen eine spezifische Beratung 
durchführt. Nach der Beratung wird eine Pa-
tientenverfügung erstellt, die medizinische 
Therapieziele konkret festhält. Bei Men-
schen mit einer Beeinträchtigung ist bisher 
wenig zur Umsetzung von Advance Care 
Planning bekannt. Auf jeden Fall wäre es 
sinnvoll, Menschen mit einer Beeinträchti-
gung frühzeitig über ihre Wünsche zu befra-
gen und zu versuchen, sie an der Entschei-
dung zu beteiligen – soweit dies aufgrund 
der kognitiven Beeinträchtigung möglich ist.

Rollen im Entscheidungs-

findungsprozess

Müssen Entscheidungen stellvertretend für 
Menschen mit einer Beeinträchtigung ge-
troffen werden, sind folgende Personen-

Beim Advance Care Planning führt eine 
ausgebildete Person mit der betroffenen 
Person und nahen Angehörigen eine 
spezifische Beratung durch.
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spiel wäre es für Rolfs Vater hilfreich gewe-
sen, in einem ausführlichen Gespräch mit 
dem zuständigen Arzt und den Betreuungs-
personen in der Institution die aktuelle Ge-
sundheitssituation von Rolf besprechen zu 
können. Dabei hätten mögliche Behand-
lungsoptionen gemeinsam diskutiert und es 
hätte überlegt werden können, was Rolfs 
Wünschen und seinem Wohl am besten ent-
spricht. Dies erhöht die Transparenz der 
Entscheidung, ermöglicht die Einnahme von 
unterschiedlichen Perspektiven und damit 
steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Entscheidung möglichst nahe am Willen der 
betroffenen Person ist.
 Damit Entscheidungen stellvertretend 
für Menschen, die nicht mehr urteilsfähig 
sind, möglichst gut getroffen werden kön-
nen, braucht es die Offenheit, die eigene 
Haltung den bestehenden Therapien ge-
genüber zu hinterfragen. Es ist also bei-

wünschen sich einen stärkeren Einbezug als 
durch das Erwachsenenschutzrecht vorge-
sehen. Weiter gibt es jene, die sich als Ent-
scheidungsempfänger im Sinne des Erwach-
senenschutzrechtes sehen. Betreuungsper-
sonen in sozialen Institutionen sollten sich 
mit ihrer eigenen Berufsrolle auseinander-
setzen und in der Institution klären, welche 
Haltung sie (im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten) einnehmen und wie stark sie 
auf den Prozess der Entscheidungsfi ndung 
Einfl uss nehmen möchten.

Aufgrund der Resultate der Studie und 
Erfahrungen in der Palliative Care kann ge-
sagt werden, dass es sich lohnt, Entschei-
dungen in interdisziplinären Rundtischge-
sprächen (oder ethischen Gesprächen) mit 
strukturierten ethischen Gesprächsleitfä-
den zu führen (einen solchen Gesprächsleit-
faden haben z. B. Huppenbauer und Bleisch, 
2012, erarbeitet). Auch im Ausgangsbei-

Abbildung 1: Mitbestimmung der Betreuungspersonen

Entscheidungs-
empfänger und

-ausführer

Grad der Mitbestimmung der Betreuungsperson in sozialen Institutionen

gering stark

Stützen
der Entscheidung
der Angehörigen

Hüter
der Interessen
der Klientin /
des Klienten

Aktiver
Miteinbezug

in die
Entscheidung
gewünscht

Eigenmächtige
Entscheidung

Einflussnahme auf die Entscheidung
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zess, in welchem ausgebildete Beraterinnen 
oder Berater die Gespräche führen und mit 
der Person und ihren Angehörigen die Wün-
sche schriftlich in ein einer ausführlichen 
Patientenverfügung festhalten. Damit ist 
gewährleistet, dass die Entscheidungen 
später im Sinne der Person (oder gegebe-
nenfalls der Stellvertretung) getroffen wer-
den können. Zudem sind gesundheits- und 
sozialpolitische Rahmenbedingungen not-
wendig, welche einen hohen Personal-
schlüssel erlauben, um den komplexen pfle-
gerischen und betreuerischen Bedürfnissen 
von Menschen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung ein Sterben in Würde zu ermög-
lichen.
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Fazit
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Damit Entscheidungen stellvertretend 
getroffen werden können, braucht 
es die Offenheit, die eigene Haltung 
zu hinterfragen.
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tellektueller Beeinträchtigung zusammen. 
Diese Kinder, Jugendlichen oder Erwachse-
nen zeigen in ihrer Alltagsbewältigung 
meist erheblichen Unterstützungsbedarf. 
Dadurch nimmt für sie zugleich das Risiko 
zu, in Situationen des Ausgeliefertseins und 
in Erfahrungen der Ohnmacht zu geraten.

Frau Kaufmann, die seit etlichen Jah-
ren in einer Wohngruppe lebt, braucht Hil-
fe für den Weg zur Toilette. Dort kommt sie 
alleine zurecht. Mit der Sozialpädagogin 
vereinbart sie, dass sie in fünf Minuten 
wieder «abgeholt» wird, um in den Ge-
meinschaftsraum zurückgehen zu können. 
Da die Sozialpädagogin im dichten Ar-
beitsalltag noch viele andere Aufgaben zu 
erledigen hat, vergisst sie die Abmachung 
mit Frau Kaufmann. Erst nach 45 Minuten 
fällt sie ihr wieder ein. Frau Kaufmann hat 
so lange alleine auf der Toilette gesessen.

Selbstbestimmung ist in der Betreuung und 
Begleitung von Menschen mit intellektuel-
ler Beeinträchtigung eine weit verbreitete 
und unbestrittene Leitidee. Sie bringt das 
Ziel und das Recht zum Ausdruck, in der Ge-
staltung der persönlichen Lebensumstände 
und in der Interaktion mit anderen dem ei-
genen Willen und eigenen Entscheidungen 
zu folgen, um dadurch die subjektive Le-
bensqualität zu erhöhen oder zu sichern (in 
Anlehnung an Wehmeyer, 2005, S. 117). Im 
Kern bedeutet Selbstbestimmung nach 
Wehmeyers bekannter Formulierung: « [...] 
to act as the primary causal agent in one’s 
life» (ebd.). Die Umsetzung dieser Leitidee 
in der Praxis (etwa im Wohnheim) erweist 
sich aber immer wieder als Herausforde-
rung, als anspruchsvoll und fragil. Das 
hängt – zumindest auch – mit der hohen so-
zialen Abhängigkeit von Menschen mit in-

Lars Mohr und Simon Christian Meier

Selbstbestimmung in der Interaktion
Die Bedeutung der Aktiven Partizipation für Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung im Wohnheim

Zusammenfassung
Die Realisierung einer selbstbestimmten Lebensführung von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung kann 
im Wohnheim starken Spannungen unterliegen. Daher braucht es Mittel und Wege, solche Spannungen wahrzuneh-
men und der Selbstbestimmung dennoch Raum zu geben: Für Fachpersonen ist es wichtig, die verschiedenen Inter-
aktionsverhältnisse mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zu erkennen und in Hinsicht auf die Selbstbestimmung 
ihres Gegenübers zu reflektieren. Dazu kann das Konstrukt der Aktiven Partizipation dienen, das ausgehend von ei-
ner qualitativen Video-Studie in fünf Wohngruppen entwickelt und untersucht wurde.

Résumé
La réalisation d’un mode de vie autodéterminé pour des adultes avec une déficience intellectuelle peut faire l’objet 
de fortes tensions dans le cadre d’un foyer. Il faut donc se servir de voies et moyens pour reconnaître de telles ten-
sions tout en laissant de la place à l’autodétermination : il est important que le personnel spécialisé connaisse les dif-
férents rapports d’ interaction qu’ il peut entretenir avec les résident-e-s et puisse mener une réflexion tenant compte 
de l’autodétermination de ces dernières et ces derniers. Le modèle de la Participation active, développé et analysé sur 
la base d’une étude vidéo qualitative dans cinq groupes en foyer résidentiel, peut ici être utile.
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• Spannung 3: Entlastungsorientierung
Mitarbeitende in Wohngruppen orientieren
sich bei ihrer Tätigkeit nicht nur an fachli-
chen Leitideen. Ihre Handlungen richten sie
auch daran aus, die zu leistende Arbeit zu
erleichtern bzw. zusätzliche Erschwerungen 
zu verhindern: Sie bemühen sich «um Si-
cherstellung eines störungsfreien Arbeits-
ablaufs und um Minimierung der eigenen
professionellen Belastung» (Rock, 2001,
S. 156). Diese Entlastungsorientierung liegt
weniger an einer etwaigen Bequemlichkeit
der Fachpersonen als an strukturellen Ge-
gebenheiten wie einem geringen Betreu-
ungsschlüssel, Zeitknappheit oder Hand-
lungsunsicherheit, wenn bisherige Routinen 
aufgegeben werden (die Selbstbestimmung 
der Bewohnerinnen und Bewohner ist weni-
ger planbar als fürsorgerische Tätigkeiten).
Oft können Mitarbeitende die Spannung
zwischen dem Selbstbestimmungsrecht der 
Bewohnenden und der eigenen Entlastung
nicht ohne Weiteres auflösen. Das mag Sze-
nen wie die folgende erklären (aus einer
Studie von Seifert, 2005, S. 180): «Am Wo-
chenende wird mit der Wohngruppe nichts
unternommen. Es ist wunderschönes Früh-
lingswetter, aber die beiden Mitarbeiterin-
nen gehen nicht einmal mit einem Teil der
Bewohner spazieren. Eine der beiden er-
zählt mir, dass die Bewohner das Wochen-
ende zum Ausruhen benötigen würden und
sich auf der Couch ausruhen müssten.»

Ein Mittel zur Milderung der ange-
sprochenen Spannungen bzw. der «Fremd-
bestimmungsdrift» in agogischen Interak-
tionen ist die Achtsamkeit und Reflektiert-
heit der Fachpersonen: Ihnen sollte gelin-
gen, Interaktionen anhand spezifischer 
Merkmale dahingehend zu beurteilen, ob 
sie dem Gegenüber Selbstbestimmung er-
möglichen oder eher als Bevormundung 
fungieren.

• Spannung 1: hohe soziale Kontrolle
Menschen, die in einem Wohnheim leben,
verfügen im Vergleich mit anderen Perso-
nen ihres Alters in der Regel über weniger
Zeit und Raum für ihre Privatsphäre. Durch
die ständige Anwesenheit anderer Grup-
penmitglieder und des Fachpersonals kön-
nen sich Bewohnerinnen und Bewohner we-
sentlich seltener unbeobachtet bewegen
oder Aktivitäten ohne Rückmeldung von
anderen ausüben als sonst bei Erwachse-
nen üblich. Das erzeugt sozialen Anpas-
sungsdruck (Senckel, 2017, S. 33ff.).

• Spannung 2: Machtverhältnisse
Menschen mit intellektueller Beeinträchti-
gung fehlen grösstenteils klassische «Macht-
mittel» unserer Zivilgesellschaft wie die
Schärfe oder Überlegenheit des Intellekts,
eine durchsetzungsfähige Sprach- resp. Re-
degewalt, eine angesehene berufliche Situ-
ierung oder auch das Geld. Durch die damit
verminderte Fähigkeit, einen eigenen Le-
bensstil (auch gegen Widerstände) durchzu-
setzen, werden für die Betroffenen häufig
Normalitätsstandards prägend, die eine In-
tegration in die Gesellschaft erleichtern sol-
len (Rock, 2001, S. 158f.).
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«Fremdbestimmungsdrift» 
Insgesamt lässt sich annehmen, dass Men-
schen mit intellektueller Beeinträchtigung 
in agogischen Interaktionen eine stärkere 
Fremdbestimmung erfahren, als ihr Hilfebe-
darf und die jeweiligen Handlungssituatio-
nen begründen können. Denn oft bleibt un-
bedacht, dass die Verwirklichung eigener 
Entscheidungen oder Willensbekundungen 
im Wohnheim einer Reihe von Spannungen 
unterliegt (Rock, 2001), die gewissermas-
sen als «Fremdbestimmungsdrift» wirken. 
Drei derartige Spannungen seien exempla-
risch hervorgehoben:
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Meier (2015). Leitend sind dabei unter an-
derem zwei Fragestellungen:
1. Welche Interaktionsverhältnisse lassen

sich zwischen betreuenden und betreu-
ten Personen in Wohninstitutionen be-
obachten?

2. Wie beeinflussen vorgefundene Interak-
tionsverhältnisse die Aktive Partizipati-
on der Menschen mit intellektueller Be-
einträchtigung?

Die Antworten auf diese Fragen stützen sich 
auf die Analyse von etwa 90 Stunden Video-
material. Für dessen Aufzeichnung kamen 
sogenannte Kamerabrillen zum Einsatz 
(Wettstein & Jakob, 2010), die von fünf Per-
sonen mit intellektueller Beeinträchtigung 
getragen wurden (in Anschluss an einen aus-
führlichen Informations- und Schulungspro-
zess für jede Wohngruppe). Die Aufnahmen 
ermöglichten eine intensive und präzise Aus-
einandersetzung mit den vielfältigen All-
tagsinteraktionen im Wohnheim. Sie zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie die Perspekti-
ve der betreuten Menschen wiedergeben 
und ohne Beeinflussung durch die Anwesen-
heit von Forschenden zustande kamen.

Die Auswertung der Video- und Audio-
daten erfolgte mithilfe der Konversations-
analyse nach Deppermann (2008). Das Ana-
lysemodell wurde während der Arbeit mit 
den Videos stetig verfeinert und auf das em-
pirische Material angepasst. Es ging von der 
Grundannahme aus, dass Interaktionen 
durchgehend von einer sozialen Geordnet-
heit gekennzeichnet sind, auch und gerade 
dann, wenn auf den ersten Blick keine Ord-
nung erkennbar ist. Die Ordnung wird von 
den Beteiligten der Interaktion in der zeitli-
chen Abfolge des kommunikativen Aus-
tauschs hervorgebracht. Dabei lassen sich re-
gelhafte Sequenzen und Muster ausmachen. 
Da sich die Beteiligten an einer Interaktion im 

Konstrukt und Untersuchung 

der Aktiven Partizipation

Selbstbestimmung, so wie sie eingangs (in 
Anlehnung an Wehmeyer, 2005) definiert 
wurde, lässt sich jedoch in der Praxis nur 
eingeschränkt beobachten: Agogische 
Fachkräfte können wahrnehmen, was ein 
Mensch mit einer Beeinträchtigung tut und 
äussert. Aber subjektive Anteile der Selbst-
bestimmung – die individuelle Willensbil-
dung und das Sich-Empfinden als «primary 
causal agent» im eigenen Leben – sind von 
aussen nicht einsehbar. Einen Ausweg aus 
dieser Problematik kann das Konstrukt der 
Aktiven Partizipation weisen: Aktive Parti-
zipation umfasst diejenigen Teile der Selbst-
bestimmung, die in Interaktionen mit ande-
ren sichtbar werden. Das sind
a. die kommunikative Beteiligung (= Parti-

zipation) der Person mit einer Beeinträch-
tigung: Inwiefern wird sie als Partnerin
bzw. Partner akzeptiert und «adres-
siert»? Das heisst: Inwiefern wird sie mit
geeigneten kommunikativen Mitteln an-
gesprochen bzw. wird ihr mit geeigneten 
kommunikativen Mitteln «zugehört»?

b. das Ausmass des Einflusses, den die Per-
son mit Beeinträchtigung auf das eigene 
Tun bzw. auf das Geschehen in der Situ-
ation nimmt (= Aktivität): Folgt der in-
teraktive Handlungsgang eher ihren
Äusserungen (z. B. Vorschlägen) oder
eher denjenigen der Fachpersonen?

Näher beschrieben und untersucht wird die 
Aktive Partizipation von Erwachsenen mit 
intellektueller Beeinträchtigung im Wohn-
heim in einer qualitativen Video-Studie von 

Aktive Partizipation umfasst diejenigen Teile 
der Selbstbestimmung, die in Interaktionen 
mit anderen sichtbar werden.
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men (y-Achse), und andererseits aus dem 
Ausmass ihrer Beteiligung (Partizipation) an 
der Interaktion (x-Achse).

Die in der Abbildung betitelten Inter-
aktionsverhältnisse sind jeweils durch typi-
sche Verhaltensweisen der Beteiligten ge-
kennzeichnet, durch sogenannte «Kommuni-
kationseinheiten». Deren Auftreten und de-
ren Verflechtung in einer Interaktion können 
als Merkmale dienen, nach denen die Aktive 
Partizipation von Bewohnerinnen und Be-
wohnern während einzelner Interaktionsse-
quenzen eingeschätzt und reflektiert wird. Ei-
ne exemplarische Zusammenstellung (Aus-
wahl) von Kommunikationseinheiten zu je-
dem der vier Interaktionsverhältnisse bieten 
die Tabellen 1–4 (ausführlicher in Meier, 
2015). Jedes Interaktionsverhältnis wird zu-
dem mit einer Beispielszene aus dem Video-
material der Studie illustriert (alle Namen sind 
anonymisiert).

Alltag gegenseitig z. B. durch Gestik, Mimik 
oder Tonfall zeigen, wie ihre Handlungen zu 
verstehen sind, kann man sich als Wissen-
schaftlerin oder Wissenschaftler in die Teil-
nehmenden-Perspektive versetzen und so 
den verbalen oder nonverbalen Dialog analy-
sieren: Wie die Partnerinnen und Partner in 
den realen Situationen orientiert man sich in 
der Analyse ausschliesslich an der sicht- und 
hörbaren kommunikativen Oberfläche des 
Geschehens (Hausendorf, 2011). 

Interaktionsverhältnisse und 

Aktive Partizipation

In der Untersuchung liessen sich vier Inter-
aktionsverhältnisse unterscheiden und de-
ren Bedeutung für die Aktive Partizipation 
herausarbeiten (siehe Abbildung 1). Die 
Verhältnisse ergeben sich einerseits aus den 
Möglichkeiten der Person mit Beeinträchti-
gung, aktiv in der Situation Einfluss zu neh-

Tabelle 1: Interaktionsverhältnis «Fürsorge»

Grundcharakter: Beteiligung gering, Einfluss gering:
Es findet eine Versorgung statt, die der betreute Mensch an sich oder 
mit sich geschehen lässt: Er erfährt «Behandlung» (und bleibt passiv).

Kommunikationseinheiten
Fachperson:

helfen, ohne zu fragen; hohes Tempo; fehlende Information und 
Kontextualisierung; versorgen, ohne ein Mitreden zuzulassen; informieren, 
ohne Einverständnis abzuholen

Kommunikationseinheiten
betreute Person:

akzeptieren; trinken; essen (in der Studie wurde das Fürsorge-Verhältnis 
vor allem in Essenssituationen beobachtet).

A
kt

iv
it

ät
/E

in
flu

ss

ho
ch Selbstständigkeit Kooperation

g
er

in
g

Fürsorge Förderung

gering hoch

Partizipation / Beteiligung

Abbildung 1: Interaktionsverhältnisse im Wohnheim in Bezug zu Aktivität und Partizipation
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Beispielszene zum Förderungsverhältnis 
(siehe Tab. 2; Meier, 2015, S. 118):
Ein Betreuer (B1) und Frau Albis bereiten 
eine Salatsauce zu. B1 probiert die Sauce 
mit dem Löffel und sagt, dass sie jetzt 
«sehr konzentriert und sauer sei». Dies be-
stätigt Frau Albis ohne eigenen Ge-
schmackstest. Nun fragt B1 Frau Albis, was 
man tun könne bzw. was man hinzufügen 
könne, um die «Sauce zu neutralisieren». 
Frau Albis schlägt vor, Öl zu nehmen. Dar-
auf entgegnet B1 direkt und schnell, was 
man denn «sonst noch im Kühlschrank ha-
be». Die Antwort von Frau Albis lautet 
«Milch». Darauf erwidert B1 «ja genau, 
Milch» und schlägt unmittelbar darauf vor, 
einen Löffel Joghurt zu nehmen, da dies 
die Sauce noch etwas «sämiger» mache. 
Schliesslich wird Joghurt (und weder Öl 
noch Milch) in die Salatsauce gerührt.

Beispielszene zum Fürsorge-Verhältnis 
(siehe Tab. 1; Meier, 2015, S. 110):
Nachdem Herr Etzel seit gut 40 Minuten im 
Wohnzimmer gesessen ist und mit Mitbe-
wohnenden ein Programm im Radio gehört 
hat, kommt aus dem Hintergrund ein Be-
treuer (B18) und sagt zu Herrn Etzel: «So, 
Stefan, gehen wir auch noch in den Sing-
kreis, gell.» Ohne eine Antwort abzuwar-
ten, schiebt B18 den Rollstuhl mit Herrn Et-
zel durch verschiedene Gänge in einen 
grossen, hellen Raum, in dem sich ca. 30–
40 Leute einfinden und in einem Kreis zu-
sammensitzen. B18 sagt: «So, dann kannst 
du hier neben X hinsitzen, hä?» Dann geht 
B18 weg und hilft, die Stühle für andere be-
reitzustellen.

Tabelle 2: Interaktionsverhältnis «Förderung»

Grundcharakter: Beteiligung hoch, Einfluss gering:
Es findet eine thematische Auseinandersetzung mit geeigneten kommunika-
tiven Mitteln statt. Der betreute Mensch erfährt Anweisung oder Beurteilung 
für sein Tun. Anweisungen kommt er nach, Beurteilungen akzeptiert er.

Kommunikationseinheiten
Fachperson:

beurteilen; eingreifen; befehlen; Tempo- und Lösungsvorgabe; 
nach Aufgaben strukturieren; Antworten abfragen

Kommunikationseinheiten
betreute Person:

(vor-)schnell antworten; Erwartungen entsprechen; Vorschläge machen

Tabelle 3: Interaktionsverhältnis «Kooperation»

Grundcharakter: Beteiligung hoch, Einfluss hoch:
Es findet eine thematische Auseinandersetzung mit geeigneten kommunikati-
ven Mitteln statt. Der betreute Mensch weist an, beurteilt oder macht (initiativ) 
Vorschläge, die Resonanz finden.

Kommunikationseinheiten
Fachperson:

akzeptieren; differenziert und ausführlich fragen; sich adäquat positionieren; 
Augenhöhe; adäquates Tempo; angepasste Sprechweise; aktiv zuhören; 
Auftrag ausführen; Auswahl anbieten; Humor.

Kommunikationseinheiten
betreute Person:

sich ungefragt einbringen; argumentieren; strukturieren; sich wehren; 
eigene Erfahrungen beisteuern; lachen.
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Badus antwortet mit «mhm» [zustimmend] 
und sieht daraufhin weiter fern.

Neben den hier erläuterten Interaktionsver-
hältnissen (Tabellen 1–4) identifiziert Meier 
(2015, S. 125ff.) in seiner Untersuchung 
noch ein weiteres: die «Nachlässigkeit». 
Hierbei handelt es sich um die «Nullausprä-
gung» der Aktiven Partizipation, d. h. der 
Mensch mit Beeinträchtigung hat weder 
Einfluss auf das Geschehen noch erfährt er 
Beteiligung daran. Eine Interaktion im ei-
gentlichen Sinne findet nicht statt. Vielmehr 
sind die Fachpersonen «mit sich selbst, mit 
Haushaltsarbeit oder mit anderen Bewoh-
nenden beschäftigt. Die betreute Person 
wird ignoriert oder uninformiert allein ge-
lassen» (ebd., S. 125).

Folgerungen und Ausblick

Soll Selbstbestimmung im Wohnheim ge-
lebter Alltag sein, so gilt es in erster Linie, 
Selbstständigkeits- und Kooperationsver-
hältnisse zu pflegen. Fürsorge- und Förde-
rungsverhältnisse sollen auf das Notwendi-
ge beschränkt sowie bewusst und achtsam 
gestaltet werden. Dabei ist jedoch immer 
die Frage im Blick zu behalten, inwiefern 
das jeweilige Interaktionsverhältnis in Be-
zug auf die Situation und die Kompetenzen 
des Gegenübers angemessen bzw. be-

Beispielszene zum Kooperationsverhältnis 
(siehe Tab. 3; Meier, 2015, S. 149f.):
Eine Betreuerin (B9) kommt ins Zimmer und 
fragt Frau Dufour, ob «sie die Wäsche ver-
sorgen möchte». B9 läuft zum Schrank, 
stellt die Wäschebox auf den Boden und 
fragt: «Sagst du mir, Sarah, wo du was hin-
haben möchtest?» Dann stellt sie die Frage, 
ob sie es «später machen möchte». Frau Du-
four antwortet mit «jetzt». Dann beginnt 
das Versorgen der Wäsche. Es läuft so ab, 
dass die Betreuerin jedes einzelne Klei-
dungsstück hochhält und fragt, in welchen 
Schrank Frau Dufour es haben möchte, 
«links, rechts?» Frau Dufour antwortet, zu-
dem gibt sie die Anweisung, in welchem Re-
gal sie die Wäsche versorgt haben möchte. 
Die Betreuerin führt die Aktion so aus, wie 
von Frau Dufour gewünscht. So geht das für 
die gesamte Wäsche, die in den Schrank ge-
hört. Es gibt auch Wäschestücke, die in ei-
nen kleinen Schubladenschrank kommen; 
diese versorgt Frau Dufour selbst.

Beispielszene zum Selbstständigkeitsver-
hältnis (siehe Tab. 4; Meier, 2015, S. 133):
Die Betreuerin B11 kommt zu Herrn Badus, 
der auf der Couch sitzt und fernsieht. Sie 
sagt, dass «sie und der andere Betreuer 
jetzt schnell Pause machen würden». Wenn 
etwas sei, dürfe er sich gerne melden. Herr 

Tabelle 4: Interaktionsverhältnis «Selbstständigkeit»

Grundcharakter: Beteiligung gering, Einfluss hoch:
Der betreute Mensch beschäftigt sich alleine mit einer selbst 
gewählten Tätigkeit. Infolge einer kurzen Absprache weiss er, wo und 
wie er die Betreuungsperson im Bedarfsfall finden kann.

Kommunikationseinheiten
Fachperson:

Transparenz herstellen; informieren und kontextualisieren; nachfragen; 
Meinungen und Vorschläge des Gegenübers akzeptieren.

Kommunikationseinheiten
betreute Person:

klare Aussagen machen; selbstständig (etwas) machen; sich zurückziehen.
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gründbar scheint. Zwei Beispiele können 
das veranschaulichen:
• Ein Selbstständigkeitsverhältnis ist kei-

ne adäquate Form der Begleitung (oder
nur für sehr kurze Zeit), wenn z. B. eine
Person aufgrund ihres emotionalen Ent-
wicklungsstands (dazu Sappok & Zeppe-
ritz, 2016) ohne die Anwesenheit einer
primären Bezugsperson ihre Affekte
nicht regulieren kann und in Panik gerät.

• Ein Fürsorge-Verhältnis wiederum ist ge-
boten, wenn eine Person eine unmittel-
bare Gefahr, die Leib und Leben bedroht, 
nicht erkennt (z. B. wenn sie ohne Rück-
sicht auf den regen Verkehr die Strasse
überqueren will).

Um Alltagssituationen treffend einzuschät-
zen und dadurch das Recht auf Selbstbe-
stimmung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zu schützen, benötigen Fachkräfte un-
ter anderem
• das Bewusstsein dafür, dass für die Mög-

lichkeiten der Selbstbestimmung von
Menschen mit intellektueller Beeinträch-
tigung die Art der Interaktion entschei-
dend ist;

• Achtsamkeit bzw. Beobachtungskompe-
tenzen, die in Aus- und Weiterbildungen 
geschult werden;

• Offenheit und Austausch im Team in
Form von Intervisionen, Fallbesprechun-
gen, gemeinsamem Reflektieren über
Praxissituationen etc.

Als Grundsatz kann gelten, dass Selbstbe-
stimmung jedem Menschen in einer indivi-
duellen Art möglich ist. Diese Möglichkei-
ten zu finden und kreativ zu nutzen, ist eine 
gemeinsame Aufgabe für Fachpersonen 
und für Bewohnerinnen und Bewohner. 
Weiterbildungsangebote zur Thematik soll-
ten sich daher an alle Beteiligten richten.
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Die Europäische Agentur für sonderpädagogische Förderung und inklusive Bildung (kurz: European Agency oder 

EA) ist eine Organisation, deren Mitgliedsländer eine Optimierung sowohl der bildungspolitischen Strategien 

als auch der heil- und sonderpädagogischen Praxis anstreben. Es wird versucht, die Lernenden auf allen Stufen 

des Lernens zu fördern, damit sich ihre Chancen zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft verbessern.

Aktuell: Die EA hat ein dreijähriges Projekt (2015–2017) mit dem Titel «Inklusive frühkindliche Bildung und Er-

ziehung» durchgeführt. Die Ziele des Projekts waren die Identifi zierung, Analyse und anschliessende Förderung 

der wichtigsten Charakteristika einer hochwertigen inklusiven frühkindlichen Bildung und Erziehung für alle 

Kinder ab drei Jahren bis zum Beginn der Grundschulbildung. Die Zusammenfassung des Syntheseberichts ist 

jetzt auch auf Deutsch verfügbar und schliesst mit einer Reihe von Empfehlungen ab, die sich in erster Linie an 

politische Entscheidungsträger richten.

www.european-agency.org/resources/publications/

inclusive-early-childhood-education-new-insights-and-tools-fi nal-summary
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zung der Selbstbestimmung darin nieder, 
dass die Behörden den individuellen Bedarf 
eruieren und «massgeschneiderte» Mass-
nahmen anordnen sollen. Aus Perspektive 
der Klientel ist es in diesem Prozess von be-
sonderer Wichtigkeit, dass sie ihre Verfah-
rensrechte wahrnehmen oder einfordern 
und dass sie aktiv am Verfahren teilnehmen 
kann, indem sie die eigenen Interessen und 
Bedürfnisse einbringt und vertritt. Dafür 
muss sie informiert sein, worin das Verfah-
ren besteht und welche Teilnahmemöglich-
keiten sich bieten. Da sich vor allem die 
schriftliche Behördenkommunikation durch 
eine hohe Komplexität auszeichnet (Becker-
Mrotzek, 2001), ist dieser Zugang nicht un-
bedingt gegeben.

Selbstbestimmung und 

Erwachsenenschutzverfahren

Geraten Menschen in einen Zustand, der ih-
re selbständige Lebensführung beeinträch-
tigt, klärt in der Schweiz die Erwachsenen-
schutzbehörde ab, welchen Schutz und wel-
che Unterstützung sie bereitstellen muss. 
Die betroffene Person hat dabei einen akti-
ven Part, denn zumindest seit der Revision 
des Erwachsenenschutzrechts im Jahr 2013 
spielt die Selbstbestimmung der Betroffe-
nen eine wichtigere Rolle. Konkret soll sie 
«so weit als möglich erhalten und gefördert 
werden» (ZGB Art. 388 Abs. 2; Domeniconi 
Pfister, 2018; Rosch, 2013). Nebst den Mög-
lichkeiten der Patientenverfügung und des 
Vorsorgeauftrages schlägt sich die Zielset-

Gabriela Antener, Simone Girard-Groeber und Annette Lichtenauer

Empowerment durch Leichte Sprache
Das Projekt »Einfach leicht verständlich» als Beitrag zur Ermächtigung 
von Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung

Zusammenfassung
Projekte im Bereich der Leichten Sprache tragen nicht nur dazu bei, dass Texte in einer leicht verständlichen Form ver-
fügbar werden, sondern sie haben auch das Potenzial, auf anderen Ebenen einen Beitrag zum Empowerment von 
Menschen mit einer Beeinträchtigung zu leisten. Das Projekt «Einfach leicht verständlich» zeigt am Beispiel des Er-
wachsenenschutzverfahrens, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen durch Projekte zu Leichter Sprache 
Anerkennung erhalten und in ihrer Selbstbestimmung unterstützt werden können. Gleichzeitig werden Behörden für 
die Bedeutung verständlicher Kommunikation für die Betroffenen eines Verfahrens sensibilisiert.

Résumé
Les projets dans le domaine du langage facile à lire et à comprendre ne contribuent pas seulement à mettre à dispo-
sition des textes sous une forme aisément compréhensible, mais ont aussi le potentiel de contribuer à l’Empowerment 
des personnes en situation de handicap sur d’autres niveaux. Le projet « Simplement facile à comprendre » montre à 
l’exemple du domaine de la protection des adultes que des personnes avec une déficience intellectuelle peuvent ob-
tenir une certaine reconnaissance et être soutenues dans leur autodétermination grâce à des projets de langage fa-
cile à lire et à comprendre. En même temps, les autorités sont sensibilisées à l’ importance d’une communication plus 
aisément compréhensible pour les personnes qui font l’objet d’une procédure.
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lare von Behörden sind aber häufig in einer 
Sprache verfasst, die für Personen mit ge-
ringer Lesekompetenz nicht verständlich 
ist. Sie sind in diesem Fall auf mündliche In-
formationen durch Fach- oder Drittperso-
nen angewiesen, wodurch die eigene Parti-
zipation und Selbstbestimmung einge-
schränkt werden und ein Abhängigkeitsver-
hältnis entstehen kann.

Wie sich diese Herausforderung aus der Per-
spektive der Sozialen Arbeit bearbeiten 
lässt, soll im Folgenden gezeigt werden. 
Leitend dafür ist das Konzept des Empower-
ments (Herriger, 2014; Theunissen, 2013), 
welches professionelle Helferinnen und Hel-
fer dazu auffordert, Menschen im Kontext 
von Beeinträchtigung in ihrer Selbstbestim-
mung zu unterstützen. Im transitiven Wort-
sinn ist Empowerment ein «programmati-
sches Kürzel für eine psychosoziale Praxis, 
deren Handlungsziel es ist, Menschen viel-
fältige Vorräte von Ressourcen für ein ge-
lingendes Lebensmanagement zur Verfü-
gung zu stellen» (Herriger, 2014, S. 17, Her-
vorhebung im Original). Menschen mit Be-
einträchtigungen sollen beispielsweise 
befähigt werden, ihre eigenen Rechte auf 
Teilhabe und Mitwirkung einzufordern, sich 
aktiv Zugang zu Informationen zu verschaf-
fen und diese zum eigenen Nutzen einzu-
setzen. Ein Beispiel dafür stellen Projekte im 
Bereich der Leichten Sprache dar, wie das 
im Folgenden beschriebene.

Der Zugang zu Informationen ist eine 
wichtige Dimension der Selbstbestimmung.
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Kommunikation und 
Information als Voraussetzung 
für Selbstbestimmung
Menschen mit Beeinträchtigungen erleben 
in der Regel Einschränkungen ihrer Autono-
mie und befinden sich in vielfältigen Ab-
hängigkeitsverhältnissen. Für Menschen 
mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist es 
besonders herausfordernd, ihr Recht auf 
Selbstbestimmung geltend zu machen. Ein 
Grund dafür ist unter anderem die asymme-
trische und beeinträchtigte Kommunikation 
zwischen den Betroffenen und ihren Ge-
sprächspartnerinnen und -partnern. Einer-
seits werden Anliegen und Fragen auf-
grund von zugeschriebenen Defiziten und 
in Aberkennung der Fähigkeit zur Vernunft 
weniger (an-)gehört und ernst genommen 
(Lichtenauer, 2012; Waldschmidt, 2003). 
Andererseits verfügen die Betroffenen oft-
mals über unzureichende Informationen, 
da die Inhalte für sie nicht oder nur teilwei-
se verständlich formuliert sind (Kupke & 
Schlummer, 2010). Genau dieser Zugang zu 
Informationen ist aber eine wichtige Di-
mension der Selbstbestimmung, denn um 
überhaupt einen Willen ausbilden und arti-
kulieren zu können, um Entscheidungen 
treffen oder an Entscheidungsfindungen 
teilnehmen zu können, müssen Inhalte ver-
standen werden. Fehlen wichtige Informa-
tionen, können Betroffene ihr Potenzial, ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen, nicht 
ausschöpfen.

Vor diesem Hintergrund stellen be-
hördliche oder juristische Prozesse einen 
besonders prekären Bereich für Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen dar. Da-
mit Betroffene solcher Prozesse eine mög-
lichst selbstbestimmte Rolle einnehmen 
können, sollten sie die entsprechenden Ver-
fahren der Behörde auch verstehen. Die ge-
setzlichen Regelungen, Briefe sowie Formu-
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Ausserdem entstand eine Informationsbro-
schüre zum Erwachsenenschutz, in der 
wichtige Informationen ausgeführt und 
Fachbegriffe erklärt werden. Die Texte wur-
den einer doppelten Prüfung unterzogen: 
Einerseits wurden die Texte von Vertreterin-
nen und Vertretern der Zielgruppe auf ihre 
Lesbarkeit und Verständlichkeit hin geprüft; 
andererseits haben Behördenmitglieder die 
fachliche Korrektheit der Texte kontrolliert. 
Diese Texterstellungs- und Textprüfprozes-
se wurde im Rahmen des Projekts evaluiert. 
Seit Juni 2016 verwendet die KESB Region 
Solothurn die Texte in der Praxis. Im Januar 
2018 wurde der letzte Teil des Projektes, die 
empirische Untersuchung 3 zur Wahrneh-
mung und Wirkung der verwendeten Texte 
in Leichter Sprache, abgeschlossen.

Leichte Sprache als Beitrag 

zum Empowerment

Die Ergebnisse aus dem Projekt «Einfach 
leicht verständlich» zeigen, dass auf mehre-
ren Ebenen ein Beitrag zum Empowerment 
von Menschen mit einer kognitiven Beein-
trächtigung geleistet wurde. 

Erhöhte Verständlichkeit und 
Bereitstellen von Hintergrundwissen 
Die Briefe in Leichter Sprache werden so-
wohl von Adressatinnen und Adressaten als 
auch von Behördenmitgliedern und Abklä-
rungsbeauftragten als gut lesbar und ver-
ständlich eingestuft. 

Aufgrund der zusätzlich entstandenen 
Informationsbroschüre zum Erwachsenen-
schutz(-verfahren) bekommen die Adres-

Das Projekt 

«Einfach leicht verständlich»1

Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt 
«Einfach leicht verständlich – Leichte Spra-
che am Beispiel Erwachsenenschutz» wur-
de von der Hochschule für Soziale Arbeit 
FHNW in Zusammenarbeit mit der KESB Re-
gion Solothurn von 2015 bis 2018 durchge-
führt. Es wurde finanziell unterstützt durch 
das Eidgenössische Büro für die Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen 
(EBGB) und das Seraphische Liebeswerk. Es 
umfasste vier Teilbereiche:
1. Übertragen von Briefschaften der KESB

in Leichte Sprache
2. Rekrutierung und Schulung von Prüfe-

rinnen und Prüfern aus der Zielgruppe,
d. h. Menschen mit kognitiven Beein-
trächtigungen (für die Verstehensprü-
fung)

3. Evaluation der Prozesse zur Texterstel-
lung und Textprüfung

4. Qualitative Untersuchung der Wahrneh-
mung und der Wirkungen der Texte in
Leichter Sprache bei den Anwenderin-
nen / Anwendern 2 sowie den Adressatin-
nen / Adressaten (Klientel der KESB).

Die von der Behörde ausgewählten Texte 
aus dem Erwachsenenschutz wurden vom 
Projektteam zwischen Februar 2015 und 
Mai 2016 in Leichte Sprache übertragen. Es 
handelt sich dabei um den Abklärungsauf-
trag, den Begleitbrief zum Abklärungsauf-
trag, den sogenannten «Dispoentscheid», 
sowie den Entscheid und ein Formular zur 
Verzichtserklärung zum rechtlichen Gehör. 

1 https://irf.fhnw.ch/project-page?project_id=8 

[Zugriff am 17.04.2018].
2 Die Anwenderinnen und Anwender sind Mitglie-

der der Behörde, von Abklärungsstellen oder Bei-

stände. Es sind diejenigen, die die Texte verschi-

cken, in Gesprächen beiziehen etc.

3 basierend auf der Befragung von abklärenden 

Stellen, KESB-Mitarbeitenden, privaten und pro-

fessionellen Mandatsführenden, Betroffenen und 

Angehörigen
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Nebst diesem Zugewinn an Status konnte 
auch beobachtet werden, dass die Prüfen-
den sowohl ihre Lese- und Verstehenskom-
petenz erweiterten als auch Leselust entwi-
ckelten. Texte in Leichter Sprache können 
demzufolge als Türöffner fungieren, indem 
sie Menschen mit geringer Lesekompetenz 
Verstehen – und somit Erfolgserlebnisse – 
ermöglichen. Durch die Partizipation an 
Projekten zur Leichten Sprache werden Per-
sonen darin unterstützt, sich ihrer eigenen 
Kompetenzen bewusst zu werden und die-
se im besten Fall sogar zu erweitern.

Sensibilisierung der Behörde 
für verständliche Kommunikation
Ein wichtiges Resultat des Projekts ist, 
nebst den konkreten Texten in Leichter 
Sprache, die Sensibilisierung der Anwende-
rinnen und Anwender für die Notwendig-
keit einer adressatengerechten, verständli-
chen Kommunikation. Im Grundsatz wird 
diese Notwendigkeit kaum je bestritten. 
Dokumente in Leichter Sprache weichen je-
doch stark von gewohnten Texten ab, was 
bei den Anwenderinnen und Anwendern zu 
Irritation und Ablehnung führen kann. Nur 
durch die Auseinandersetzung mit den ad-
ressatenspezifischen Bedürfnissen zur Ver-
ständlichkeit und das Bewusstwerden der 
Bedeutung eines ungehinderten Zugangs 
zu Information entsteht die Akzeptanz für 
Leichte Sprache. 

Zudem wurde den involvierten Behör-
denmitgliedern auch klar, wie schwer ver-
ständlich die bisherigen Dokumente – ge-
prägt von Verwaltungslogik und Fachjargon 
– für einen grossen Teil ihrer Klientel sind.

Die Sensibilisierung der Behörde für 
eine adressatengerechte, verständliche 
Kommunikation ist zentral.
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satinnen und Adressaten auch wichtige In-
formationen betreffend ihrer eigenen 
Rechte und Möglichkeiten, am Verfahren 
aktiv teilzunehmen. So wird beispielswei-
se erläutert, dass man eine Begleitperson 
an die Anhörung durch die KESB mitneh-
men oder Akteneinsicht einfordern kann. 
Mit der Informationsbroschüre wurden die 
Briefschaften in einen Gesamtkontext ein-
gebunden und Anknüpfungspunkte ge-
schaffen. Adressatengerechte Kommuni-
kation bedeutet hier zudem , dass Hinter-
grundwissen zur Verfügung gestellt wird. 
Die Ergebnisse aus der Befragung weisen 
denn auch darauf hin, dass Adressatinnen 
und Adressaten mithilfe der Dokumente 
verstehen, worum es geht und ein Be-
wusstsein für die eigenen Rechte entwi-
ckeln können (vgl. auch Parpan-Blaser et 
al., 2018). 

Rollen- und Kompetenzerweiterung
Die Verständlichkeitsprüfung von Texten in 
Leichter Sprache wird durch Vertreterinnen 
und Vertreter der Zielgruppe durchgeführt. 
Im Sinne eines Usability-Tests prüfen sie, 
wie gut lesbar und wie verständlich die Tex-
te sind. Ihre Aufgabe ist es, Rückmeldungen 
zur Qualität und Eignung der Texte für ihre 
Zielgruppe zu geben. Wir beobachteten im 
Verlauf des Projekts zwei Phänomene, die 
sich als Empowermentprozesse verstehen 
lassen. Nach anfänglicher Zurückhaltung 
und Zweifeln an der eigenen Lesekompe-
tenz entwickelten die Prüferinnen und Prü-
fer immer mehr Gefallen an ihrer Rolle und 
trauten sich, sich zunehmend kritischer zur 
Verständlichkeit der Texte zu äussern. Nicht 
nur die monetäre Entschädigung, sondern 
auch die Expertenrolle scheint zu einem 
Statusgewinn beigetragen zu haben und die 
Prüfenden signalisierten ein hohes Interes-
se an weiteren Aufträgen.
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sind auch für Angehörige besser verständ-
lich. So können Vertrauenspersonen aus 
dem privaten Umfeld eine Vermittlungs-
funktion übernehmen.

Verständlichkeitsprüfungen bieten 
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen die Möglichkeit, eine anerkannte Ex-
pertenrolle zu übernehmen. Statt selber 
als «defizitär kompetent» beurteilt zu wer-
den, ist ihre Lese- und Verstehenskompe-
tenz der Massstab, an dem sich die Quali-
tät des Textes bemisst. Für einmal sind sie 
genau richtig kompetent und erhalten da-
für Wertschätzung und Lohn. Allerdings 
müssen Erwartungen an das Prüfen als ei-
ne berufliche Tätigkeit ambivalent beur-
teilt werden. Mit steigender Erfahrung im 
Prüfen von Texten in Leichter Sprache eig-
nen sich die Personen in der Regel auch 
mehr Lesekompetenzen an. Sie sind nun 
nicht mehr genau richtig, sondern zu kom-
petent und entwickeln sich dadurch aus 
der Expertenrolle für das ursprüngliche Le-
seniveau hinaus.

Gleichzeitig zeigt dieser Aspekt aber 
auch, dass Texte in Leichter Sprache dazu 
führen können, dass Menschen mit gerin-
gen Lesekompetenzen Zutrauen in ihre Le-
se- und Verstehensfähigkeiten gewinnen. 
So entwickeln sie einerseits ihre Lesekom-
petenzen weiter und verschaffen sich damit 
Zugang zu Wissen und Information. Sie kön-
nen andererseits aber auch die Forderung 
nach leicht verständlichen Texte aufstellen, 
weil sie wissen, dass es für sie wichtige 
schriftliche Informationen gibt und dass 
diese auch leicht verständlich formuliert 
sein könn(t)en. 

Auf der Seite der Behörde wird deut-
lich, dass diese wesentlich die Teilhabe-
möglichkeiten der Klientel bestimmt. Das 
Erstellen von Texten in Leichter Sprache ist 
zwar eine notwendige, aber keineswegs 

So entstand im Verlauf des Projekts eine er-
höhte Sensibilität für die Bedeutung von 
Verständlichkeit – nicht nur auf der schrift-
lichen Ebene, sondern auch in der mündli-
chen Face-to-Face-Kommunikation mit den 
Klientinnen und Klienten (Antener, Parpan-
Blaser & Lichtenauer, 2017; Parpan-Blaser 
et al., 2018). So achteten beispielsweise die 
Befragten im direkten Gespräch mit ihrer 
Klientel vermehrt auf eine verständliche 
Sprache. Einige nutzten die Informations-
broschüre in Leichter Sprache auch als 
Nachschlagewerk, um einen Sachverhalt 
leicht verständlich erklären zu können (Par-
pan-Blaser et al., 2018). 

Fazit

Das Projekt «Einfach leicht verständlich. 
Leichte Sprache im Erwachsenenschutz» 
zeigt, dass Leichte Sprache Empowerment-
prozesse unterstützen oder gar auslösen 
kann.

Im Sinne einer Ermächtigung werden 
den betroffenen Personen Briefe, Entschei-
de und Informationen zur Verfügung ge-
stellt, die sie lesen und verstehen können. 
Dies erhöht ihre Unabhängigkeit und er-
möglicht ihnen zum Beispiel, eine Verfü-
gung zu einem späteren Zeitpunkt erneut 
zu lesen und sich über die Aufgaben der 
Beistandsperson oder die Rechtsmittel zu 
vergewissern. Auch wenn betroffene Per-
sonen trotz Leichter Sprache auf die Unter-
stützung von Drittpersonen angewiesen 
sind, können die entsprechenden Doku-
mente eine Hilfestellung bieten, denn sie 

Durch Texte in Leichter Sprache können 
Menschen mit geringen Lesekompetenzen 
Zutrauen in ihre Lese- und 
Verstehensfähigkeiten gewinnen.
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hinreichende Bedingung für eine adressa-
tengerechte Kommunikation. Die Texte in 
Leichter Sprache müssen in der Korrespon-
denz verwendet und Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden. Auch die mündli-
che Kommunikation muss für die Klientel 
verständlich sein. Beides geschieht nur, 
wenn die (potenziellen) Anwenderinnen 
und Anwender von Leichter Sprache dafür 
sensibilisiert sind, wie wichtig Verständlich-
keit für die Partizipation im Verfahren ist 
und welchen Bedarf an Verständlichkeit ih-
re Klientel hat.

Leichte Sprache hat das Potenzial, den 
Zugang zu Information zu erleichtern und 
dadurch die Teilhabechancen und Autono-
miebestrebungen von Menschen mit kogni-
tiven Beeinträchtigungen zu fördern. Sie 
löst aber nicht alle Probleme – denn auch 
wer versteht, wie die Behörde ein Verfahren 
führt, welches die eigenen Rechte sind und 
wie der Entscheid lautet, muss noch lange 
nicht damit einverstanden sein.
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und «Bewusstseinsbildung» beinhalten und 
demnach für unsere Fragestellung bedeut-
sam sind:

«Art. 3 Allgemeine Grundsätze
Die Grundsätze dieses Übereinkommens 
sind: die Achtung der dem Menschen inne-
wohnenden Würde, seiner individuellen Au-
tonomie, einschliesslich der Freiheit, eigene 
Entscheidungen zu treffen, sowie seiner 
Unabhängigkeit [...]».

Unter Artikel 8 werden Massnahmen 
aufgelistet, um das Bewusstsein für Men-
schen mit Behinderung zu schärfen. Zu den 
diesbezüglichen Massnahmen gehört unter 
anderem Absatz d) «die Förderung von 
Schulungsprogrammen zur Schärfung des 
Bewusstseins für Menschen mit Behinde-
rungen und für deren Rechte».

In diesem Beitrag machen wir uns Gedan-
ken dazu, wie Direktbetroffene für mehr 
«Selbstbestimmung», «Selbstvertretung» 
und «Selbstverantwortung» gewonnen 
werden können.

Vielerorts ist die Rede vom Überein-
kommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (UN-BRK). Auch wir bezie-
hen uns darauf. Dabei stützen wir uns auf 
jene Version, welche auf dem Bundesrats-
Portal der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft aufgeschaltet ist (vgl. UN-BRK, 
2006). Es ist uns bewusst, dass bereits die 
deutsche Übersetzung der UN-BRK umstrit-
ten ist (vgl. Schattenbericht; Inclusion Han-
dicap, 2017, S. 33). Aus der umfangreichen 
Sammlung beziehen wir uns auf jene zwei 
Artikel, die im Kern «Selbstbestimmung» 

Susanne Schriber und Konrad Stokar

UN-BRK umsetzen heisst Selbstbestimmung fördern

Zusammenfassung
Der Schattenbericht der UN-BRK belegt es: Nach wie vor beteiligen sich wenige Menschen mit einer Behinderung 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich an der Diskussion und Umsetzung der BRK. Behindertenorganisationen 
übernehmen bis heute weitgehend Stellvertretungsfunktionen. Wir sehen in Wüllenwebers Selbstbestimmungsdia-
log (2016) einen Zugang, um mehr Selbstbestimmung und Mitverantwortung zu ermöglichen, sowohl auf der Ebe-
ne von Behindertenorganisationen als auch in (pädagogischen) Interaktionen. Der Selbstbestimmungsdialog bedingt 
die Förderung informierter Entscheide, das ergebnisoffene Handeln und die stetige Reflexion von Machtkonstella-
tionen.

Résumé
Le rapport alternatif de la CDPH le confirme : aujourd’hui encore, les personnes en situation de handicap participant 
de manière autodéterminée et en leur propre nom aux discussions et à la mise en œuvre de la CDPH restent très mi-
noritaires. Ce sont les associations d’aide aux personnes handicapées qui assument encore très largement les fonc-
tions de représentation. Nous voyons dans le « Selbstbestimmungsdialog » (dialogue relatif à l’autodétermination) de 
Wüllenweber (2016) une ouverture vers plus d’autodétermination et de coresponsabilité, aussi bien au niveau des as-
sociations d’aide aux personnes handicapées que des interactions (pédagogiques). Le dialogue relatif à l’autodéter-
mination nécessite de donner toutes les informations nécessaires à la prise d’une décision, de garder ouvert toute pos-
sibilité et de tenir compte des rapports de pouvoir en jeu.
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auch das gesamte Spektrum symbolischer, 
struktureller, psychischer und physischer 
Gewalt am eigenen Leib erfahren (Dederich, 
2013, S. 192ff.; Mürner & Sierck, 2011). Es 
erstaunt deshalb nicht, dass Selbstbestim-
mung weit oben im Forderungskatalog von 
Menschen mit einer Behinderung erscheint.

Relative Gleichheit 

in radikaler Ungleichheit

Trotz der Subjektperspektive argumentie-
ren wir dennoch nicht nur in der Kategorie 
der «behinderten Menschen» als Dichoto-
mie im Sinne von «das Eigene und das Frem-
de» oder «die Behinderten und Nichtbehin-
derten». Denn wir sehen im «behinderten» 
Menschen – ungeachtet des Schweregra-
des und der Komplexität einer Behinderung 
sowie der vermehrten Abhängigkeit und 
des erhöhten Dienstleistungsbedarfs – den 
modernen Menschen dieser gesellschaftli-
chen Zukunft: Durch demografische Verän-
derungen, durch gesellschaftliche und tech-
nologische Abhängigkeiten wird jede Per-
son mit einem Mehrfachen an Abhängigkei-
ten und elektronischen Hilfsmitteln 
konfrontiert. Die Grenzen zwischen Allge-
meinem und Besonderem verschieben oder 
verwischen sich zunehmend.

In einem veranschaulichenden Bild: 
Elektronisch programmierte Mobilitätshilfe 
und fix installiertes Kommunikations- und 
Orientierungssystem werden zum Alltag 
gehören, früher oder später für uns alle. 
Damit wird der Mensch, der sich heute im 
Elektro rollstuhl fortbewegt und einen Tal-
ker an diesem montiert hat, eine mögliche 
Variante in der Vielfalt. Um nicht einem My-
thos der Gleichheit, des Gleichseins zu un-
terliegen, bevorzugen wir die Denkfolie der 
«relativen Gleichheit» in «radikaler Un-
gleichheit». Demnach geht es – ohne den 
fachlichen Diskurs über Gleichheit und Ver-

Zunehmende Bedeutung 

von Selbstbestimmung als Folge 

multipler Abhängigkeiten

Vorweg: Wir nehmen die Sichtweise des be-
troffenen Subjekts ein, des einzelnen Men-
schen mit einer (Körper-)Behinderung. Be-
hindert-Sein bedeutet für unseren Alltag im 
Vergleich mit Menschen ohne Behinderung 
ein Mehr an Abhängigkeit und einen 
«Dienstleistungsbedarf» in verschiedenen 
Dimensionen (Hahn, 1981; Schlüter, 2010; 
Weingärtner, 2013; Wüllenweber, 2016):
• Individuelle Schädigung, Einschränkun-

gen der Körperfunktionen und Aktivitä-
ten, welche «Kompensationsleistungen» 
und Unterstützung erforderlich machen;

• Notwendigkeit von umfassendem Un-
terstützungs-, Assistenz- und Dienstleis-
tungsbedarf in Pflege und alltäglichen
Aktivitäten;

• Erhöhter Zeitbedarf in weitgehend allen
Aktivitäten des täglichen Lebens;

• Leben in einem Umfeld professioneller
Mitarbeitender, Ausrichtung auf Förde-
rung in Pädagogik, Therapie und Medi-
zin und damit Leben in Machtgefällen
zwischen Subjekt und Fachpersonen;

• Anspruch auf materielle Unterstützung
durch den Staat bzw. subsidiäre Systeme 
(Hilfsmittel, Renten, Assistenz, Heimfi-
nanzierung etc.) und damit machtgebun-
dene Abhängigkeiten von Einschätzun-
gen durch finanzierende Fachstellen bzw. 
von gesetzlichen Rahmenbedingungen;

• Ideelle Unterstützung durch Fach- und
Branchenorganisationen zur Vertretung
und Sicherung von Schutz und Rechten
von Menschen mit Behinderung.

Viele Menschen mit dieser vermehrten Ab-
hängigkeit haben Infantilisierung, paterna-
listische und integritätsverletzende Fremd-
bestimmung und Missachtung erlebt, aber 
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wortung münden darf, sondern in Bezie-
hung und im Dialog gemeinschaftsorien-
tiert ausgehandelt und justiert wird. 
«Selbstverantwortung gerät vom einseitig 
Subjektivistischen in ein dialogisches Ver-
hältnis: in der Auseinandersetzung mit dem 
anderen und der Abwägung des eigenen 
mit dem fremden Willen muss sich Selbst-
verantwortung einer sozialen Verantwor-
tung, einer Mitverantwortung stellen» 
(Walther, 2016, S. 75).

Dennoch und zugleich: Der Schutz von Men-
schen mit (schwerer) Behinderung kommt 
nicht ohne Stellvertretung aus, auch nicht 
ohne Sonderpädagogik und Behinderten-
politik. Dabei ist klar, dass mit dem Paradig-
ma der Teilhabe und der Selbstbestimmung 
die Figur der Selbstvertretung einhergeht. 
Es gehört zur wiederkehrenden Aufgabe, 
«das prekäre Verhältnis von Stellvertretung, 
Macht und problematischer Fremdbestim-
mung stets neu auszuloten» (Dederich, 
2013, S. 210). Zur selbstkritischen Ausein-
andersetzung mit der Stellvertretung ge-
hört es, wiederkehrend die Fragen der «Be-
vollmächtigung» und «Ermächtigung» zu 
stellen (Mürner & Sierck, 1995, S. 317). Der 
seit den 1970er-Jahren bekannte Selbstbe-
stimmungsdiskurs erhält neue Bedeutung 
und sollte auch in den aktuellen Diskussio-
nen um Selbstbestimmung und Umsetzung 
der UN-BRK wieder aufgegriffen werden 
(Dederich, 2013; Graf, Renggli & Weisser, 
2011; Mürner & Schriber, 1993; Mürner & 
Sierck, 2009, 2011, 2012).

Selbstbestimmung und Selbstverant-
wortung ergänzen sich, sie stehen 
in einem wechselseitigen Verhältnis und 
bedingen sich gegenseitig.
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schiedenheit hier weiter auszubreiten (De-
derich, 2013a, S. 30ff.) – nicht um eine 
«Haltung der Indifferenz», sondern um eine 
«Wertschätzung der Differenz» in der «ra-
dikalen Pluralität» (Prengel, 2006, S. 48).

Keine Selbstbestimmung 
ohne Selbstverantwortung
In der Originalfassung der UN-BRK er-
scheint «Selbstbestimmung» nirgends als 
Terminus; wohl aber mehrmals im Schatten-
bericht (2016). Uns fällt auf, dass Selbstbe-
stimmung als Pendant zur Selbstverantwor-
tung nicht thematisiert wird. Wir sind der 
Ansicht, dass Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung sich ergänzen, in ei-
nem wechselseitigen Verhältnis stehen und 
sich gegenseitig bedingen. Walther (2016, 
S. 76ff.) beschreibt «Selbstverantwortung» 
als Kern der «Selbstbestimmung». Selbst-
bestimmung besteht in anthropologischer 
Sicht aus drei Schritten, die aufeinander 
aufbauen: Selbstverantwortung (Wollen 
und Wille) ist die Basis, die zu Selbstleitung 
führt (Wissen und Entscheiden) und 
schliesslich in Selbstständigkeit mündet 
(Können und Tun). Können und Tun, das 
heisst die Selbständigkeit, kann sowohl in 
direktem Tätigsein als auch in der Anleitung 
zur Tätigkeit einer Assistenzperson ihren 
Ausdruck finden. Demnach kann auch der 
Mensch mit einer schweren Körperbehinde-
rung selbstständig sein.

Selbstverantwortung verweist darauf, 
dass es um den eigenen Lebensentwurf 
geht, dass die einzelne Person für ihr Leben 
zuständig ist, aber auch, dass dem einzel-
nen Menschen Verantwortung zugetraut 
wird und nicht eine äussere Instanz diese 
übernimmt. Dabei hält Walther (ebd.) fest, 
dass «Selbstverantwortung» nicht in Egois-
mus, Selbstherrlichkeit, Eigennutz, Willkür 
oder Gleichgültigkeit gegenüber Mitverant-
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als Stellen, in deren Rahmen Menschen mit 
Behinderung für sich selbst nach Antworten 
zu ihren Fragen suchen und über ihre Le-
bensentwürfe entscheiden. Das oben zitier-
te «prekäre Verhältnis von Stellvertretung, 
Macht und problematischer Fremdbestim-
mung» muss deswegen zunächst von Be-
hindertenorganisationen «immer wieder 
neu ausgelotet» werden. Klar ist aber eben-
so, dass längst nicht alle Betroffenen sich 
für ihre Rechte und damit mehr Selbstbe-
stimmung einsetzen wollen und / oder kön-
nen. Die wenigsten unter ihnen verfügen 
über das Wissen oder haben aufgrund ihrer 
eingangs beschriebenen Lebensumstände 
Zugang dazu, welche Rechte ihnen auf-
grund der Bundesverfassung, des Behinder-
tengleichstellungsgesetzes und der UN-
BRK eigentlich zustehen bzw. in welchen 
Bereichen die Rechte heutzutage überall 
verletzt werden. Auch das geht aus dem 
Schattenbericht in aller Deutlichkeit hervor 
(ebd., S. 32).

Am 9. Mai 2018 ist der Bericht «Behin-
dertenpolitik» des Bundesrates erschienen. 
Die Absichtserklärungen gehen deutlich in 
Richtung Selbstbestimmung. Priorität sol-
len die Gleichstellung in der Arbeitswelt, 
die Förderung eines selbstbestimmten Le-
bens sowie die barrierefreie digitale Kom-
munikation haben. In Abschnitt 4.1.3 (Bun-
desrat, 2018, S. 45) wird der Einbezug von 
Menschen mit Behinderung und ihren Or-
ganisationen hervorgehoben. Dies ist er-
freulich und ganz in unserem Sinne. Den-
noch werden unseres Erachtens im Bericht 
die «Betroffenen» nach wie vor zu wenig 
als Akteurinnen und Akteure gesehen. Das 
gesamte Verständnis der «Behindertenpo-
litik» ist also auch in diesem Bericht über-
wiegend vor der Folie der «Stellvertretung» 
und des Paradigmas der «Für-Sorge» ver-
fasst.

Behindertenorganisationen: 

Von der Stellvertretung zur 

Selbstbestimmung

Wenn wir die Frage stellten, inwiefern die 
Behindertenorganisationen in der Schweiz 
die Selbstbestimmung von Menschen mit 
Behinderung, so wie wir den Begriff oben 
definiert haben, heute zum Kern ihrer Tätig-
keit erklären, so würden wohl alle sagen: 
«Selbstverständlich, Selbstbestimmung ist 
ein Grundrecht und eine Hauptforderung 
der UN-BRK. Wir engagieren uns jeden Tag 
dafür!» Insbesondere die rund 60 Dachor-
ganisationen des Behindertenwesens, die 
aktuell pro Jahr vom Bundesamt für Sozial-
versicherungen (BSV) rund 160 Mio. Fran-
ken Subventionen 1 erhalten, würden wahr-
scheinlich in diesem Sinne antworten.

Wenn wir hingegen den Schattenbe-
richt als aktuelle, wissenschaftlich doku-
mentierte und umfassende Bestandsauf-
nahme zur Umsetzung der UN-BRK hinzu-
ziehen, so liefert dieser ganz andere Ant-
worten. Erstens macht er klar, dass die 
Behindertenorganisationen selbst nur eine 
Minderheit der Betroffenen vertreten (Inclu-
sion Handicap, 2016, S. 32). Zweitens legt er 
offen, dass die Betroffenen insbesondere in 
den operativen Führungsgremien der Orga-
nisationen deutlich untervertreten sind 
(ebd., S. 32, S. 138). Drittens problematisiert 
der Bericht zu Recht, dass Subventionen 
nicht einseitig aus dem BSV kommen soll-
ten, wenn «Behinderung» als jene Quer-
schnittsaufgabe verstanden würde, die es 
gemäss der UN-BRK ist (ebd., S. 32).

Folglich fungieren Behindertenorgani-
sationen bis heute eher als Stellvertretun-
gen der Menschen mit Behinderung anstatt 

1 www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversiche-

rungen/iv/statistik.html ➝ Tabelle Finanzen der IV 

➝ Ausgaben kollektive Leistungen [Zugriff am

05.04.2018].
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darauf hinzuweisen, dass die Schweiz ein 
wichtiges Zusatzprotokoll der BRK bisher 
nicht ratifiziert hat. Nämlich jenes, das den 
Betroffenen erlaubt, Diskriminierungen di-
rekt beim UNO-Ausschuss einzubringen 
(Inclusion Handicap, 2016, S. 14). Hier gilt 
es, politischen Druck zu erzeugen, wenn 
der Einsatz für die UN-BRK glaubwürdig 
sein soll.

Für die Organisationen muss bei Diskussi-
onen, die in Selbstvertretung geführt wer-
den, Ergebnisoffenheit das Ziel sein (nach 
Wüllenweber die zweite Voraussetzung für 
den Selbstbestimmungsdialog). Kommen 
beispielsweise Betroffene mit der Frage, 
warum die Gelder aus dem Bundesamt bis-
her fast ausschliesslich an Organisationen 
und nicht direkt an sie geflossen seien, 
sollten die Organisationen das nicht als 
Bedrohung der eigenen Position missver-
stehen oder gar ignorieren, sondern als 
Chance wahrnehmen, beispielsweise mit 
der Subjektfinanzierung Ernst zu machen; 
oder dafür, Betroffene einzustellen und ei-
gene Interessen unterzuordnen. Wenn 
Selbstbestimmung innerhalb der Organi-
sation Tatsache werden soll, gilt es, Risi-
ken einzugehen und eigene Macht letztlich 
hin zu jenen Menschen zu übertragen, 
dank deren angeblicher oder tatsächlicher 
«Bedürftigkeit» Jahr für Jahr viele Millio-
nen Franken an Spenden geflossen sind. 
Das wird selbstverständlich nicht von 
heute auf morgen Realität. Der Weg von 
der Stellvertretung zur Selbstbestimmung 
erfordert Geduld. Doch diese lohnt sich 

Ein informierter Entscheid ist 
eine Voraussetzung zum Gelingen 
des Selbstbestimmungsdialogs.
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Informierte Entscheide fördern 
und ergebnisoffen handeln 
Wüllenweber (2016, S. 33f.) versteht unter 
Selbstbestimmungsdialog die Abkehr von 
der persuasiven, fremdbestimmten Kom-
munikation (subtile Überredung) hin zur kri-
teriengeleiteten Gesprächsführung und In-
teraktion (informierte Entscheidung, Ergeb-
nisoffenheit, Beachtung der Grenzen von 
Selbstbestimmung), um möglichst optimal 
wirkliche Selbstbestimmung des Gegen-
übers zu fördern und zu unterstützen.

Wenn wir nun mit Behindertenorgani-
sationen diesen sogenannten Selbstbestim-
mungsdialog nach Wüllenweber (2016) füh-
ren und mit ihnen über ihren Weg von der 
Stellvertretung zu mehr Selbstbestimmung 
der Betroffenen in ihren Reihen reden, so ist 
es wichtig, die Organisationen darin zu be-
stärken, den Dialog mit der «Basis» immer 
wieder zu ernsthaft zu suchen. So werden 
sich die Betroffenen irgendwann informiert 
dafür oder dagegen entscheiden, sich zu 
engagieren. Ein informierter Entscheid ist 
eine Voraussetzung zum Gelingen des 
Selbstbestimmungsdialogs.

Ein gutes Mittel zur Aufnahme des Di-
alogs ist eben der Schattenbericht. Die Be-
hindertenorganisationen sollen den Bericht 
den Betroffenen auf allen Kanälen zur Ver-
fügung stellen, ihn erklären und in Leichte 
Sprache übersetzen. Es gilt, offen zu den 
darin vorkommenden Fakten zu stehen, ge-
rade, wenn sie unangenehm sind, und bei-
spielweise auf eigene Schwächen, wider-
sprüchliches Verhalten und/oder Fehler in 
der Vergangenheit hindeuten. 

Zusatzprotokoll zur UN-BRK 
muss ratifiziert werden 
Selbstverantwortliches Handeln der Orga-
nisationen in Bezug auf den Schattenbe-
richt und die UN-BRK heisst aber auch, klar 
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sive Kommunikation, als subtiles Überre-
den und Beeinflussen daherkomme. «Bei 
der persuasiven Kommunikation und Ge-
sprächsführung werden die Klienten mehr 
oder weniger subtil beeinflusst und über-
zeugt, das zu tun, was Fachkräfte für das 
Richtige und Angemessene erachten. Da 
die Grenzen von einer Überredung zu einer 
selbstbestimmten Zustimmung fliessend 
sind [...] kann sich die persuasive Kommuni-
kation im Gewand von Selbstbestimmung 
zeigen, da ja der Klient zugestimmt hat. [...] 
Die persuasive Kommunikation bewegt sich 
damit im Rahmen der klassischen paterna-
listischen Haltung in der Behindertenhilfe, 
bei der für die Klienten stellvertretend in-
terpretiert, entschieden und gehandelt 
wird. Die Form der Umsetzung ist jedoch 
subtiler, aber kaum weniger fremdbe-
stimmt. Da der Prozess als Gespräch ge-
handhabt wird, sieht es bei flüchtiger Be-
trachtung so aus, als käme die Selbstbe-
stimmung des Klienten zum Tragen» (Wül-
lenweber, 2016, S. 32).

Je komplexer die Behinderung ist und wenn 
zudem mit Unterstützter Kommunikation 
interagiert wird, umso mehr sollen implizite 
Abhängigkeiten und Beeinflussungen in In-
teraktionen reflektiert werden (vgl. auch 
Weingärtner, 2013). Wüllenweber (2016) 
betont wie erwähnt, dass es in einem 
Selbstbestimmungsdialog Ergebnisoffen-
heit und informierte Entscheidung braucht. 
Wenn wir eine Klientin befragen, wie sie 
wohnen möchte, muss sie Kenntnis über 
Wohnformen haben. Wenn wir von ihr wis-
sen wollen, ob sie lieber auf Gruppe A oder 
Gruppe B leben möchte, so müssen wir zu-
lassen, dass sie als Option die mögliche Va-
riante C, ein Leben ausserhalb der Instituti-
on, nennt. Professionelle Selbstbestim-
mungsdialoge – wenn sie offen und ohne 

für die Behindertenorganisationen, wenn 
der UN-BRK tatsächlich Leben einge-
haucht werden und sie bei den Betroffenen 
ankommen soll. Diese entscheiden dann 
immer noch selbst, ob sie etwas und was 
sie damit anfangen. Aber sie bestimmen 
selbst.

Selbstbestimmung 

als Gegenstand der Pädagogik

Wenn es uns ein Anliegen ist, möglichst die 
Direktbetroffenen zu Akteurinnen und Ak-
teuren der Selbstbestimmung, Selbstver-
antwortung und Selbstvertretung der UN-
BRK-Rechte zu machen, so liegt es auf der 
Hand, sich zu fragen, ob auch die Pädago-
gik ihren Beitrag leisten kann, junge Men-
schen mit Behinderung dafür zu gewinnen. 
Wissen sie um die UN-BRK? Kennen sie ih-
re Rechte? Unterstützen wir die jungen 
Menschen ausreichend, ihre Rechte wahr-
zunehmen, ihre Bedürfnisse selbstbewusst 
und selbstbestimmt einzufordern, (Mit-)
Verantwortung zu übernehmen?

Wir nutzten den Selbstbestimmungsdialog 
von Wüllenweber (2016) als Zugang, 
Selbstvertretung auf Organisationsebene 
zu unterstützen. Wüllenweber vertritt eine 
pädagogische Haltung, wonach Selbstbe-
stimmung erlernt werden muss. Sein von 
ihm ausgearbeiteter Selbstbestimmungsdi-
alog soll der Förderung von Selbstbestim-
mung durch Gesprächsführung und Bera-
tung auch in pädagogischen Beziehungen 
dienen. Wüllenweber ist sich der Subtilität 
seines Vorhabens in hohem Masse bewusst 
und weist darauf hin, dass die Selbstbe-
stimmung derzeitig nicht selten als persua-

In einem Selbstbestimmungsdialog 
braucht es Ergebnisoffenheit.
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zielorientierte Manipulation erfolgen –, 
sind ein Weg, Kinder und Jugendliche (mit 
oder ohne Behinderung) früh in ihrem Ent-
scheiden und in ihrer Selbstbestimmung 
einzubeziehen.

Fazit
Ob auf Organisationsebene oder auf Inter-
aktionsebene, ein Selbstbestimmungsdia-
log muss erlernt und gepflegt werden. In-
formierte Entscheide, Ergebnisoffenheit 
und Reflexion der Machtkonstellationen 
sind die Säulen dazu.

In den derzeitig aktiven und engagier-
ten Behindertenorganisationen ist nach wie 
vor die Stellvertretung das geltende Para-
digma. Wir geben die Hoffnung nicht auf, 
dass Menschen mit Behinderung zu Akteu-
rinnen und Akteuren ihrer Anliegen werden 
und in selbstbestimmter Auseinanderset-
zung auch die UN-BRK zu ihrer eigenen Sa-
che machen. Wir tun das jetzt, an dieser 
Stelle und fordern als Erstes, dass die 
Schweiz das Zusatzprotokoll der UN-BRK 
ratifiziert.
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Beeinträchtigungen. blind–
sehbehindert, 4, 240–246.

Links

www.inclusion-handicap.ch
Dachverband der Behinderten-
organisationen Schweiz

www.agile.ch
Dachverband der Behinderten-
Selbsthilfeorganisationen

www.edi.admin.ch/ebgb
Eidgenössisches Büro für die 
Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen EBGB

www.zslschweiz.ch
Zentrum für selbstbestimmtes 
Leben

www.phlu.ch
Zentrum Menschenrechtsbildung 
(ZMRB)

www.humanrights.ch
Schweizer Menschenrechtsportal

www.imew.de
Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft

www.dialog-ethik.ch
Interdisziplinäres Institut für Ethik 
im Gesundheitswesen

Dokumentation zum Schwerpunkt
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Die digitale Transformation – Fluch oder 
Segen für die Sonderpädagogik?

Digitale Elemente wie Internet, soziale Medien, assistierende 
Technologien oder Roboter beeinflussen zunehmend unseren Alltag 
und die zwischenmenschlichen Beziehungen. Was bedeutet diese 
Transformation für die Arbeitsfelder der Heil-und Sonderpädagogik? 
Was bewirkt sie für Menschen, die mit einer Beeinträchtigung leben? 
Der 11. Schweizer Heilpädagogik-Kongress setzt sich mit Chancen 
und Risiken von digitalisierten Lern-, Arbeits- und Lebenswelten 
auseinander.

11. Schweizer Heilpädagogik-Kongress 2019

Der Call for papers ist ab 1. August bis am 
9. November 2018 auf der Website des SZH aufgeschaltet!

Datum: Dienstag, 27.08. und Mittwoch, 28.08.2019
Ort: Bern, vonRoll-Areal

SZH / CSPS, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern, 
Tel. +41 31 320 16 60, Fax +41 31 320 16 61

www.szh.ch/kongress
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Erzählte Behinderung

Mürner, C. (2018). Autobio-
grafie und Behinderung. 
Markante Lebensberichte seit 
1950. Weinheim: Beltz.

Die Sammlung der Autobiografien 
und einiger autobiografischer 
Sachbücher von Autorinnen und 
Autoren mit einer Behinderung 
ergibt ein Panorama markanter, 
selbstbewusster Lebensberichte. 
Anhand der Autobiografien lässt 
sich ebenso die Vielfältigkeit der 
existenziellen Haltungen erschlies-
sen wie die Komplexität und Plu-
ralität dessen, was man zu be-
stimmten Protagonistinnen und 
Protagonisten mit Behinderung 
von diesen selbst erfahren kann. 
Die autobiografische Auseinan-
dersetzung mit der Behinderung 
ist Bestandteil des Lebens und zu-
gleich Lebensleistung. Im Gegen-
satz zum 20. Jahrhundert wird im 
21. Jahrhundert zunehmend eine 
direkte Darstellung des Themas 
und der Autorin oder des Autors 
wegweisend. Ausdruck der verän-
derten Sichtweise ist auf persön-
licher Ebene weniger ein Makel 
oder eine Abweichung. Im Vorder-
grund stehen vielmehr die Fähig-
keiten, Aktivitäten und Werke.

Käfer, O. (2016). Blindheit 
in der Kunst. Darstellung und 
Metaphorik. Berlin: Gebr. 
Mann.

Wie gelang es Künstlerinnen und 
Künstlern, Blindheit darzustellen? 
Welche Bedeutung vermitteln er-
blindete oder nicht sehende Men-
schen in der bildenden Kunst? 
Stets ruft Blindheit eine vielfältige 
Metaphorik auf. Sie ist Metapher 
des Anfangs, also der Geburt der 
Ideen, des geheimnisvollen Wis-
sens, Kunst aus dem Schoss der 
Dunkelheit, ebenso aber auch 
Metapher des Todes. Die Darstel-
lungsweisen verändern sich im 
Laufe der Jahrhunderte. In seiner 
Gesamtheit kommt das Bildthema 
hier erstmals systematisch zur 
Darstellung: Der Autor hat aus 
über 3000 Werken eine Auswahl 
getroffen, darunter befinden 
sich Malerei, Zeichnung, Grafik, 
Fotografie und Skulptur. Die Kunst-
artefakte umfassen einen Zeit-
raum von 2000 Jahren von der 
römischen Katakombenmalerei 
bis in die heutige Zeit.

Touchdown21 (Hrsg.) (2018). 
Ich bin nur einmalig. 
Portraits von Menschen mit 
Down-Syndrom mit Fotos 
von Britt Schilling.
Bonn: Touchdown21.

In diesem aussergewöhnlichen 
Buch haben Menschen mit Triso-
mie 21 anlässlich des Aktionstags 
TOUCHDOWN in Bonn Fragen 
beantwortet. Sie haben verraten, 
was sie der Welt zu sagen haben 
und auf folgende Fragen geant-
wortet: «Was ist Ihnen wichtig im 
Leben?» «Haben Sie einen Lieb-
lings-Ort?» «Was wollen Sie der 
Welt über sich sagen?» Die Frei-
burger Fotografin Britt Schilling 
hat zusätzlich 104 Portrait-Fotos 
von Menschen mit Trisomie 21, 
die zwischen 6 Monaten und 
60 Jahren alt waren, gemacht. 
Ihre Fotos und die Fragebögen 
sind in diesem Buch enthalten.

Weitere Titel können auf 
der Onlinedatenbank «Erzählte 
Behinderung» abgerufen 
werden. ➝ www.szh.ch/
erzaehlte-behinderung
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Blechschmidt, A. & Schräpler, 
U. (Hrsg.) (2018). Mehrspra-
chigkeit in Sprachtherapie und
Unterricht. Basel: Schwabe.

Das Buch zeigt auf, wie sprachli-
che Bildung im Frühbereich und 
in der Schule unter dem Aspekt 
der Mehrsprachigkeit Berücksich-
tigung findet und als Ressource 
aktiv genutzt werden kann. 
Es werden unter anderem Bezüge 
zum Schriftspracherwerb, zum 
Potential von Peers und zur Bera-
tung von Eltern und Angehörigen 
aufgezeigt. Es bietet einen Einblick 
in aktuelle Studien und Konzepte 
zur sprachlichen Förderung und 
logopädischen Therapie bei Mehr-
sprachigkeit sowie entsprechende 
Fallbeispiele. Das Buch richtet 
sich an Fachleute aus Bildung und 
Therapie, die mit mehrsprachigen 
Kindern, Jugendlichen und Er-
wachsenen arbeiten und deren 
kommunikative Fähigkeiten unter-
stützen möchten. Es kann als 
Hilfsmittel und zur weiterführen-
den Orientierung genutzt 
werden.

Theunissen, G. (2018). Autis-
mus und herausforderndes 
Verhalten. Praxisleitfaden für 
Positive Verhaltensunterstüt-
zung (2. Aufl.). Freiburg: Lam-
bertus.

Autismus nimmt in den letzten 
Jahren zu. Inzwischen wird davon 
ausgegangen, dass der Anteil von 
Menschen mit einer Autismus-
Spektrum-Störung an der Gesamt-
bevölkerung bei etwa einem Pro-
zent liegt. Das betrifft in Deutsch-
land ungefähr 800 000 Menschen. 
Die 2., aktualisierte Auflage wur-
de ergänzt um einen Sicherheits-
plan sowie ein Beispiel aus der 
Erwachsenenarbeit. Zudem wur-
den Aspekte des Bundesteilhabe-
gesetzes eingearbeitet. Neu ist 
auch ein Modell für einen perso-
nenbezogenen Unterstützungs-
plan im Anhang. Der Leitfaden ist 
für heilpädagogische und pädago-
gische Fachkräfte, aber auch für 
Eltern konzipiert, die sich Hilfe 
oder Unterstützung beim Umgang 
mit herausforderndem Verhalten 
von Kindern und Jugendlichen 
mit einer Autismus-Spektrum-
Störung wünschen.

Reichardt, E. (2018). Hochbe-
gabt? Potenziale erkennen und 
fördern. München: Irisiana.

Statistisch gesehen ist jeder sechs-
te bis siebte Mensch in Deutsch-
land überdurchschnittlich begabt. 
Menschen mit einer Hochbega-
bung sind in allen Altersstufen 
und allen sozialen Schichten zu 
finden und wissen oft selbst nichts 
von ihrer Ausprägung. Am ehes-
ten fällt es den Eltern hochbegab-
ter Kinder auf, denn diese unter-
scheiden sich in ihrem Verhalten 
von normalbegabten Kindern. Die 
Expertin Eliane Reichardt vermit-
telt in diesem Buch ein fundiertes 
Wissen über (Hoch-)Begabung, 
erklärt die eventuell entstehenden 
Probleme und zeigt praktische 
Wege für mehr Verständnis im Zu-
sammenleben mit Menschen mit 
einer Hochbegabung.

Bücher

Wenn nicht anders vermerkt, 
entstammen die Inhalts-
beschreibungen den Verlags-
webseiten.
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Kühn, A. (2018). Lehrer-Schü-
ler-Beziehungen konstruktiv 
gestalten. Erfolgreicher Um-
gang mit Verhaltensauffällig-
keiten. München: Reinhardt.

Fabian kommt am Morgen ins 
Klassenzimmer und wirft seinen 
Schulranzen ohne ersichtlichen 
Grund gegen die Wand. Für Lehr-
personen, die Schülerinnen und 
Schüler mit Verhaltensauffällig-
keiten unterrichten, sind Konflikte 
und Unterrichtsstörungen Norma-
lität. Man steht unter Druck,  
angemessen zu reagieren und 
gleichzeitig Bildungsinhalte zu  
vermitteln. Der Lernerfolg von 
Schülerinnen und Schüler mit Ver-
haltensauffälligkeiten hängt dabei 
massgeblich von einer positiven 
Lehrer-Schüler-Beziehung ab. Doch 
wie sieht eine solche Beziehung 
aus und wie kann sie im Schulall-
tag gestaltet werden? Diese und 
weitere Fragen beantwortet der 
Autor in seinem Buch. Er gibt 
wichtige Informationen zu schuli-
schen Rahmenbedingungen und 
Interaktionen sowie zahlreiche 
Tipps für die Praxis. Ein Kapitel zur 
Lehrpersonengesundheit rundet 
das Buch ab.

Baumert, A. (2018). Einfache 
Sprache. Verständliche Texte 
schreiben. Münster: Spass am 
Lesen.

Texte in einfacher Sprache sind 
verständlich für viele Lesende.  
Sie sind in korrektem Deutsch ge-
schrieben, stilistisch einwandfrei 
und glaubwürdig. Sie erfüllen ihre 
Aufgabe in Briefen, Broschüren, 
Formularen und vielen anderen 
Dokumenten. Sie zeigen, dass  
eine Behörde, ein Unternehmen 
oder eine Organisation Leserinnen 
und Leser wertschätzt. Dieses 
Buch hilft allen, die Texte verfas-
sen. Es berichtet von Millionen 
Menschen in deutschsprachigen 
Ländern, die nicht gerne und auch 
nicht gut lesen. Es erklärt, warum 
der Stil in einfacher Sprache an-
gemessen ist. 152 Empfehlungen 
für einfache Sprache werden  
vorgestellt. Zu jeder Empfehlung 
gehört eine Begründung und  
Beispiele, manchmal auch Tipps 
für die weitere Lektüre.

Kricke, K., Reich, K., Schanz, L. 
& Schneider, J. (2018). Raum 
und Inklusion. Neue Konzepte 
im Schulbau. Weinheim: Beltz.

Inklusion stellt neue Anforderun-
gen an die Schule: Die Vielfalt der 
Kinder und Jugendlichen spiegelt 
sich in neuen Lernarrangements, 
die veränderte Raumkonzepte er-
fordern. Wir brauchen in Zukunft 
Lernumgebungen, die ganz unter-
schiedliche Anforderungen erfül-
len und den Begabungen und Be-
dürfnissen aller Lernenden Rech-
nung tragen. Dieses Buch be-
schreibt die räumlichen Voraus- 
setzungen für eine inklusive Schul-
entwicklung. Dabei geht es vor al-
lem um die Modelle «Klassenraum 
Plus», «Lerncluster» und «Lern-
landschaft», die im Hinblick auf 
die Anforderungen eines inklusi-
ven Lernsettings analysiert werden. 
Zwölf Referenzbeispiele (zehn 
deutsche Schulen, eine kanadische 
und eine finnische Schule) geben 
Impulse für die Planung sowie den 
Neu- und Umbau inklusiver Schu-
len. Ein praxisorientiertes Buch mit 
zahlreichen Bildern an der Schnitt-
stelle zwischen Architektur und 
(inklusiver) Pädagogik.
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Agenda

Oktober

Internationale Aktionstage

15.10.2018
Internationaler Tag 
des weissen Stockes

Tagungen

08.10.2018–12.10.2018
Dornach
Sozial – Spiel – Raum
Internationale Tagung für Heil-
pädagogik und Sozialtherapie
Sekretariat der Konferenz für 
Heilpädagogik und Sozialtherapie
Ruchti-Weg 9
4143 Dornach
Tel. 061 701 84 85
khs@khsdornach.org
www.khsdornach.org

17.10.2018–19.10.2018
HR-Zagreb
Assistive Technology and 
Communication
Conference on the advanced 
technology for people with 
disabilities
ATAAC
Tel. +385 51 670 379
info@eglas.hr
www.ataac.eu

27.10.2018
Biel
Kulturen verbinden – 
Worauf achten?
Tagung Kinder psychisch 
belasteter Eltern (KpbE)
Organisationskomitee Tagung 
KpbE 2018
c/o Stiftung Fondation Battenberg
Collègegasse 8
2502 Biel
Tel. 032 344 80 60
contact@kpbe-eppp.ch

Kurse

08.10.2018–12.10.2018
Gümligen (Bern)
Affolter-Modell 
(Einführungsmodul)
Stiftung wahrnehmung.ch
Florastrasse 14
9000 St. Gallen
Tel. 071 222 02 34
info@wahrnehmung.ch
www.wahrnehmung.ch

12.10.2018
Luzern
Mehr Energie für mich! 
Im Gleichgewicht leben, 
im Gleichgewicht sein
CURAVIVA Weiterbildung
Abendweg 1 
6000 Luzern 6
Tel. 041 419 01 72
wb.sozialpaedagogik@curaviva.ch
www.weiterbildung.curaviva.ch

17.10.2018
Zug
Handlungsplanung in UK 
(Modul 5F)
buk – Bildung für 
Unterstützte Kommunikation
Ackerstrasse 3 
6300 Zug 
Tel. 044 711 55 60
info@buk.ch
www.buk.ch

18.10.2018–19.10.2018
Zug
Von der Unterstützten 
Interaktion zur UK (Modul 4)
buk – Bildung für 
Unterstützte Kommunikation
Ackerstrasse 3 
6300 Zug 
Tel. 044 711 55 60
info@buk.ch
www.buk.ch

18.10.2018–19.10.2018
Luzern
Mit Spiel und Humor 
Menschen bewegen
CURAVIVA Weiterbildung
Abendweg 1 
6000 Luzern 6
Tel. 041 419 01 72
wb.sozialpaedagogik@curaviva.ch
www.weiterbildung.curaviva.ch

24.10.2018–31.10.2018
Zürich
Brain Food – eine hirngerechte 
Ernährung für Menschen mit 
Behinderung
Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik (HfH)
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
Tel. 044 317 11 81
wfd@hfh.ch
www.hfh.ch

24.10.2018
Zürich
Das Lesen im Blick – Steuerung 
der Blickbewegungen bei 
Dyslexie
Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik (HfH)
Schaffhauserstrasse 239
8050 Zürich
Tel. 044 317 11 81
wfd@hfh.ch
www.hfh.ch

«Agenda»
enthält eine Auswahl uns be-
kannter, für Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen relevanter 
Tagungen, Fortbildungskurse, 
Kongresse usw. ab dem über-
nächsten Monat nach Erschei-
nen der Zeitschrift.
Für nähere Informationen zu 
den einzelnen Veranstaltungen 
wenden Sie sich bitte direkt 
an die Organisatorinnen und 
Organisatoren.
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Zusätzliche Weiterbildungen 
finden Sie auf unserer Website 
unter
www.szh.ch/weiterbildung

24.10.2018 
Zürich
Spiel und Spracherwerb  
in der Therapie
SAL – Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für Logopädie 
Feldeggstrasse 69 
8008 Zürich 
Tel. 044 388 26 90 
info@shlr.ch 
www.logopaedieschweiz.ch

24.10.2018–25.10.2018 
Zürich
Organisch-bedingte  
psychische Störungen
Agogis 
Pelikanstrasse 18 
8001 Zürich 
Tel. 043 366 71 10 
esther.meier@agogis.ch 
www.agogis.ch

24.10.2018–14.11.2018 
Zürich
Schwieriger Fall?  
Das ABC der systemischen 
Problembehandlung
Interkantonale Hochschule  
für Heilpädagogik (HfH) 
Schaffhauserstrasse 239 
8050 Zürich 
Tel. 044 317 11 81 
wfd@hfh.ch 
www.hfh.ch

25.10.2018–26.10.2018 
Luzern
Arbeitsagogik – zwischen 
Mensch und Zahlen
CURAVIVA Weiterbildung 
Abendweg 1  
6000 Luzern 6 
Tel. 041 419 01 72 
wb.sozialpaedagogik@curaviva.ch 
www.weiterbildung.curaviva.ch

25.10.2018–26.10.2018 
Urdorf
Autismus und UK (Modul 6)
buk – Bildung für  
Unterstützte Kommunikation 
Ackerstrasse 3  
6300 Zug  
Tel. 044 711 55 60 
info@buk.ch 
www.buk.ch

25.10.2018 
Zürich
Workshop «Spielen» bei  
Menschen mit Mehrfach-
behinderung
Interkantonale Hochschule  
für Heilpädagogik (HfH)
Schaffhauserstrasse 239 
8050 Zürich 
Tel. 044 317 11 81 
wfd@hfh.ch 
www.hfh.ch

25.10.2018–26.10.2018 
Luzern
Der Gewalt einen Schritt  
voraus
CURAVIVA Weiterbildung
Abendweg 1  
6000 Luzern 6 
Tel. 041 419 01 72 
wb.sozialpaedagogik@curaviva.ch 
www.weiterbildung.curaviva.ch

26.10.2018–16.11.2018 
Zürich
Entwicklungsorientierte  
Heilpädagogik: Fokus Emotion 
und Sprache
Interkantonale Hochschule  
für Heilpädagogik (HfH) 
Schaffhauserstrasse 239 
8050 Zürich 
Tel. 044 317 11 81 
wfd@hfh.ch 
www.hfh.ch

26.10.2018–27.10.2018 
Zürich
Rollen- und Regelspiele  
in der Therapie von Sprach-
entwicklungsstörungen
SAL – Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft für Logopädie 
Feldeggstrasse 69 
8008 Zürich 
Tel. 044 388 26 90 
info@shlr.ch 
www.logopaedieschweiz.ch

26.10.2018–27.11.2018 
Luzern
Neue Ideen für  
die Gesprächsführung
Praxis für Logopädie und  
lösungsorientierte Therapie 
Winkelriedstrasse 30  
6003 Luzern  
Tel. 041 360 98 58 
info@praxis-amrein.ch 
www.praxis-amrein.ch

31.10.2018–14.09.2019 
Trogen (AR) und Zürich
Lehrgang Kunstagogik
CURAVIVA Weiterbildung 
Abendweg 1  
6000 Luzern 6 
Tel. 041 419 01 72 
wb.sozialpaedagogik@curaviva.ch 
www.weiterbildung.curaviva.ch

Weiterbildungen melden
Ihre Weiterbildungen (Tagun-
gen, Kongresse, Fortbildungs-
kurse  ) können Sie online  
eintragen. Dazu brauchen Sie 
sich nicht zu registrieren.

Eine Auswahl der online  
publizierten Weiterbildungen 
wird in der Schweizerischen 
Zeitschrift für Heilpädagogik 
veröffentlicht.

www.szh.ch /  
weiterbildung-melden
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CAS Mit Führungserfahrung 
eine Schule leiten

Die PH Luzern bietet als erste 
Institution in der Schweiz einen 
12-tägigen, berufsbegleitenden 
Studiengang an, der sich an erfah-
rene Führungskräfte ohne Lehr-
diplom richtet, die interessiert da-
ran sind, eine Schule zu leiten. 
Das Angebot spricht somit Perso-
nen an, die als Führungskraft ein 
neues Feld suchen. Diese «Um-
steigerinnen» und «Umsteiger» 
haben gute Chancen, als Füh-
rungskräfte mit Erfahrung in nicht-
pädagogischen Organisationen 
im Schulfeld eine Anstellung als 
Schulleiterin bzw. Schulleiter zu 
finden, sofern sie für ihre neue 
Aufgabe ausgebildet sind. Dieser 
Studiengang ist ein Bestandteil 
des MAS Schulmanagements. Er 
kann aber auch als eigenständiges 
CAS zur Weiterbildung besucht 
werden.

Ziele:
Bei erfahrenen Führungskräften 
wird vorausgesetzt, dass diese be-
reits über eine Vielzahl führungs-
relevanter Kompetenzen verfü-
gen. Das CAS fördert Kompeten-
zen, welche das Wissen und Kön-
nen der Teilnehmenden hin-
sichtlich spezifischer Themen der 
Schulführung ergänzen (Kompe-
tenzziele), dies auf der Grundlage 
von Haltungen, die für eine wirk-
same Schulführung relevant sind 
(Haltungsziele).

Beginn: März 2019
Ende: Oktober 2019
Ort: Luzern
Institution: PH Luzern

CAS Tiergestützte 
Interventionen

Das neue CAS ist eine Anpassung 
und Erweiterung des bisherigen 
Weiterbildungsprogramms «Tier-
gestützte Therapie, Tiergestützte 
Pädagogik und Tiergestützte För-
dermassnahmen». Dieses wurde 
vom Institut für angewandte Etho-
logie und Tierpsychologie Horgen 
und der Gemeinschaftspraxis 
Altamira St. Gallen entwickelt und 
seit 1999 erfolgreich und in Zu-
sammenarbeit mit der GTTA an-
geboten. Tiergestützte Therapie 
ist eine zielgerichtete Intervention, 
um das Funktionieren und/oder 
das Wohlbefinden einer einzelnen 
Patientin oder eines Klienten zu 
fördern. Diese Intervention wird 
durch eine medizinische oder 
therapeutische Fachperson aus-
geführt – oder zumindest unter 
deren Aufsicht.

Ziele:
Mit diesem CAS können die Ab-
solventinnen und Absolventen 
Tiere in ihre pädagogischen oder 
therapeutischen Behandlungen 
und Begleitungen integrieren (z. B. 
an Kliniken, in Heimen, in Schulen, 
in psychologischer oder medizini-
scher Praxis, privaten Betrieben für 
Tiergestützte Therapien und Ak-
tivitäten).

Beginn: Januar 2019
Ende: 2020
Ort: Freiburg
Institution: Hochschule für 
Gesundheit Freiburg

DAS Neuropsychologie

Die Neuropsychologie ist ein Wis-
senschafts- und Anwendungs-
gebiet, das sich mit den Zusam-
menhängen zwischen Hirnfunk-
tionen, psychischen Funktionen 
und Verhalten auseinandersetzt. 
Als Teildisziplinen lassen sich die 
kognitive Neurowissenschaft und 
die klinische Neuropsychologie 
unterscheiden. Die kognitive Neu-
rowissenschaft beschäftigt sich 
mit den Zusammenhängen zwi-
schen Gehirn und psychischen 
Funktionen beim gesunden Men-
schen, währenddessen der 
Schwerpunkt der klinischen Neu-
ropsychologie in der Arbeit am 
gestörten Gehirn liegt. Kern der 
klinischen Neuropsychologie ist 
die Diagnostik, Therapie und 
Rehabilitation von gestörten psy-
chischen Funktionen im Zusam-
menhang von neurologischen 
und psychiatrischen Beeinträch-
tigungen.

Ziele:
Im Zentrum der Weiterbildung 
steht die Vermittlung von Kompe-
tenzen und handlungsrelevanten 
Fertigkeiten aus dem Bereich der 
kognitiven Neurowissenschaften 
und der klinischen Neuropsycho-
logie. Ziel der Weiterbildung ist es, 
den aktuellen Wissensstand des 
Faches selbstständig, kritisch und 
differenziert zu bewerten sowie 
die wichtigsten neuropsychologi-
schen Funktionsstörungen und 
Krankheiten des zentralen Nerven-
systems diagnostizieren und be-
handeln zu können.

Beginn: Frühjahr bzw. Herbst
Dauer: 2 Jahre
Ort: Zürich
Institution: Universität Zürich

Weiterbildung
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___________________________________________________________________ 

Marte Meo Thementag – Lehrplan 21 – Überfachliche Kompetenzen 
«Zum Lernen muss man wissen, wer man ist und was man kann» 
Dozierende: Marianne Egloff & Marian Schneider 
Datum:  31. Oktober 2018 

Was ist denn nur mit Paula und Philipp los? 
Pädagogischer Alltag mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen 
Dozentin: Irmela Wiemann 
Datum: 05.–06. November 2018 

Gewaltloser Widerstand 
Gewaltloser Widerstand in der Familie, der Schule und der Gemeinde.  
Autorität ohne Gewalt, neue systemische Zugänge zu Aggression und Problemverhalten 
Dozent:  Peter Jakob 
Datum: 12.–13. November 2018 

2x2 ist GRÜN! 
Wie Kinder und Jugendliche mit dem Symptombild AD(H)S in unserer Welt  
ihre Lösung finden 
Dozentin: Mechthild Reinhard 
Datum: 12.–13. Dezember 2018 

Lerncoaching in Therapien, Psychologie, Schule und Elternberatung 
Systemisch, hypnotherapeutisch und ressourcenorientiert Motivation und  
Lernkonzentration für den Schulerfolg aufbauen 
Dozentin: Regula Hunter 
Datum: 16.–17. Januar 2019 

________________________________________________________ 
IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung 
Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich, Tel. 044 362 84 84 
Information und Anmeldung: www.ief-zh.ch, ief@ief-zh.ch 

Jetzt Tickets buchen!
7. bis 9.11.2018 | Swissdidac & Worlddidac | Bern

Bildung ist Entwicklung.
Alles zu den brennenden Themen und digitalen Innovationen im Bildungsbereich. Spannende Referate, 
knackige Inputs von Bildungsexperten, Raum für Gespräche. Herzlich willkommen auf der Bildungs-
plattform der Schweiz. swissdidac-bern.ch

SDD18_Inserat_145x103mm_Tickets_buchen_RZ.indd   1 08.06.18   10:22

Materialien für die 
integrative Förderung

Lernspiele
Hilfsmaterialien

Learning Apps

www.lernenmitherz.chl h
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Zusatzqualifikation
Sonderpädagogik
Grundlagen und Vertiefung

5 Samstage, modular 
und eine Sommerferienwoche
in Winterthur 

Einstieg jederzeit möglich
Sommerferienwoche
06.08. – 11.08.2018

CHF 3000, CHF 350 pro
Seminartag

www.fuehrungsakademieschweiz.ch
Tel. 052 212 68 94

Annahmeschluss
für Ihre Inserate

Nr. 09 / 2018 (erscheint Mitte September):
10. August 2018

Die Edition SZH / CSPS weist eine umfangreiche 
Sammlung an Fachliteratur zur Heil- und Sonder-

pädagogik auf.

Wir bieten

eine grosse 
Vielfalt 

an Themen

Aktuelles 
im Schweizer 

Kontext

formale 
und inhaltliche 

Qualität

Neue Reihe der Edition SZH / CSPS
Die Forschungsreihe «Sonderpädagogische 
Forschung in der Schweiz» (ISSN 2571-6999) 
publiziert Forschungsergebnisse, die an Schweizer 
Universitäten Schweizer oder Hochschulen 
erhoben wurden.

Die Forschungsreihe ist offen für Kooperations-
partner an Hochschulen und weiteren Forschungs-
instituten.

Möchte Sie publizieren? 
Nehmen Sie Kontakt auf!

+41 (0)31 320 16 60

redaktion@szh.ch

www.szh.ch/edition
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Poliomyelitis. Als Eltern den 
Sommer fürchteten
Eine historische Betrachtung der Epidemien  
in der Schweiz aus heilpädagogischer Sicht

SZH-Forschungsreihe: Sonderpädagogische  
Forschung in der Schweiz, Band 2

Monika Reisel

2017, 305 S., CHF 25.00
ISBN: 978-3-905890-30-3 (Bestellnummer: B292)

Die Poliomyelitis, besser bekannt als Kinderläh
mung, bewegte die Schweiz im 20. Jahrhundert 
mehrere Dekaden lang. Verglichen mit anderen In
fektionskrankheiten blieben die Opferzahlen ge
ring. Dennoch löste die Krankheit grosse Ängste 
aus. Dieses Missverhältnis zwischen tatsächlicher 
Bedrohung und deren Wahrnehmung in der Gesell
schaft wird verständlich, wenn man die Macht
losigkeit gegenüber der Krankheit, das fehlende 
Wissen sowie die besondere Anteilnahme durch 
die Betroffenheit von Kindern berücksichtigt. Mitt
lerweile ist die Zahl der an Poliomyelitis erkrankten 
Kinder weltweit stark gesunken und die Krankheit 
wird – vor allem in westlichen Gesellschaften – 
kaum mehr wahrgenommen.
Die Autorin gibt einen historischen Überblick über 
die PoliomyelitisEpidemien in der Schweiz. Sie be
spricht die tatsächliche Bedrohungslage und die 
Emotionalisierung der Bevölkerung durch die Me
dien. Zudem untersucht sie die Bekämpfung und 
Behandlung von Poliomyelitis und berücksichtigt 
dabei die Akteurinnen und Akteure aus der Medi
zin, den Behörden, dem Bildungs oder Versiche 
rungswesen. Damit leistet die Autorin einen bedeu
tenden Beitrag zur heil und sonderpädagogischen 
Historiografie in der Schweiz.

Die hier aufgeführten Publikationen können  
bei der Edition SZH / CSPS, Haus der Kantone,  
Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern  
bestellt werden.
Tel. +41 31 320 16 60, Fax +41 31 320 16 61,
edition@szh.ch, www.szh.ch ➝ Shop

Fragen zu sonderpäda  gogischen  
Massnahmen und  
zum Nachteilsausgleich
Ein juristisches Casebook

Katharina Graf

2017, 84 S., CHF 18.00
ISBN: 978-3-905890-31-0 (Bestellnummer: A095)

Seit der Neugestaltung des Finanzausgleichs und 
der Aufteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) 
obliegt die Regelung des Sonderschulwesens den 
einzelnen Kantonen. Die kantonal grossen Unter
schiede führen immer wieder zu Unsicherheiten 
und Uneinigkeiten. Das Casebook ermöglicht es El
tern und Schulen, sich einen Überblick über die ju
ristischen Aspekte der Sonderpädagogik und des 
Nachteilsausgleichs zu verschaffen. Fragen aus der 
Praxis werden ganz besonders berücksichtigt. Was 
versteht man unter einer sonderpädagogischen 
Massnahme und wann hat ein Kind Anspruch dar
auf? Inwiefern unterscheiden sich die Leistungen 
der Invalidenvesicherung von sonderpädagogi
schen Massnahmen? Und können sich Eltern gegen 
eine Abklärung ihres Kindes wehren? Diese und 
weitere Fragen greift die Autorin in ihrem Case
book auf und beantwortet sie auf der Grundlage 
des Bundesrechts und des SonderpädagogikKon
kordats.

Edition SZH / CSPS

29.06.18   11:52
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Adressberichtigung melden, AZB 3001 Bern

Barbara Egloff

Selbstbestimmt unterstützt 
durch Assistenz
Eine empirische Untersuchung zur Einführung und 
Umsetzung des Assistenzbeitrages in der Schweiz

SZH-Forschungsreihe: Sonderpädagogische 
Forschung in der Schweiz, Band 1

Erschienen: 2017, 266 S., CHF 25.00
ISBN: 978-3-905890-29-7 (Bestellnummer: B291)

Die Subjektfi nanzierung und das Konzept der Assistenz haben in diversen europä
ischen Ländern zu Veränderungen im Hilfesystem geführt. In der Schweiz ist es 
Menschen mit einer Behinderung seit dem Jahr 2012 möglich, mit dem Assistenz
beitrag der Invalidenversicherung ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Nebst den historischen Entwicklungen im Behindertenwesen fokussiert die Autorin 
die individuelle Perspektive der unmittelbar betroffenen Personen. Die Analyse der 
Gespräche zeigt, dass die Persönliche Assistenz als notwendig und unverzichtbar 
bewertet wird. Barbara Egloff thematisiert die vielseitigen Herausforderungen, die 
mit dem Assistenzbeitrag in Zusammenhang stehen, und diskutiert mögliche 
Lösungsansätze dafür. Sie leistet damit einen bedeutsamen Beitrag im Diskurs um 
die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Bestellung unter www.szh.ch ➝ Shop
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